
Anlage 1



Anlage 2



Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

des Bebauungsplans

Kennzeichnung eisenbahnrechtlich gewidmeter Flächen

Flurstücksnummern

Bestehende Gebäude

Flurstücksgrenzen

Vermaßung, z.B. 18,0 Meter

18

Flurgrenze

Zweckbestimmung: Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

216/5

GFL

Abgrenzung des Maßes der Nutzung

innerhalb eines Baugebiets

Zweckbestimmung: Geh- und LeitungsrechtGL

unterirdischer Entwässerungskanal (nachrichtlich)

Zweckbestimmung: GehrechtG

Bestandshöhe (nachrichtlich)

z.B.

69,0 m üNHN

Schachtschutzbereich

Schacht Louise und Erbstollen

Nachrichtliche Darstellung

Bäume unter Schutz gemäß

Dortmunder Baumschutzsatzung

Nummerierung gem. Tabelle Hinweis Nr.10

Kennzeichnung von Flächen, unter denen der Bergbau umgeht

sowie deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen

belastet sind (§ 9 Abs. 5 BauGB)

Flächen, unter denen der Bergbau umgeht sowie

deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden

Stoffen belastet sind

Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

nach dem Baugesetzbuch

13

Gliederung der Verkehrsflächen (Stellplätze,

Gehwege, Parkstreifen etc.)

Im Freistellungsverfahren befindliche

eisenbahnrechtlich gewidmete Flächen

(siehe Textfestsetzung Nr. 10.2)

3

sonstige Planzeichne ohne Festsetzungscharakter

3
Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung

Sonstige Festsetzungen

private Straßenverkehrsflächen

Allgemeines Wohngebiet

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 4, 6 BauNVO)

WA

GRZ

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 bis 21a BauNVO)

Grundflächenzahl

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 22 bis 23 BauNVO)

Baugrenze

GFZ

Geschossflächenzahl, als Höchstmaß

z.B. III Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

o
offene Bauweise

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

F+R

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen  1

(siehe Textfestsetzung Nr. 8.1)

 1

OK min.

OK max.

Oberkante baulicher Nutzung,

als Mindest- und Höchstmaß

TH max.

Traufhöhe, als Höchstmaß

Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor

schädlichen Umwelteinwirkungen (S1)

Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

LSW = Lärmschutzwand

(siehe Textfestsetzung Nr. 9.3)

LSW

Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

Flächen für Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung: Gemeinschaftsgarage

Zweckbestimmung: Gemeinschaftsstellplätze

GGA

GST

 S1

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende

Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zweckbestimmung:  Quartiersplatz

öffentliche Grünfläche

Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Zweckbestimmung: Mischverkehrsfläche

M

Zweckbestimmung: Parkplatz

Anpflanzen von Einzelbäumen

Erhaltung von Einzelbäumen

Zweckbestimmung: Spielplatz

Flächen für Versorgungsanlagen mit der

Zweckbestimmung Elektrizität

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

"Quartiersplatz"
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Zu diesem Bebauungsplan gehört die

Begründung vom 15.10.2019
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Bebauungsplan Hom 258

- An der Witwe - Entwurf

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21.11.2017

Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - Entwurf

Geltungsbereich

des Bebauungsplanes

Diese Planunterlage entspricht den Anforderungen

des § 1 der Verordnung über die Ausarbeitung der

Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.12.1990

(BGBl. 1991 I, S. 58/FNA 213-1-6). Die Grenzen und

Bezeichnungen der Flurstücke stimmen mit dem

Nachweis des Liegenschaftskatasters Stand

überein.

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist

geometrisch eindeutig.

Dortmund, den

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Der Rat der Stadt hat am                                     nach § 10

Abs. 1 in Verbindung mit § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in

der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl.

I S. 3634 / FNA 213-1)in Verbindung mit den §§ 7 und 41

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom

14.07.1994 (GV NRW S. 666; SGV NRW 2023) diesen

Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - als Satzung

beschlossen.

Dortmund, den

Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluss ist nach § 10 Abs. 3 BauGB in

den „Dortmunder Bekanntmachungen“ - Amtsblatt der

Stadt - Nr.         vom                                         ortsüblich

öffentlich bekanntgemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Hom

258 - An der Witwe - als Satzung in Kraft getreten.

Dortmund, den

Bereichsleiter

Hiermit wird entsprechend § 2 Abs. 3 der Verordnung

über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem

Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung -

BekanntmVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

26.08.1999 (GV NRW S. 516; SGV NRW 2023) bestätigt,

dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes

der Satzung Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe -

mit dem Beschluss des Rates vom

übereinstimmt und, dass die Verfahrensvorschriften

gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO eingehalten

worden sind.

Dortmund, den

Oberbürgermeister

FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB) IN DER FASSUNG VOM 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634 /

FNA 213-1) UND NACH DER VERORDNUNG ÜBER DIE BAULICHE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN (BauNVO)

IN DER FASSUNG VOM 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786 / FNA 213-132)

61/41 : 500

AbteilungMaßstab

Dieses Blatt 1 ist Bestandteil des aus zwei Blättern bestehenden Bebauungsplanes

Hom 258 - An der Witwe - vom und bildet mit Blatt 2 eine Einheit.

Dortmund, den

Oberbürgermeister

Verfasser:

FIRU Koblenz GmbH

Schloßstraße 5

56068 Koblenz

Tel: +49 261 - 91 47 98 - 0

Fax: +49 261 - 91 47 98 - 19

E-Mail: firu-ko@firu-ko.de



Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - Entwurf

IV  Gutachten und sonstige Anlagen

· FIRU GFI (2019): Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Hom 258

- Krückenweg / An der Witwe in Dortmund; Kaiserslautern.

· weluga (2019): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag nach § 44 BNatSchG - hier:

Vorprüfung, Stufe I der ASP; Bochum. Sachverständigenbüro für urbane

Vegetation (2017): Gutachten zur Untersuchung des Vegetationsbestandes auf

dem Gelände einer ehemaligen Gleisfabrik in der Stadt Dortmund; Bochum.

· Büro für Urbane Vegetation (2018): Gutachten zur Untersuchung des

Vegetationsbestandes auf dem Gelände einer ehemaligen Gleisfabrik in der Stadt

Dortmund; Bochum.

· Büro für Urbane Vegetation (2019): Gutachten zur Untersuchung des

Vegetationsbestandes auf dem Gelände einer ehemaligen Gleisfabrik in der Stadt

Dortmund - Ergänzungsbericht; Bochum.

· Brilon Bondizio Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH (2018):

Verkehrsuntersuchung zum Bauvorhaben Alte Gleisfabrik in

Dortmund-Hombruch; Bochum. Brilon Bondizio Weiser Ingenieurgesellschaft für

Verkehrswesen mbH (2018): Stellplatznachweis zum Bauvorhaben Alte

Gleisfabrik in Dortmund-Hombruch; Bochum.

· Müller-BBM (2018): Geplante Wohnbebauung Dortmund-Barop

Immissionsprognose zur Abschätzung der Geruchsvorbelastung; Gelsenkirchen.

· Müller-BBM (2018): Alte Gleisfabrik Dortmund - Messung und Beurteilung der

magnetischen Felder der DB-Bahnstromanlagen; Planegg bei München.

· Peutz Consult (2017): Erschütterungstechnische Untersuchung zur Umnutzung

eines ehemaligen Weichenwerkes und Neubau einer Wohnanlage an der

Straße „An der Witwe“ in Dortmund-Barop; Düsseldorf, Dortmund, Berlin.

· Peutz Consult (2018): Stellungnahme zu Fragen zur Erschütterungstechnischen

Untersuchung zum Neubau einer Wohnanlage an der Straße „An der Witwe“ in

Dortmund-Barop; Düsseldorf, Dortmund, Berlin.

· Altenbockum & Blomquist (2017): Gefährdungsabschätzung und

Bodenrisikobewertung für den Standort Alte Gleisfabrik; Aachen.

· FIRU mbH (2018): Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 1 (1) UVPG

NW Zum Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe -; Koblenz.

· Grundbauinstitut Biedebach GB (2018): Alte Gleisfabrik am Krückenweg in

Dortmund - Altbergbautechnische Beratung: Erkundung hinsichtlich eventueller

bergbaubedingter Hohlräume und Lockerzonen, Bestimmung des

Gefährdungspotenzials; Dortmund.

· DMT GmbH & Co. KG (2019): Schacht Wittwe der ehemaligen Schachtanlage

Louise und Erbstolln in Dortmund, Alte Gleisfabrik am Krückenweg,

Stellungnahme zur Standsicherheit der Tagesoberfläche im Bereich des o.a.

Schachtes unter Berücksichtigung der vorgesehenen Bauplanung

Umlagerungsbauwerk; Essen.

· DMT GmbH & Co. KG (2019): Gutachterliche Stellungnahme zur

Ausgasungssituation im Bereich des Schachtes Wittwe der ehemaligen

Schachtanlage Louise und Erbstolln in Dortmund, Alte Gleisfabrik am

Krückenweg; Essen.

· Anlage 1: Maßgebliche A-bewertete Außenschallpegel L

a

 Tag gemäß

VDI 2719, Punkt 6.4 freie Schallausbreitung

· Anlage 2: Maßgebliche A-bewertete Außenschallpegel L

a

 Nacht gemäß

VDI 2719, Punkt 6.4 freie Schallausbreitung

Zu diesem Bebauungsplan gehört die

Begründung vom 15.10.2019

Blatt 2 von 2

Bebauungsplan Hom 258

- An der Witwe -

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21.11.2017

Geltungsbereich

des Bebauungsplanes

61/41 : 500

AbteilungMaßstab

I     Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

II    Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

III   Hinweise

Der Rat der Stadt hat am                                     nach § 10

Abs. 1 in Verbindung mit § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in

der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl.

I S. 3634 / FNA 213-1)in Verbindung mit den §§ 7 und 41

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom

14.07.1994 (GV NRW S. 666; SGV NRW 2023) diesen

Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - als Satzung

beschlossen.

Dortmund, den

Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluss ist nach § 10 Abs. 3 BauGB in

den „Dortmunder Bekanntmachungen“ - Amtsblatt der

Stadt - Nr.         vom                                         ortsüblich

öffentlich bekanntgemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Hom

258 - An der Witwe - als Satzung in Kraft getreten.

Dortmund, den

Bereichsleiter

Hiermit wird entsprechend § 2 Abs. 3 der Verordnung

über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem

Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung -

BekanntmVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom

26.08.1999 (GV NRW S. 516; SGV NRW 2023) bestätigt,

dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes

der Satzung Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe -

mit dem Beschluss des Rates vom

übereinstimmt und, dass die Verfahrensvorschriften

gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO eingehalten

worden sind.

Dortmund, den

Oberbürgermeister

Dieses Blatt 2 ist Bestandteil des aus zwei Blättern

bestehenden Bebauungsplanes Hom 258 - An der

Witwe - vom und bildet mit Blatt 1

eine Einheit.

Dortmund, den

Oberbürgermeister

Verfasser:

FIRU Koblenz GmbH

Schloßstraße 5

56068 Koblenz

Tel: +49 261 - 91 47 98 - 0

Fax: +49 261 - 91 47 98 - 19

E-Mail: firu-ko@firu-ko.de



















































































































































 

                  Anlage 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Dortmund  
 
Bebauungsplan Hom 258 
- An der Witwe - 

 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 
 
– Bürgerinformationsveranstaltung / Abwägung der eingegangenen Stellungnahme 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

 
1. BUND - Kreisgruppe Dortmund, 

Am Romberpark 35  
44225 Dortmund 

 
Die Stellungnahme ergeht in Abstimmung und gemeinsam mit den 
beiden anderen anerkannten Naturschutzverbänden Naturschutzbund 
Deutschland - Stadtverband Dortmund e.V. (NABU) und 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e.V. (LNU). Das 
Vorhaben der Reaktivierung einer Industriebrache zur Verbesserung 
der Wohnraumversorgung an einem zentralen Standort mit guter 
Infrastruktur und guter Verkehrsanbindung wird grundsätzlich begrüßt. 
Für die Erarbeitung des erforderlichen Bebauungsplanes ergehen 
folgende Anregungen und Hinweise: 
 
Das Gebiet ist insgesamt gemäß der schalltechnischen Untersuchung 
vom 18.9.2018 stark verlärmt. Die Grenzwerte des Schutzbedürfnisses 
eines WA werden z. T. bis zu 10 dB(A) überschritten, was einer ca. mehr 
als 10-fachen Überschreitung der Grenzwerte entspricht. Der Verweis, 
dass im Mischgebiet (MI), das auch dem Wohnen dient, höhere 
Grenzwerte zulässig sind und diese für das Wohngebiet (WA) 
anzuwenden, ist unzulässig.  
 
Es wird daher empfohlen, den Gebietscharakter in MI zu ändern. Das 
käme auch dem ständig propagierten Ziel der „Stadt der kurzen Wege“ 
und damit Verkehrsvermeidung entgegen, wenn Wohnen und nicht 
störendes Gewerbe gemischt werden. Zur Abschirmung der Verkehrs- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der gutachterlichen Bewertung werden ausschließlich die 
Orientierungs- und Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete zu 
herangezogen. Lediglich um klarzustellen, dass trotz der 
Überschreitungen die gesunden Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt bleiben, werden die Orientierungswerte für Mischgebiete 
angeführt. Sie stellen jedoch nicht die Grundlage für die Bewertung 
oder für Festsetzungen dar. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Ziel der Planung ist eine überwiegend 
wohnbauliche Nutzung; die Festsetzung eines Mischgebietes scheidet 
daher aus. Darüber hinaus sollen aufgrund der Erschließung und der 
direkt angrenzenden, bestehenden Wohnbebauung keine 
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und Gewerbeemissionen wird angeregt, südlich „An der Witwe“ 
geschlossene Blockrandbebauung festzusetzen, um wenigstens in den 
dadurch zu bildenden Innenhof dem Schutzbedürfnis von Wohnungen 
Rechnung zu tragen. 
 
Die Erschließung des Gebietes ist dazu auf die G1- Fläche an der 
Ostfassade der Industriehallen zu verlegen. Damit können auch 
Verkehrsflächen eingespart werden. 
 
 
 
 
Die südliche kleine Halle ist nicht vor dem S-Bahn-Lärm und Vibrationen 
schützbar. Sie ist daher für eine ausschließliche Wohnnutzung nicht 
geeignet. Die Festsetzung als WA sollte daher geändert werden (s.o.) 
 
 
 
 
 
 
Dass an der südöstlichen Gebietsgrenze, wo tagsüber 
Überschreitungen von 12 dB(A) und nachts 6 dB(A) zu verzeichnen 
sind, auf aktive Lärmschutzmaßnahmen verzichtet wird, ist eher 
unverständlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gewerblichen Nutzung angesiedelt werden. Das städtebauliche 
Konzept sowie die Festsetzungen zum Bebauungsplan sehen eine 
abschirmende, zu benachbarten Emissionsquellen weitestgehend 
geschlossene Bebauung vor. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Das Plangebiet wird durch das 
vorgesehene Erschließungskonzept effizient erschlossen. Eine 
Verlegung der inneren Quartierserschließung an die Bestandshalle 
würde aufgrund der entstehenden Tiefe der Baugrundstücke nach 
Osten hin ergänzende Erschließungsstiche erforderlich machen und so 
zu einem höheren Anteil an Verkehrsflächen führen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Zum Schutz vor Lärm und Vibrationen 
werden umfangreiche Festsetzungen getroffen, die gesunde wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sicherstellen. Die Festsetzung eines 
Allgemeinen Wohngebiets  lässt neben dem Wohnen zudem andere 
Nutzungen zu: z.B. der Versorgung des Gebiets dienende Läden, nicht 
störende Handwerksbetriebe, Anlagen für soziale Zwecke etc. zu, 
sodass im Rahmen der Festsetzungen verschiedene 
Nutzungsoptionen für dieses Gebäude bestehen. 
 
An dem Bestandsgebäude im Süden des Plangebiets (WA 3) sind 
aktive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzwand) auf der Seite 
der Bahnstrecke  nicht möglich, da das Gebäude unmittelbar auf der 
Grundstücksgrenze steht. Die Überschreitungen der 
Orientierungswerte können nur durch passive 
Schallschutzmaßnahmen kompensiert werden. Das Gebäude bietet 
aber die Möglichkeit, schutzbedürftige Aufenthaltsräume auch zur 
lärmabgewandten Seite am Krückenweg zu orientieren. Es wird daher 
festgesetzt, dass im WA 3 Aufenthaltsräume in Wohnungen nur 
zulässig sind, wenn sie über nach Osten oder Norden orientierte 
Fenster oder Türen zum Zwecke der Belichtung und Belüftung 
verfügen. 
Auch im Bereich des WA 7, in dem an den der Straße Krückenweg 
zugewandten Fassaden Überschreitungen der Orientierungswerte der 
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Wegen der räumlichen Nähe zur Technischen Universität wird angeregt, 
einen Teil der Wohnungen für Personengruppen mit besonderem 
Wohnbedarf d.h. für Studenten gem. §9 (1) Nr. 8 BauGB vorzusehen 
und verbindlich festzusetzen. Eine derartige Festsetzung hat 
Auswirkungen auf den Stellplatzschlüssel. In diesem Zusammenhang 
sollte auch geprüft werden, ob und wie eine fahrradgerechte Verbindung 
zur TU geschaffen bzw. optimiert werden kann. 
 
 
 
 
Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs erfolgt neben einer 
Industriehalle überwiegend ebenerdig. Damit wird die Qualität des 
Wohnumfeldes eingeschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der durch die Planung implizierte hohe Versiegelungsgrad trägt zur 
Verschlechterung des Mikroklimas bei, bei Starkregen werden die 
vorhandenen Entwässerungseinrichtungen möglicherweise überlastet. 
Es wird daher empfohlen, einen weiteren Anteil der Stellplätze in 
Tiefgaragen vorzusehen, wodurch die städtebauliche Qualität der 
neuen Siedlung deutlich verbessert wird. Angesichts der Nähe offener 
Gewässerläufe wird angeregt, zu untersuchen, ob das 

DIN 18005 prognostiziert wurden, scheiden aktive 
Schallschutzmaßnahmen aufgrund der Erschließung der Baufelder von 
Seiten des Krückenwegs aus.   
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Es ist Ziel des Projektentwicklers, 
einen entsprechenden Mix von Wohnformen anzubieten. Dies 
beinhaltet insbesondere auch Wohnformen, die z.B. für Studierende 
geeignet sind. Jedoch wird eine Festlegung auf diese Personengruppe 
durch eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB als 
unverhältnismäßig angesehen. Das städtebauliche Konzept sieht ein 
durchgängiges Fuß-/Radwegenetz von Nord nach Süd vor. Die 
Weiterführung außerhalb des Plangebietes ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden Bauleitplanung. Gleichwohl ist sie Ziel der städtischen 
Gesamtplanungsüberlegungen. (siehe Drucksache Nr.: 13075-18) 
 
Die überwiegende Anzahl an Stellplätzen soll in der im WA 1 
geplanten Quartiersgarage untergebracht werden. Da hierfür eine 
Bestandsimmobilie umgenutzt werden soll, gibt es Einschränkungen 
bezüglich der Zahl der darin realisierbaren Stellplätze; eine 
Ergänzungsfläche für ebenerdige oberirdische Stellplätze in 
untergeordneter Anzahl wird daher östlich an die Quartiersgarage 
angrenzend vorgesehen. Ebenerdige Außenstellplätze sollen darüber 
hinaus lediglich in einer untergeordneten Anzahl innerhalb des 
Quartiers hergestellt werden. Sowohl im Norden als auch im Süden 
erfolgt eine Bündelung von Stellplätzen, um den Kern des Quartiers 
möglichst autoverkehrsarm auszugestalten. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Gegenüber der industriell-
gewerblichen Vornutzung kommt es zu deutlichen Verbesserungen 
des gesamten Umfeldes. Der zum Teil hohe Versiegelungsgrad ergibt 
sich aus der Nachnutzung der vorhandenen baulichen Strukturen, 
insbesondere der beiden vorhandenen ehemaligen Produktionshallen. 
Der potentielle Versiegelungsgrad ist zudem Gegenstand der 
infrastrukturellen Planungen und findet daher ausreichend 
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Oberflächenwasser im Trennsystem diesen zugeführt werden kann. In 
dem Zusammenhang wird angeregt, Oberflächenwasser in den 
Haushalten für Sanitärzwecke u.a. zu nutzen. Auch sollte geprüft 
werden, ob eine Versickerung auf dem Grundstück möglich ist. 
 
 
 
Zu begrüßen ist die 25%-Regelung für den Sozialen Wohnungsbau.  
 
Zur verbindlichen Regelung von Baumpflanzungen wird ausdrücklich 
davor gewarnt die Anpassung an den Klimawandel durch die Auswahl 
besonders trockenresistenter, oft exotischer Baumarten vorzunehmen. 
Denn diese Bäume wie z.B. der Ginko vertragen Trockenheit vor allem 
aufgrund ihrer Eigenschaften, wenig Wasser zu verdunsten. Damit 
tragen sie zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Abkühlung in 
heißen Sommernächten wenig bei. Genau diese Aufgabe soll aber 
durch Stadtbäume in heißen Sommernächten erfüllt werden, um eine 
Kühlung zu bewirken. Das Kleinklima der Stadt verbessert sich umso 
stärker, je größer die Verdunstungsleistung der Bäume ist. Optimal sind 
daher Bäume, die über große Kronen aus möglichst feuchten Böden 
möglichst viel Wasser abgeben. 
 
Das Vorhaben dient auch der Schaffung von Baurecht für den Investor. 
Hierdurch entsteht dem Investor ein beträchtlicher Planungsmehrwert. 
Es wird daher angeregt in den abzuschließenden Städtebaulichen 
Verträgen den begünstigten Investor an den Planungskosten zu 
beteiligen bzw. diesem ganz aufzuerlegen. Sollte es zum förmlichen 
Städtebaulichen Sanierungsverfahren kommen, können die 
Planungsmehrwerte durch Ausgleichsbeträge abgeschöpft werden. 
Insofern wird begrüßt, dass der Planungsträger auf eine Vorfestlegung 
auf das vereinfachte Sanierungsverfahren verzichtet und die 
Entscheidung vom Ergebnis der Voruntersuchungen abhängig macht. 
 
Es wird empfohlen, in den abzuschließenden Städtebaulichen 
Verträgen folgende Regelungen zutreffen: 

Berücksichtigung bei der Dimensionierung der Entwässerungsanlagen. 
Eine Einleitung anfallenden Oberflächenwassers in den Rüpingsbach 
ist aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht möglich. Potentielle 
alternative Nutzungsmöglichkeiten für anfallendes Oberflächenwasser 
sind Gegenstand der konkreten Gebäudeplanung und nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
 
Die Auswahl der zu pflanzenden Bäume erfolgt insbesondere im 
Hinblick auf standortgerechte Arten. In den Festsetzungen werden 
zudem beispielhaft ausdrücklich heimische Arten aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger wird ein 
städtebaulicher Vertrag geschlossen, der Regelungen zur Übernahme 
der Planungskosten und von Folgekosten enthält. Eine mögliche 
Ausweisung des Plangebietes als städtebauliches Sanierungsgebiet 
erfolgt unabhängig von diesem Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 

 
Die Bauausführung als Massivbau wird den Anforderungen des 
nachhaltigen Bauens, insbes. an Energieeinsparung und Klimaschutz 
nicht mehr gerecht. Bekanntlich sind konventionelle Baumaterialien in 
der Herstellung x-mal so energieintensiv wie Holzbauweise, die darüber 
hinaus besseren Wärmeschutz bietet und voll recycelbar ist. Zudem 
hinterlässt Holz als nachwachsender Rohstoff so gut wie keinen 
ökologischen Fußabdruck. Alle bisherigen Vorurteile bzgl. Brand- und 
Schallschutz sind obsolet geworden. Auch die immer wieder aufgeführte 
Unwirtschaftlichkeit dieser Bauweise kann nicht mehr aufrechterhalten 
werden. Erfahrungen in Süddeutschland und den Alpenländern zeigen 
auch im Geschosswohnungsbau eine deutliche Überlegenheit des 
Holzbaus für ein gesundes Raumklima. Die Vorhaben im B-Plan-
Bereich bieten die Chance und Gelegenheit beispielhaft diese Bauweise 
zu praktizieren und damit Vorbild für weitere Vorhaben in der Region zu 
werden. 
 
Es wird daher angeregt, im Rahmen der Aushandlung des 
städtebaulichen Vertrages den Entwickler zu verpflichten, einen 
nennenswerten Anteil der Baumaßnahmen in Holzbauweise zu 
errichten. Angesichts der Größe des Objektes und der 
Steuerungsmöglichkeiten durch den Entwickler sollte auch der Einsatz 
von Brennstoffzellenheizungen auf Wasserstoffbasis , die bereits 
wirtschaftlich erprobt, in Japan bereits Standard ist, und durch ihre hohe 
Energieeinsparung ein wesentlicher Beitrag zur Energiewende sein 
könnte, erwogen werden. Hohe Förderungen zur Erstinvestition werden 
gewährt. In den abzuschließenden Städtebaulichen Verträgen sollte 
eine sinngemäße Regelung vereinbart werden. 
 
Im Sinne von Energieeinsparung und Klimaschutz sollten verbindliche 
Regelungen zum Energieverbrauch getroffen werden. Empfohlen wird 
der KfW40-Standard. In diesem Zusammenhang sollten kontrollierte 
Lüftung und Wärmerückgewinnung selbstverständliche Standards sein. 
 
 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Im städtebaulichen Vertrag 
verpflichtet sich der Vorhabenträger, einen Primärenergiefaktor der 
Wärmeversorgung von mindestens 0,6 einzuhalten und die 
Maßnahmen zur Einhaltung des vorgenannten Energiestandards mit 
der Stadt Dortmund einvernehmlich abzustimmen. Auf diese Weise 
wird gewährleistet, das ein gegenüber der gesetzlichen Vorgaben der 
EnEv erhöhter Standard erreicht wird. Eine Festlegung des Bauherrn 
auf einen bestimmten Baustoff wie Holz wird als unverhältnismäßig 
angesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
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Zum Artenschutzfachbeitrag: Bei der Erfassung der Fledermäuse fehlt 
nach Auskunft des NABU (Volker Heimel) die Teichfledermaus, das 
Mausohr und die Breitflügelfledermaus. Bei den Vogelarten fehlen u.a. 
Star, Hänfling und Stieglitz. Es wird empfohlen, die Daten aus Ornitho 
und Handybirds auszuwerten. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Grundsätzlich beruht das vorliegende 
Artenschutzgutachten auf Geländeerfassungsdaten vom 04.05., 29.06. 
und 30.11.2017. Der Stand der Datenabfrage (einschließlich NABU) ist 
September/Oktober 2017. Die drei genannten vergleichsweise 
seltenen Fledermausarten werden auch aktuell (Stand: 21.01.2019) 
nicht im FIS des LANUV und im Säugetieratlas der AG Säugetierkunde 
NRW geführt. Von den drei genannten Vogelarten werden Star und 
Stieglitz als im Plangebiet vorkommende Arten im 
Artenschutzgutachten (Kap. 5.4.2 und in der Wirkprognose 5.5.2) 
behandelt. Auf eine Auswertung der genannten Beobachterplattformen 
im Internet (ornitho und handybirds) wurde verzichtet, da es sich bei 
den dort gemeldeten Beobachtungen um nicht verifizierte Daten 
handelt. Das Gutachten wurde durch die Untere Naturschutzbehörde 
auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. 
 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen. 
 

2. Bürgerinformationsveranstaltung am 26.04.2018 
 
Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurde über das 
Bebauungsplanverfahren, das geplante Wohnbauprojekt, das 
Sanierungsverfahren und die bis dahin vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse der vorbereitenden Untersuchung zum 
Sanierungsverdachtsgebiet “ehemalige Weichenfabrik und Umfeld” 
informiert. Folende Fragen und Stellungnahmen wurden zur Planung 
vorgetragen: 
 
Wohnbebauung 
- Wie hoch ist die Anzahl der Wohneinheiten? 
- Welche „Art“ von Wohnungen gibt es? Handelt es sich um Miet- oder 
Eigentumswohnungen? 
- Wird die Schaffung bezahlbaren Wohnraums gesichert? Wenn ein 
Großteil der Wohnungen durch profitorientierte 
Immobilienunternehmen vermarktet wird, dann sind hohe Mieten zu 
erwarten. 

 
 
Die Fragen und Aspekte wurden von den Vertretern der Verwaltung und 
des Projektentwicklers entsprechend dem damalig aktuellen Planungs- 
und Kenntnisstand beantwortet, erläutert und in den Planungsprozess 
eingeflossen. 
 
Eine Abwägungsentscheidung ist daher nicht erforderlich.  
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- Die sozial geförderten Wohnungen könnten ebenfalls von Student/-
innen belegt werden, wenn sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. 
Damit fehlen wiederum sozial geförderte Wohnungen für Familien. 
 
Verkehr 
- Wie viele Parkplätze wird es geben? 
- Es sei damit zu rechnen, dass jeder Haushalt über zwei Autos 
verfüge, dementsprechend würden 340 Wohneinheiten 680 Autos 
bedeuten; wo werden die alle untergebracht? 
- Die Aussage, dass das Verkehrsaufkommen verträglich abgewickelt 
werden kann, “ wird angezweifelt. 
- Es entstehen schon zusätzliche Verkehre vom Plangebiet am 
Luisenglück, die sich ebenfalls auf das Verkehrsnetz in diesem Bereich 
auswirken; damit wird insgesamt eine Überlastung befürchtet. 
- Bedenken bestehen auch bezüglich des Verkehrs der nördlich 
geplanten Kita mit 89 Plätzen und der Abwicklung des 2 x täglich zu 
erwartenden Bring- und Abholverkehrs. 
- Wird die Verlegung des S-Bahn-Haltepunktes nach Barop in der 
Planung berücksichtigt? 
- Erfolgt die Erschließung des Plangebietes nur über die Straße An der 
Witwe?  
- Wird die Straße An der Witwe ausgebaut? Wenn ja, werden 
Anliegerbeiträge erhoben? Wie ist die prozentuale Kostenverteilung 
zwischen Stadt und Anliegern? 
- Ist die „Uni-Südtangente“ kein Thema mehr? 
 
Verkehrslärm 
- Der Lärm durch die Bahnstrecke ist jetzt bereits hoch. Lediglich für 4 
Stunden fahren nachts keine Züge. Warum wird jetzt über Lärmschutz 
nachgedacht und vorher nicht? Die Belastung ist im Bestand groß und 
die DB unternimmt nichts zum Lärmschutz. 
- Bis wohin wird die Lärmschutzwand gehen? Nur entlang der alten 
Halle, oder noch weiter? 
- Hat die Bestandsbebauung am Krückenweg einen Vorteil von der 
Lärmschutzwand? 
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- Hat die Bestandsbebauung an der Ostenbergstraße durch 
Schallreflektionen einen Nachteil durch die Lärmschutzwand? 
 
Kita 
- Die geplante Kita an der Straße An der Witwe wird kritisch gesehen. 
Lieber sollte eine Kita im Plangebiet entstehen. 
- Was wird mit den aufstehenden Bäumen am geplanten Kita-Standort 
An der Witwe? 
- Auf dieser Fläche sollte lieber eine Grünfläche entstehen.  
- Wird es eine Kita im Plangebiet geben? 
- Wie steht es um die Feinstaub-Belastung der Kita an der 
Hauptverkehrsstraße? 
 
Diverses 
- Es gibt ein Defizit an Grün- und Freiflächen im Umfeld. Die nun für 
die Kita vorgesehene Fläche hätte zur öffentlichen Grünfläche 
entwickelt werden sollen.  
- Was wird aus dem Verwaltungsgebäude / ehemaligem 
Bürogebäude? 
- Was wird aus dem „Bahnweg“? Anmerkung: Gemeint ist der 
Anliegerweg Ostenbergstraße 1a-3c direkt westlich der Bahnstrecke 
- Es sollten nicht einfach Tatsachen geschaffen werden ohne eine 
echte Beteiligung der Bürger/-innen. Eine echte Mitwirkung ist 
notwendig, es sollten Vorschläge eingeholt werden. 
- Bis wann sollen die Bauprojekte realisiert werden? 
- Die Grundstücke am Krückenweg liegen abschnittsweise höher als 
das Plangebiet. Bei Starkregen könnte es die Gefahr geben, dass das 
Gelände abrutscht. Wird das abgefangen? 
- Wann liegen die Gutachten offen? 
- Die Entwicklung der Gewerbebrache wird positiv gesehen. Sie ist 
besser als eine Entwicklung von Grünflächen zu Wohnflächen. 
- Der Erhalt der alten Hallen ist positiv. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

 
1. DB Services Immobilien GmbH  

Niederlassung Köln  
Erna-Scheffler-Straße 5 
Anschreiben vom 09.07.2019 
 

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG be-
vollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Ge-
samtstellungnahme: 
 
Im westlichen Bereich des Plangebietes ist eine Lärmschutzwand als 
Grenzbebauung zur Bahneigentumsgrenze vorgesehen. Im grenzna-
hen Bereich befinden sich jedoch Oberleitungsanlagen der DB Netz 
AG. Ob die geplante grenzständige Lärmschutzwand so realisierbar 
ist, wird derzeit zwischen dem Vorhabenträger und der DB Netz AG, 
Produktionsdurchführung Hagen, abgestimmt. Hierzu fand am 
03.07.2019 bereits ein gemeinsamer Ortstermin statt, in welchem die 
einzuhaltenden Rahmenbedingungen (z.B. Abstände zu Oberleitungs-
fundamenten, einzuhaltende Richtlinien, Entwässerung, Abriss der 
Bestandsgebäude) erläutert wurden. Aktuell wird geprüft, inwieweit die 
bestehende Planung mit diesen Rahmenbedingungen vereinbar ist 
und an welcher Stelle eventuell Anpassungen erfolgen müssen. 
Aus diesem Grund können wir bezüglich der im Bebauungsplan dar-
gestellten grenzständigen Lärmschutzwand zum jetzigen Zeitpunkt 
noch keine Zustimmung erteilen. 
 
Bezüglich der weiteren Darstellungen des vorliegenden Bebauungs-
planes bestehen unsererseits grundsätzlich keine Bedenken, wenn die 
nachfolgenden Auflagen und Hinweise beachtet werden: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß erneuter Abstimmung mit der DB Netz AG vom 11. Oktober 
2019 stimmt diese der geplanten Lage der Lärmschutzwand, bei Ein-
haltung der Richtlinien der DB zur baulichen Ausführung der Lärm-
schutzwand, zu. Die Anforderungen der DB wurden in Form eines Hin-
weises zur Lärmschutzwand in den Bebauungsplan übernommen. Die 
Einhaltung der Anforderungen der DB ist im nachgelagerten Bauge-
nehmigungsverfahren nachzuweisen.  
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

 Im Bereich des Bebauungsplanes sind Grundstücke der DB 
mit einbezogen. Es handelt sich konkret um das komplette 
Flurstück 2298 und eine Teilfläche von ca. 390 m² aus dem 
Flurstück 2300. Diese Flächen wurden bereits mit Kaufvertrag 
vom 04.04.2019, UR-Nr. 970I2019, an den Vorhabenträger 
verkauft. Aus diesem Grund stimmen wir den Festsetzungen 
auf den derzeit noch planfestgestellten und gewidmeten Bahn-
flächen zu. 
Diese Festsetzungen werden jedoch erst nach Freistellung der 
Flächen von Bahnbetriebszwecken, unabhängig von der 
Rechtskraft des Bebauungsplans (§ 9 Absatz 2 Nr. 2 BauGB), 
zulässig. 
Die mit der Einschränkung des Bedingungseintritts versehenen 
Flächen sind im Text- sowie Planteil des Bebauungsplans fest-
zuschreiben bzw. zu kennzeichnen. 

 Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit 
des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke 
nicht gefährdet oder gestört werden. 

 Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungs-
bereich sind uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Wir be-
halten uns weitere Bedingungen und Auflagen ausdrücklich 
vor. 

 Die Abstandsflächen gemäß LBO (§ 6 BauO NRW) sowie 
sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestimmungen 
sind einzuhalten. 

 
 
 

 
 Dach-‚ Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf 

oder über Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsge-
mäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versicke-
rung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 

Die formal noch eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen werden in 
der Plankarte zum Bebauungsplan nachrichtlich gekennzeichnet.  
Es wird eine Festsetzung nach §9 Abs.2 BauGB getroffen. Danach 
werden die Festsetzungen des Bebauungsplans in den gewidmeten 
Bereichen erst nach Freistellung der Flächen von Bahnbetriebszwe-
cken wirksam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um zu gewährleisten, dass die weiteren Auflagen der DB bei Bauvor-
haben innerhalb des Plangebiets berücksichtigt werden, wurde ein 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Die DB Services Im-
mobilien GmbH, Niederlassung Köln ist im Rahmen der nachfolgen-
den Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. 
 
 
Die vorhanden bestandsgeschützten Hallen sind an die Grundstücks-
grenze angebaut und werden erhalten und zum Teil umgebaut. Im Er-
gebnis des Umbaus verbleiben auf der Grundstücksgrenze eine 
Parkgarage und eine Lärmschutzwand. Letztere kann auch unabhän-
gig vom Bestandsschutz  in der Abstandsfläche zugelassen werden. 
Alle Baumaßnahmen finden in Abstimmung mit der DB statt. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanla-
gen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körper-
schall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, 
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), 
die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. 

 

Sowohl die durch den Betrieb ausgelösten Erschütterungen, elektro-
magnetischen Felder sowie Lärmimmissionen auf das Plangebiet wur-
den untersucht. Die hiernach erforderlichen Maßnahmen finden sich in 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes wider.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
 

 
2. E.ON SE 

Mining Management 
Brüsseler Platz 1 
45131 Essen 
Anschreiben vom 12.03.2019 

 
Zur Wahrung der Rechte des Grundstückseigentümers baten wir Sie 
um. Zusendung eines entsprechenden Nachweises. Diesbezüglich er-
hielten wir von der Grundstückseigentümergesellschaft „Alte Gleisfab-
rik GmbH & Co. KG“ den Eigentümermachweis in Form eines aktuel-
len Grundbuchauszuges, und den Hinweis Ihrer Legitimation zur Aus-
kunftserteilung. 
 
Der Bearbeitungsbereich wird von Ihnen definiert durch den gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Hom 258 — An der Witwe (Ent-
wurf). 
 
Unsere Stellungnahme zu Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen 
für geplante Bauvorhaben in dem v.g. Bereich lautet wie folgt: 
 
Das o. a. Bauvorhaben liegt über dem stillgelegten Bergwerkseigen-
tum der EON SE. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Unseren Archivunterlagen entnehmen wir Hinweise auf tagesnahen, 
vor dem Jahre 1900 geführten Bergbau, der die geplanten Bau-
vorhaben gefährden kann. Wir machen vorsorglich darauf aufmerk-
sam. 
 
Insbesondere machen wir darauf aufmerksam, dass sich im Bereich 
des o.a. Grundstückes mehrere im 19. Jahrhundert angelegte und 
verlassene Tagesöffnungen befinden können, deren Zustand und 
Lage uns nicht bekannt sind. 
 
Erforderliche Baugrunderkundungen und bautechnische Vorsorge ste-
hen in der Verantwortlichkeit und dem Ermessen des Bauherrn, da die 
E.0N SE für Bergbautätigkeiten vor dem Jahre 1900 gemäß Art. 170 
EG BGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) in Ver-
bindung mit § 55 I 6 ALR (Allgemeines Landrecht) nicht haftet. 
 
Zudem weisen wir darauf hin, dass sich im o.a. Grundstücksbereich 
der ehemalige Tiefbauschacht Witwe der ehemaligen Schachtanlage 
Louise und Erbstollen im Steinkohlengeviertfeld Witwe und Barop be-
findet. 
 
Die uns vorliegende Mittelpunktkoordinate des Schachtes lautet wie 
folgt: 
 
Schacht Witwe  R= 25 99 606,9  H= 57 06680,4 
 
Der mit Lockermassen verfüllte Schacht wurden im Jahre 1965 mit ei-
ner ca. 45 cm dicken statisch bemessenen Betonplatte nach den sei-
nerzeitigen statischen Richtlinien des Landesoberbergamtes abge-
deckt. Eine Revisionsöfnung liegt bei diesem Schacht nicht vor. 
 

Es wurde eine Erkundung hinsichtlich bergbaubedingter Hohlräume 
und Lockerzonen zur Bestimmung des Gefährdungspotenzials durch-
geführt. Dabei wurden potenzielle Gefährdungsbereiche identifiziert. 
Um die Tagesbruchgefahr zu beseitigen, müssen die festgestellten 
Locker- und Weichzonen mit einem hydraulisch erhärteten Füllgut 
lage- und erosionsbeständig verfüllt und verpresst werden. Nach Be-
seitigung dieser Gefährdungsbereiche steht einer Bebauung des Plan-
gebiets nichts entgegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Plankarte zum Bebauungsplan wird der entsprechende Bereich 
als „Kennzeichnung von Flächen, unter denen der Bergbau vorgeht 
sowie deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belas-
tet sind (§ 9 Abs. 5 BauGB)“ gekennzeichnet.  
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Auf Veranlassung der Bergbehörde wurden an dem Schacht im Jahre 
1989 Untersuchungsmaßnahmen durch die Westfälische Berggewerk-
schaftskasse WBK durchgeführt. Diesbezügliche Auskünfte kann 
Ihnen die heutige DMT GmbH & Co. KG; Altbergbau & Markscheide-
wesen, Am TÜV 1, 45307 Essen, erteilen (siehe beigefügte Liste der 
Fachinstitute). 
 
Auf Grundlage der geotechnischen und bergbaulichen Gegebenheiten 
wurden die Ergebnisse der Untersuchungsbohrungen ausgewertet, 
und der Schachtschutzbereich ausgewiesen. Der Schachtschutzbe-
reich wurde mit 17,2 m (NS) x 15,6 m (W0) bestimmt. Der v.g. Bereich 
ist grundsätzlich von jeglicher Bebauung freizuhalten. Des Weiteren 
muss der Schacht jederzeit frei zugänglich und erreichbar sein. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass bei einer Nutzungsänderung 
des Grundstückes in dem v.g. Schachtschutzbereich, insbesondere 
dann, wenn Veränderungen an der dem Schacht überdeckenden Be-
tonplatte ausgeführt werden, oder diese mit Lasten beaufschlagt wer-
den soll, besondere Sicherungsmaßnahmen an dem Schacht durch-
zuführen sind. 
 
Diesbezüglich können wir einer Überbauung des Schachtschutzberei-
ches nur dann zustimmen, wenn die Abdeckplatte unter Berücksichti-
gung der statischen Erfordernisse für Verkehrslast, Sog- und Rück-
prallkräfte nach den aktuellen Richtlinien der Bezirksregierung Arns-
berg Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW erneuert und konstru-
iert wird. Die dauerhafte Sicherung des Schachtes, bzw. des Schacht-
kopfes ist durch den Standsicherheitsnachweis eines in beigefügter 
Liste aufgeführten Ingenieurbüros zu erbringen. 
 
Die bergbaulichen Sicherungsarbeiten an dem Schacht sind nur unter 
Aufsicht eines in der v.g. Liste aufgeführten Fachinstitutes in Abstim-

 
 
 
 
 
 
 
Die Abmessungen in Nord-Süd- und West-Ost-Richtung werden in der 
Plankarte als „Flächen, unter denen der Bergbau umgeht sowie deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (§ 9 
Abs. 5 BauGB)“ gekennzeichnet. Darüber hinaus findet sich ein Hin-
weis zum Themenkomplex Bergbau in den textlichen Festsetzungen.  
 
 
Für den Bereich des Schachtschutzbereiches wird größtenteils eine 
öffentliche Grünfläche, im Randbereich eine öffentliche Verkehrsfläche 
festgesetzt. Eine Überbauung ist somit nicht Gegenstand der Planung. 
Bei der nachfolgenden Ausführungsplanung für diese Flächen werden 
die hier und im Weiteren genannten Anforderungen beachtet. 
 
 
Es wurde gutachterlich nachgewiesen, dass die Standsicherheit der 
Tagesoberfläche im Bereich der o. g. Tagesöffnung bei der derzeiti-
gen sowie auch der geplanten bautechnischen Neunutzung als Quar-
tiersplatz gewährleistet ist.  
Mit dem Vorhabenträger wird vertraglich vereinbart, dass vor Beginn 
der Arbeiten zur Herstellung des geplanten Quartiersplatzes eine Zu-
stimmung des Bergwerkseigentümers und der Fachdienststelle (BR 
Arnsberg) einzuholen ist. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

mung mit unserer Gesellschaft durchzuführen. Kosten für die Bauar-
beiten an dem Schacht können von der E.ON SE nicht übernommen 
werden. 
 
Das amtliche Grubenbild befindet sich bei der Bezirksregierung Ams-
berg, Abteilung 6 „Bergbau und Energie in NRW“, Goebenstraße 
25/27, 44135 Dortmund. Wir empfehlen dort eine Grubenbildeinsicht-
nahme zu beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter dem 
folgenden Link: 
 
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/e/einsichtnahme_gruben-
bilder 
 
Für eine Vorabinformation stehen wir Ihnen unter der o. a. Telefon-
nummer zur Verfügung.  
 
Der frühere Tiefenbergbau wirkt seit langem nicht mehr auf die Tages-
oberfläche ein, deshalb werden diesbezüglich Anpassungs- oder Si-
cherungsmaßnahmen für das geplante Bauvorhaben nicht gefordert. 
Eine Kopie dieses Schreibens erhalten das Bauordnungsamt der 
Stadt Dortmund und die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Berg-
bau und Energie in NRW. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, den Anregungen dahingehend zu folgen, dass 
eine „Kennzeichnung von Flächen, unter denen der Bergbau vorgeht 
sowie deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belas-
tet sind (§ 9 Abs. 5 BauGB)“ sowie ein Hinweis zum Bergbau in den 
Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 

 
3. Emschergenossenschaft / Lippe-Verband 

- 12 LI -  
Postfach 10 24 42 
45024 Essen 
Anschreiben vom 26.11.2018 

 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen unsererseits keine Beden-
ken. Der folgende Hinweis sollte jedoch beachtet werden: - Im Be-
gründungsentwurf wird darauf hingewiesen, dass die Fläche bereits in 

 
 
 
 
 
 
 
Das Grundstück der ehemaligen Weichenfabrik Schreck-Mieves gilt 
nicht als erstmalig bebaut im Sinne des § 44 Landeswassergesetzes 
NRW.  



Stadt Dortmund: Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe -                                        Abwägung der Stellungnahmen 
Seite 9 

 
 
 

Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

früherer Zeit direkt an den Rüpingsbach angeschlossen war. Es ist 
nicht ersichtlich, wieso die Errichtung eines Trennsystems mittels ei-
nes Regenwasserkanals nicht umgesetzt werden kann/soll. 
 

Aufgrund der bestehenden Untergrundsituation scheidet eine Versi-
ckerung des Niederschlagswassers aus. Ebenso ist die Einleitung von 
Niederschlagswasser in den Rüpingsbach aufgrund der eigentums-
rechtlichen Situation zukünftig nicht (mehr) möglich, da hierzu die 
nördlich der Straße „An der Witwe“ liegenden gewerblich genutzten 
Grundstücke gekreuzt werden müssten. Der Zugriff auf diese Grund-
stücke ist aber nicht gegeben. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen. 
 

 
4. Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH  

Abteilung TWE  
Postfach 10 41 41  
44041 Dortmund 
Anschreiben vom 29.11.2018 

 
Wir bedanken uns für die frühzeitige Beteiligung an dem oben ge-
nannten Verfahren und für die Möglichkeit unsere Belange Ihnen mit-
zuteilen. Unsere Stellungnahme geben wir im Rahmen unserer Zu-
ständigkeit (Gas, Wärme, Wasser, Strom) Übergreifend für die Dort-
munder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) und die 
Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) ab.  
 
Bestand: Entlang der Straße An der Witwe betreiben wir zur örtlichen 
Stromversorgung in der öffentlichen sowie auch in der privaten Stra-
ßenverkehrsfläche eine Niederspannungsversorgungstrasse. Zur Si-
cherung des Bestandes ist zu Lasten des Grundstückes Gemarkung 
Barop, Flur 3, Nr. 2299 eine zu unseren Gunsten beschränkte persön-
liche Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen. Für die zuvor genannte 
Versorgungstrasse, bitten wir darüber hinaus, innerhalb der privaten 
Verkehrsfläche um Festsetzung einer planungsrechtlichen Sicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überlagernd mit der festgesetzten privaten Erschließungsstraße und 
in einer Breite von mindestens 7 m wird festgesetzt, dass die Träger 
der Ver- und Entsorgung das Recht haben, die mit dem Symbol „GFL“ 
gekennzeichnete Fläche mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu 
belasten.  
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB in einer Breite von 2,0 m zu unseren 
Gunsten (DONETZ). 
 
Ferner betreiben wir beidseitig in der Straße An der Witwe Versor-
gungstrassen mit Gas-, Wasser- und Stromversorgungsanlagen sowie 
eine KKS-Anlage. Derzeit wird das Gelände der ehemaligen Weichen-
fabrik mit Gas über zwei Gashausanschlussleitungen sowie mit Was-
ser mittels zwei Wasserzählerschächte versorgt. Zu Ihrer Information 
teilen wir ihnen mit, dass über den nördlichen Wasserzählerschacht 
(neben An der Witwe 6) auch das nördlich gelegene Gelände des Au-
tohauses Böttner (An der Witwe 7) über einen separaten Wasserzäh-
ler versorgt wird. Vorsorglich bitten wir für unsere Wasserversorgungs-
leitung zur Versorgung des Wasserschachtes um Festsetzung einer 
planungsrechtlichen Sicherung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB in einer 
Breite von 3,0 m zu unseren Gunsten (DONETZ). Laut Entwurf des 
Bebauungsplans liegen die vorgenannten Anschlüsse in den geplan-
ten Baugrenzen und sind voraussichtlich abzurüsten. 
 
Aus diesem Grund weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass der nördli-
che Wasserzählerschacht erst nach Sicherstellung der zukünftigen 
Versorgung des Autohauses Böttner entfallen kann. Für die Neuver-
sorgung ist bei unserem Netzvertrieb frühzeitig eine Versorgungsan-
frage vom Anschlussnehmer einzureichen. Eine Abstimmung zwi-
schen Investor bzw. Vorhabenträger und Eigentümer An der Witwe 7 
diesbezüglich ist zwingend erforderlich. Ferner gehen wir davon aus, 
dass die derzeitige Kundenstation im südöstlichen Plangebiet abge-
rüstet wird. Zur Abtrennung der Mittelspannungskabel sowie der übri-
gen Gas- und Wasseranschlüsse bitten wir Sie, die Abrüstung der An-
schlüsse rechtzeitig bei unserem Netzvertrieb zu beauftragen. Dar-
über hinaus betreiben wir an der südöstlichen Plangebietsgrenze, ent-
lang der Straße Krückenweg eine Stromversorgungstrasse bestehend 

 
 
 
Im Rahmen der Umstrukturierung und Erschließung des Plangebietes 
ist eine Anpassung der vorhandenen technischen Infrastruktur not-
wendig. Auf eine Festschreibung des Bestands im vorliegenden Be-
bauungsplan wird daher verzichtet. Die vorhandenen Anlagen sind 
gleichwohl bei Ausbau und Erschließung zu berücksichtigen.  
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

aus mehreren Mittel-, Niederspannungs- und Informationskabeln. Er-
forderliche Arbeiten im Bereich unserer Versorgungstrassen sind 
rechtzeitig mit uns abzustimmen. 
 
Zu Ihrer Übersicht haben wir die betroffenen Bereiche in den beigefüg-
ten Planunterlagen farblich gekennzeichnet.  
 
Planung: Um den noch nicht erschlossenen Planungsbereich mit Was-
ser und Energie versorgen zu können, werden umfangreiche Leitungs- 
und Kabellegungsmaßnahmen erforderlich. Da die Anbindung der ge-
planten Gebäude an unser Netz voraussichtlich von Süden über den 
F+R-Weg, der öffentlichen Mischverkehrsflache entlang über die 
Straße An der Witwe bis zur nördlichen Netzanbindung an der Straße 
Am Beilstück erfolgen wird, bitten wir Sie, folgende Vorgaben zu be-
rücksichtigen: Für die Verlegung der Versorgungsleitungen und Kabel 
benötigen wir eine Trassenbreite von ca. 1,20 m. Der Abstand der 
Versorgungstrasse zum Kanal sollte mindestens 1,00 m, zu den Kanal 
schachten 0,50 m und zu den Straßengullys (Senkkästen) 0,20 m be-
tragen. Zum Bordstein oder zu den Grundstücksgrenzen ist ein Ab-
stand von 0,20 m ausreichend. 
 
Auf welcher Straßenseite die Versorgungstrasse erforderlich wird, ist 
abhängig von der Anzahl der zu erstellenden Hausanschlüsse und der 
Standorte der Straßenleuchten. Darüber hinaus wird zur Stromversor-
gung des Plangebietes und im Hinblick auf einen zukünftig erhöhten 
elektrischen Leistungsbedarf für Wärme und Elektromobilität die Stel-
lung einer Transformatorstation erforderlich. Wir bitten Sie, hierfür eine 
Versorgungsfläche von 9 m x 12 m (inklusive erforderlicher Abstands-
flächen) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB im Bereich der öffentlichen 
Grünfläche zu unseren Gunsten festzusetzen (s. Markierung Lage-
plan). In diesem Zusammenhang bitten wir die mit ,,G1“ und ,,G4“ 
ausgewiesenen Verbindungsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

 
 
 
 
 
 
 
Die festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung so-
wie Leitungsrechte weisen die für die Verlegung der technischen Infra-
struktur notwendigen Breiten auf. Es handelt sich durchgehend um 
mindestens 3,50 m breite Trassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung einer Versorgungsfläche in entsprechender Größe 
wird in der Planzeichnung ergänzt, der Standort wurde mit Donetz ab-
gestimmt. Aufgrund der gegenüber der Stellungnahme veränderten 
Lage der Versorgungsfläche sind die geforderten Leitungsrechte ob-
solet. Zur Anbindung des im Plan vorgesehenen Standortes stehen 
ausreichende Trassen innerhalb von als Verkehrsflächen festgesetz-
ten Flächen zur Verfügung. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

zusätzlich mit einem Leitungsrecht in einer Breite von 3,0 m zu unse-
ren Gunsten auszuweisen. Allgemein bitten wir zu berücksichtigen, 
dass unsere Versorgungstrassen nicht überbaut werden dürfen und 
jederzeit zugänglich sein müssen. 
 
Baumpflanzungen innerhalb der geplanten, wie auch der vorhandenen 
Versorgungstrassen sind zu vermeiden. Aus diesem Grund widerspre-
chen wir den in der Begründung zum Bebauungsplan festgesetzten 
Baumpflanzungen in der Mischverkehrsfläche und auch beidseitig in 
der Straße An der Witwe, da die Mindestabstände Baumscheibe zu 
Versorgungsleitungen und Versorgungs- zu Entsorgungsleitungen 
nicht eingehalten werden. 
 
 
Wir bitten gleichzeitig, die bereits zu dem Thema Vereinbarkeit von 
Baumscheiben und Versorgungsleitungen begonnenen Abstimmungs-
gespräche zu vertiefen. Derzeit liegt noch kein Straßenbeleuchtungs-
konzept vor. Zur Abstimmung des Konzeptes bitten wir Sie, sich recht-
zeitig mit uns in Verbindung zu setzen und die entsprechenden Ver-
sorgungsanfragen bei unserem Netzvertrieb einzureichen. Bei Rück-
fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
Um das städtebauliche Ziel eines weitgehend autofreien Quartiers mit 
einer hohen Aufenthaltsqualität im Bereich der zentralen Erschließung 
zu erreichen, ist es zwingend geboten, diese als Mischverkehrsfläche 
mit Straßenbäumen auszubilden. Trotz der Pflanzungen stehen je-
doch ausreichend breite Korridore für die Verlegung technischer Infra-
struktur zur Verfügung. Die konkreten Baumstandorte werden im Be-
bauungsplan nicht festgesetzt, sondern im Rahmen der Ausführungs-
planung bestimmt.  
 
Unabhängig von dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren wird die 
Lage der Versorgungstrassen und der Straßenbeleuchtung im Zuge 
der nachfolgenden Straßenausbauplanung mit der Dortmunder Netz 
AG abgestimmt.   
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme dahingehend zu folgen, dass 
eine Fläche in der geforderten Größe als „Flächen für Versorgungsan-
lagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)“ mit der Zweckbestimmung 
„Elektrizität“ festgesetzt wird. 
Es wird empfohlen, der Anregung zur Festsetzung weiterer Leitungs-
rechte aus den genannten Gründen nicht zu folgen. 
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5. DSW 21  
44127 Dortmund 
Anschreiben vom 13.12.2018 

 
Sowohl aus liegenschaftlicher als auch verkehrlicher Sicht bestehen 
dem Grunde nach keine Bedenken gegen das Bauvorhaben. Östlich 
des Plangebietes verläuft die Stadtbahnstrecke Grevel -Stadtmitte - 
Hombruch (Stadtbahnlinie U42). Nordöstlich hiervon befindet sich die 
Stadtbahnhaltestelle ,,Am Beilstück“. 
 
Bislang verfügen die Technische Universität und Fachhochschule 
Dortmund über keinen kommunalen Stadtbahnanschluss. Daraus re-
sultiert die Idee, perspektivisch eine Stadtbahnlinie an der Haltestelle 
„Am Beilstück“ auszufädeln und im Bereich der Straße An der Witwe 
zur Technischen Universität bzw. Fachhochschule und ggf. bis zum 
Technologiepark zu führen. Eine interne Variantendiskussion wird zur-
zeit vorbereitet. Im Rahmen dieser Stellungnahme mochten wir die 
Gelegenheit nutzen und darum bitten, den Bereich nördlich des Plan-
gebietes, also vornehmlich die Straße An der Witwe (und ggf. ein 
schmaler Korridor nördlich der Straße), als Trassenfreihaltung für eine 
perspektivisch mögliche Stadtbahnverlängerung anzusehen - wohlwis-
send, dass eine derartige perspektivische Planung noch weiterer Qua-
lifizierung bedarf.  
 
Desweiteren regen wir an, die südliche Geh-/Radweg Zufahrt zum 
Krückenweg durch geeignete Einbauten (z.B. Gitter) zu sichern, um 
Konflikte mit der Stadtbahn zu vermeiden. 
 
 
Wegen der Nähe zur Stadtbahntrasse fordern wir grundsätzlich einen 
dauerhaften Verzicht auf Ansprüche aus Belastungen durch den Be-
trieb der Stadtbahn wie z.B. Lärm, Erschütterungen, Staub, elektrosta-
tische Feldemissionen. Anfallender Baustellenverkehr sollte aufgrund 
der räumlichen Enge nicht über den Krückenweg erfolgen. Bei Rück-
fragen steht der Fachbereich Planung von DSW21 gerne zur Verfü-
gung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Grundstücke nördlich der Straße „An der Witwe“ befinden sich in 
privatem Eigentum, sie liegen zudem teilweise außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes. Gleichwohl stehen die Festset-
zungen innerhalb des Bebauungsplan-Entwurfs einer später zu pla-
nenden Schienentrasse nicht grundsätzlich entgegen, da im Bereich 
der Straße „An der Witwe“ eine Verkehrsfläche mit einer Gesamtbreite 
von 13 m festgesetzt wird. Da für die Weiterführung der Strecke noch 
kein konkreter Trassenvorschlag besteht, können darüber hinaus 
keine Festsetzungen zu deren Sicherung bzw. Freihaltung getroffen 
werden. Die bestehenden Gewerbeflächen sind nur insoweit Gegen-
stand des Bebauungsplanes, dass die vorhandene Privatstraße gesi-
chert wird.  
 
 
Die Ausgestaltung der Fuß- und Radwegeverbindung wird unabhängig 
von dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren im Zuge der nachfol-
genden Straßenausbauplanung abgestimmt. Der Hinweis wird an das 
Tiefbauamt weitergegeben. 
 
Die bestehende Stadtbahntrasse wurde bei Ermittlung der schalltech-
nischen Immissionen berücksichtigt und ist in die Ermittlung der erfor-
derlichen Schalldämmmaße für eine Neubebauung eingeflossen. Dar-
über hinaus war die Stadtbahntrasse auch Gegenstand der gutachter-
lichen Untersuchung zu Erschütterungen. Im Ergebnis der Untersu-
chung wird folgendes festgesetzt: Zum Schutz vor Erschütterungen in 
schutzbedürftigen Räumen in Gebäuden im Teilbaugebiet WA 7 mit 
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 einem Abstand von weniger als 19 m zu den Gleisen der Stadtbahn 
müssen Deckenkonstruktionen Eigenresonanzfrequenzen ≥ 31,5 Hz 
aufweisen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme dahingehend zu folgen, dass 
eine Festsetzung bezüglich Erschütterungen in den Bebauungsplan 
aufgenommen wird. 
 

 
6. Handwerkskammer  

Postfach 10 50 23  
44047 Dortmund  
Anschreiben vom 30.11.2018 

 
Die Handwerkskammer Dortmund bedauert es, dass das ehemals 
durch die Fa. Schreck-Mieves gewerblich genutzte Areal nun einer 
Wohnbebauung zugeführt werden soll. 
 
Vor dem Hintergrund fehlender gewerblicher Baulandpotenziale im 
Dortmunder Süden ist die Aussage, dass sich eine gewerbliche Folge-
nutzung aufgrund fehlender gewerblicher Nachfrage nicht ergeben 
habe, aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar. Gerade für stadtteilbe-
zogenes Gewerbe, das i.d.R. als nicht wesentlich störend eingestuft 
werden kann, besteht nach unseren Erfahrungen eine erhebliche 
Nachfrage nach geeigneten Standorten, die z.Z. im Bereich Hom-
bruch/Barop nicht befriedigt werden kann. Für diese Zielgruppe aus 
Handwerk und Gewerbe würde sich das Gelände der ehemaligen 
Weichenfabrik eignen. Nach der Umwandlung des ehemaligen Schro-
erbaugeländes (Horn 275 Luisenglück) ist dieses innerhalb von 2 Jah-
ren bereits die zweite Gewerbe-Brache, die einer gewerblichen Nach-
nutzung entzogen wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Nähe zur vorhandenen Wohnbebauung schränkt eine gewerbliche 
Nachnutzung ein. Bei einer gewerblichen Nachnutzung des Areales 
wäre zudem von einem deutlich erhöhten Aufkommen von Lkw-Ver-
kehren auszugehen. Auch die Lage des Areals in „2. Reihe“ würde die 
Ansiedlung von hochwertigem Gewerbe, welches auf Präsentation 
und bessere Verkehrsanbindung angewiesen ist, erschweren.  
Zudem sind die Gebäude aufgrund der sehr speziellen baulichen An-
forderungen der ehemaligen Nutzung nicht ohne umfassende Eingriffe 
in die bauliche Substanz nutzbar. Dies gilt insbesondere für werthal-
tige gewerbliche Nachnutzungen. Die erforderlichen hohen Investitio-
nen stehen einer gewerblichen Entwicklung daher entgegen. 
Darüber hinaus ist entlang der Straße „An der Witwe“, über die das 
Plangebiet erschlossen wird, Wohnbebauung im Bestand vorhanden . 
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Somit stellt sich aus Sicht des Handwerks weiterhin die Frage, wie die 
Stadt Dortmund die im InSEKT Hombruch 2009 formulierte Zielset-
zung, die dringend erforderliche Sicherung weiterer Gewerbeflächen 
durch Wahrnehmung von Möglichkeiten im Innenbereich (d.h. diese 
Flächen planungsrechtlich zu sichern), umsetzen will. Darüber hinaus 
weisen wir darauf hin, dass für die bestehenden Gewerbebetriebe 
nördlich der Straße An der Witwe durch die geplante heranrückende 
Wohnbebauung keine Betriebseinschränkungen erfolgen dürfen. 
 

Eine gewerbliche Nutzung wäre daher nur wesentlich eingeschränkt 
und unter Auflagen hinsichtlich der Immissionen planungsrechtlich 
möglich. 
 
Für die Stadt Dortmund besteht demgegenüber der Bericht zur Stadt-
entwicklung „Wohnbauflächenentwicklung in Dortmund“ aus dem Jahr 
2016. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen kommt aktuell der 
Wohnbauflächenentwicklung, insbesondere mit Geschosswohnungs-
bauten in integrierten Lagen, erhöhte Priorität zu. Im Rahmen des Be-
richtes wird die Fläche der ehemaligen Weichenfabrik konkret als Po-
tentialfläche dargestellt. Das Areal der ehemaligen Weichenfabrik wird 
insgesamt als geeignet für eine wohnbauliche Entwicklung angese-
hen. Die Verträglichkeit der geplanten Wohnnutzungen mit der vor-
handenen gewerblichen Nutzung wurde im Rahmen enger Abstim-
mung mit dem Betriebsinhaber untersucht. Im Ergebnis kann durch 
geeignete Maßnahmen im Plangebiet sichergestellt werden, dass sich 
für die genannten Betriebe keine Einschränkungen ergeben. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme nicht zu folgen. 
 

 
7. EDG Entsorgung Dortmund GmbH  

Postfach 10 10 43  
44010 Dortmund  
Anschreiben vom 30.11.2018 

 
Für die Übersendung der o. a. Planunterlagen danken wir Ihnen. 
Grundsätzliche Bedenken bezüglich der künftigen Abfallentsorgung 
zur vorgelegten Planung sehen wir nicht. Wir weisen allerdings darauf-
hin, dass für das Teilwohngebiet WA 2 die künftige Abfallentsorgung 
nicht gesichert ist. 
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Die geplanten Wohneinheiten dieses Bauabschnittes liegen bis zu 100 
Meter und mehr von dem nächstmöglichen Stellplatz der Entsorgungs-
fahrzeuge entfernt. In diesem Zusammenhang weisen wir auf § 20 der 
derzeit gültigen Abfallsatzung der Stadt Dortmund hin, nach dem Stell-
plätze für Abfallbehälter grundsätzlich so aufzustellen sind, „…dass 
sie ohne Schwierigkeiten und übermäßigem Zeitaufwand abgeholt 
werden können,…“ und die Stellplätze grundsätzlich in geringster Ent-
fernung zum nächstmöglichen Standort des Sammelfahrzeuges anzu-
legen sind. Der Transportweg sollte i. d. R. nicht mehr als 15 m betra-
gen. Vor dem Hintergrund bitten wir Gemeinschaft-Müllstellplätze 
(GMü) für das Wohngebiet WA 2 im Bereich der Wendeanlage der 
nordsüdlich verlaufenden Erschließungsstraße in ausreichender 
Größe einzuplanen. Die Ausbildung der Erschließungsstraße „An der 
Witwe“ endet als Sackgasse ohne Ausbildung einer Wendeanlage. 
 
Zur Sicherstellung der Abfallentsorgung für die nördlich angrenzen-
den, gewerblich genutzten Baugrundstücke und für das Wohngebiet 
WA 2 bitten wir am Sackgassenende die Ausbildung einer Wendean-
lage oder die Verbreitung auf eine Gesamtbreite von 14,10 m einzu-
planen, um ein unfallträchtiges Rückwärtsfahren entsprechend der 
Unfallverhütungsvorschrift Müllbeseitigung (GUV -R - 238 1) vom Ja-
nuar 2007 zu vermeiden. Auch bitten wir für das Baugebiet WA 2 ei-
nen weiteren Abfallsammelstellplatz (GMü) einzuplanen. Die Stell-
plätze und Transportwege der Abfallbehälter bitten wir im Baugeneh-
migungsverfahren nach Rücksprache mit uns festzulegen. 
 
 

Das Gebiet WA 2 ist über öffentliche Verkehrsflächen erschlossen. 
Zudem wurde östlich der Bestandsbebauung im WA 2 ein Geh- Fahr 
und Leitungsrecht zugunsten der Träger der Ver- und Entsorgung fest-
gesetzt, so dass, falls erforderlich, für Fahrzeuge der Abfallentsorgung 
die Möglichkeit besteht, jeden Bereich des langgestreckten Baufeldes 
WA 2 zu erreichen. Für alle Bauvorhaben muss der Nachweis der ge-
sicherten Erschließung unter Berücksichtigung der Grundstückssitua-
tion erbracht werden. Die Organisation der Abfallentsorgung kann da-
her im  Baugenehmigungsverfahren erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
Die Ausbildung der Fahrbahnen wurde mit dem Tiefbauamt der Stadt 
Dortmund abgestimmt. Die als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzte 
Fläche endet in einem als Wendeanlage ausgebildeten und entspre-
chend aufgeweiteten Bereich. Eine Weiterführung findet in Form der 
bestehenden Privatstraße statt. Die Planung wurde dahingehend an-
gepasst, dass die öffentlichen Verkehrsflächen in der für das Wenden 
von Fahrzeugen der Abfallentsorgung notwendigen Breite im Bebau-
ungsplan festgesetzt werden. 
Die Ausbildung einer Wendeanlage am westlichen Ende der Privat-
straße ist aufgrund der vorhandenen Grundstücksstrukturen nicht 
möglich. Zudem erfolgt bereits für die bestehende gewerbliche Nut-
zung nördlich des Plangebietes eine Müllentsorgung über die vorhan-
denen Verkehrswege. An der Straßenausbausituation sollen im Be-
reich der festgesetzten Privatstraße keine Veränderungen vorgenom-
men werden. Das WA 1 umfasst darüber hinaus ausschließlich die 
Anlage einer Quartiersgarage für die Bewohner des übrigen festge-
setzten allgemeinen Wohngebietes. Eine Müllentsorgung ist daher für 
dieses Teilbaugebiet im WA nicht erforderlich. 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme dahingehend zu folgen, dass 
die Verkehrsfläche in der notwendigen Breite und ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht für die Träger der Ver- und Entsorgung festgesetzt wird. 
 

 
8. Bezirksregierung Arnsberg  

Abteilung 6  
Bergbau und Energie in NRW  
Goebenstraße 25  
44135 Dortmund  
Anschreiben vom 28.11.2018 

 
Die vorbezeichnete Planmaßnahme befindet sich über dem auf Stein-
kohle verliehenen Bergwerksfeld ,,Witwe und Barop", über dem auf Ei-
senerz verliehenen Bergwerksfeld ,,Louise und Erbstollen“, über dem 
auf Erdwärme erteilten Bewilligungsfeld ,,Hombruch" sowie über den 
auf Kohlenwasserstoffe erteilten Erlaubnisfeldern ,,Phönix“ (zu ge-
werblichen Zwecken) und „CBM-RWTH“ (zu wissenschaftlichen Zwe-
cken). Eigentümerin der Bergwerksfelder ,,Witwe und Barop“ und 
,,Louise und Erbstollen“ ist die E.ON SE, Mining Management, Brüs-
seler Platz 1 in 45131 Essen. Inhaberin der Bewilligung ,,Hombruch" 
und der Erlaubnis ,,Phönix“ ist die RWE Power AG, Huyssenallee 2 in 
45128 Essen. Inhaberin der Erlaubnis ,,CBM-RWTH“ ist die RWTH 
Aachen, Lehrstuhl und Institut für Markscheidewesen, Wüllnerstraße 2 
in 52062 Aachen. Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterla-
gen teile ich Ihnen mit, dass im Bereich des Planvorhabens Bergbau 
im Tiefen (Teufe > 100 m) und im oberflächennahen Bereich (Teufen-
bereich 30 m - 100 m) dokumentiert. Ferner befinden sich im und um 
den Bereich des Planvorhabens Fundpunkte und zahlreiche Pingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eigentümerinnen der Bergwerksfelder wurden gesondert am Ver-
fahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende Darstellung findet sich in der Begründung zum 
Bebauungsplan. 
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Auf Grund der vorliegenden Lagerstättenverhältnisse kann daher nicht 
mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass im Bereich der 
Planmaßnahme möglicherweise auch widerrechtlicher Bergbau durch 
Dritte oder Bergbau vor Anlegung zeichnerischer Unterlagen (sog. 
“Uraltbergbau“) im tagesnahen bzw. oberflächennahen Bereich ge-
führt wurde. Die Frage, ob derartiger Bergbau dort geführt worden ist, 
lässt sich erst nach Durchführung entsprechender Erkundungsmaß-
nahmen (z. B. Bohrungen, geophysikalische Untersuchungen) ab-
schließend beantworten. Des Weiteren befindet sich im Bereich des 
Planvorhabens folgende, verlassene Tagesöffnungen des Bergbaus: 
2599/5706/005/TOB, seigerer Schacht Witwe, R 2599607 H 5706680, 
Lagegenauigkeit: ± 2 m, Schachquerschnitte 5,8 m x 4,2 m, seigere 
Teufe: 290 m Der Schacht wurde im Jahre 1965 mit Lockermassen 
verfüllt und mit einer ca. 0,45 m starken Stahlbetonplatte (8,6m x 
6,2m) abgedeckt. 
 
lm Jahre 1989 wurden an dieser Tagesöffnung Untersuchungsmaß-  
nahmen durch die damalige Westfälische Berggewerkschaftskasse 
(WBK) durchgeführt. Aufgrund dieser Untersuchungen konnte die 
Standfestigkeit der Tagesoberfläche bei der damaligen Nutzung nach-
gewiesen werden. Ferner wurde für den Schacht Witwe ein Schacht-
schutzbereich, 17,2 m in Nord-Süd-Richtung und 15,6 m in West-Ost-
Richtung, ausgewiesen. Dieser Bereich ist grundsätzlich von jeglicher 
Bebauung freizuhalten. Der Schacht muss jederzeit zur Kontrolle und 
zur Nachverfüllung zugänglich sein. Falls eine Nutzungsänderung der 
Geländeoberfläche erfolgt, ist ein neuer Standsicherheitsnachweis für 
den Schachtkopf zu führen. Unabhängig davon ist es unbedingt erfor-
derlich vor einer Bebauung/Nutzung des Schachtschutzbereiches den 
Bergwerkseigentümer, hier die E.ON SE, Immobilien / Montan, Brüs-
seler Platz 1 in 45131 Essen um Stellungnahme zu bitten.  
 
Hinsichtlich möglicher, erforderlicher Einschränkungen der späteren 
Nutzung der Tagesoberfläche im Bereich des Schachtes und seiner 

Im Plangebiet wurden Erkundungsbohrungen vorgenommen (siehe 
Stellungnahe der Verwaltung zu Pkt.2 dieser Tabelle) 
 
Nach Abstimmung mit der Bergwerkseigentümerin vom 12.03.2019 
sind – vorbehaltlich einer anderslautenden fachgutachterlichen Bewer-
tung – folgende Vorgaben einzuhalten:  

 Aufgrund von Untersuchungsmaßnahmen im Jahr 1989 wird 
der Schachtschutzbereich mit 17,2 m (NS) x 15,6 m (WO) be-
stimmt.  

 Wenn Veränderungen an der den Schacht überdeckenden Be-
tonplatte ausgeführt werden, oder diese mit Lasten beauf-
schlagt werden soll, sind besondere Sicherungsmaßnahmen 
an dem Schacht durchzuführen.  

 Einer Überbauung des Schachtschutzbereiches wird nur dann 
zugestimmt, wenn die Abdeckplatte unter Berücksichtigung der 
statischen Erfordernisse für Verkehrslast, Sog und Rückprall-
kräfte nach den aktuellen Richtlinien der Bezirksregierung 
Amsberg Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW erneuert 
und konstruiert wird.  

 Der frühere Tiefenbergbau wirkt seit langem nicht mehr auf die 
Tagesoberfläche ein, deshalb werden diesbezüglich Anpas-
sungs- oder Sicherungsmaßnahmen für das geplante Bauvor-
haben nicht gefordert.  
 

Aufgrund der Vorgaben der Bergwerkseigentümerin wurde eine Unter-
suchung der Standsicherheit der Tagesoberfläche im Bereich des 
zentral gelegenen Schachts durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, 
dass die Standsicherheit des Schachts bei der derzeitigen und auch 
der geplanten Nutzung des Bereichs gewährleistet ist.  
 
 
Es wurde gutachterlich nachgewiesen, dass aus ausgasungstechni-
scher Sicht keine Einwände gegenüber der vorgesehenen Nutzung 
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Umgebung durch mögliche Ausgasungen, ist eine Stellungnahme ei-
nes Sachverständigen einzuholen.  
Aus bergbehördlicher Sicht kann ich Ihnen folgende allgemeingültige 
Hinweise zur Einwirkungsrelevanz des umgegangenen Bergbaus ge-
ben:  
Beim Abbau von Steinkohle der in tiefen Bereichen geführt wurde, 
sind nach allgemeiner Lehrmeinung die Bodenbewegungen spätes-
tens fünf Jahre nach Einstellungen der Gewinnungstätigkeiten abge-
klungen. Daher ist mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesober-
fläche aus diesen Gewinnungs-tätigkeiten nicht mehr zu rechnen.  
Die im oberflächennahen Bereich unter dem Planungs-gebiet vor-
handen Hohlräume oder Verbruchzonen können auch heute noch 
Senkungen und Setzungen der Tagesoberfläche über dem Planungs-
gebiet verursachen.  
Sollten im tages-/oberflächennahen Bereich unter dem Planungs-
gebiet Hohlräume oder Verbruchzonen infolge wider-rechtlichen Ab-
baus Dritter oder aber „Uraltbergbau“ vorhanden sein, so kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Tages-oberfläche über diesem Teil 
des Planungsgebietes einstürzt o-der sich absenkt.  
Wenn die vorhandene Verfüllsäule nachsackt, abgeht oder die Ta-
gesöffnung einstürzt, muss in der näheren Umgebung der bergbaube-
dingten Tagesöffnung mit einem Einbrechen und/oder einem Absen-
ken der Tagesoberfläche gerechnet werden.  
Bezüglich einer gutachterlichen Einschätzung der Einwirkungsrele-
vanz des o. g. Bergbaus empfehle ich Ihnen, einen Sachverständigen 
einzuschalten und auf Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse die 
Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung des Planvorhabens 
vorzunehmen. Ferner besteht zur Ermittlung der bergbaulichen Ver-
hältnisse im Rahmen des Verfahrens und vor der Durchführung von 
Baumaßnahmen die Möglichkeit, die hier vorhandenen Unterlagen 
einzusehen. Durch die Einsichtnahme kann man sich selbst über die 
bergbaulichen Verhältnisse im Bereich des Grundstückes informieren 

des Schachtbereichs als öffentliche Grünfläche - Quartiersplatz beste-
hen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechende Unterlagen wurden bereits eingeholt und sind Be-
standteil der gutachterlichen Bewertungen. 
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und entscheiden, in-wieweit Untersuchungen des Baugrundes not-
wendig sind. Da eine Einsichtnahme markscheiderische und geotech-
nische Sachkenntnis-se erfordert, sollte ggf. ein Sachverständiger hin-
zugezogen werden. Grundsätzlich empfehle ich, soweit eine entspre-
chende Abstimmung nicht bereits erfolgt ist, dem Bergwerksunterneh-
mer / Feldeseigentümer Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben in 
Bezug auf mögliche zu-künftige bergbauliche Planungen, zu bergbau-
lichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau, zu dort vor-
liegenden weiteren Informationen bzgl. Bergschadens-relevanter Fra-
gestellungen sowie zum Erfordernis von Anpassungs- oder Siche-
rungsmaßnahmen. Die letztgenannte Fragestellung ist grundsätzlich 
privatrechtlich zwischen Grundeigentümer / Vorhabensträger und 
Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer zu regeln. 
 
Aus bergbehördlicher Sicht weise ich mit Bezug auf die Ausgasungs-
problematik im Stadtgebiet Dortmund ergänzend darauf hin, dass das 
Plangebiet in einem Bereich liegt, in dem aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten Methanaustritte an der Tagesoberfläche nicht zu erwarten 
sind. Abschließend sei erwähnt, dass eine Erlaubnis das befristete 
Recht zur Aufsuchung des bezeichneten Bodenschatzes innerhalb der 
fest-gelegten Feldesgrenzen gewährt. Unter dem „Aufsuchen“ versteht 
man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des Vorhandenseins 
und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu ge-
werblichen Zwecken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in 
Form einer Lizenz nur grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem 
Gebiet Anträge auf Durchführung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen 
stellen darf. Eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken kann auch 
neben einer auf denselben Bodenschatz erteilten Erlaubnis zu ge-
werblichen Zwecken bestehen. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch 
keinerlei konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsbohrungen, 
sodass Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein aufgrund einer 
Erlaubnis nicht hervorgerufen werden können. Konkrete Aufsuchungs-
maßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungs-verfahren, den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies ist ebenfalls Gegenstand der bergbaulichen Untersuchungen. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (EXTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Betriebsplan-zulassungsverfahren, erlaubt, die ganz konkret das „Ob“ 
und „Wie“ regeln. Vor einer Genehmigungs-entscheidung erfolgt ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften eine Beteiligung von ggf. betroffe-
nen Privaten, Kommunen und Behörden. Des Weiteren werden aus-
führlich und gründlich alle öffentlichen Belange - insbesondere auch 
die des Gewässerschutzes - geprüft, gegebenenfalls in einem separa-
ten wasserrechtlichen Erlaubnis-verfahren. Für Rückfragen stehe ich 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
Bearbeitungshinweis: Diese Stellungnahme wurde bezüglich der berg-
baulichen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes 
erarbeitet. 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit 
der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt er-
hoben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und 
Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse 
können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden In-
formationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorha-
bens- oder Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit nicht übernom-
men werden. Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur 
Behördenversion des Fach-informationssystems „Gefährdungspoten-
ziale des Untergrundes in NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie hier-
durch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Stand der hiesigen Er-
kenntnisse zur bergbaulichen Situation zu überprüfen. 
 
Details über die Zugangs- und Informations-möglichkeiten dieses Aus-
kunfts-systems finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung 
Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenver-
sion Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der An-
wendung ebenfalls als Web Map Service GDU“. (WMS) zu nutzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (INTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

 
9. Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (FB 1) / Be-

hindertenbeauftragte 
Anschreiben vom 27.11.2018 

 
Zur Begründung zum Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - bitte 
ich um die Berücksichtigung folgender Hinweise: 

 Die Geländemodellage soll den Erfordernissen des demogra-
phischen Wandels und der Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen angemessen erfolgen. Falls Verkehrsverbindungen 
einschließlich der geplanten Rad- und Fußwege zu steil sind, 
sind ebenerdige Ruhemöglichkeiten für Nutzer/innen von Roll-
stühlen und Rollatoren sowie Kinderwagen vorzusehen. Ich 
bitte um entsprechende Festlegungen im städtebaulichen Kon-
zept. 

 Bei der Festlegung von Grundstücks- und Hausgrößen bitte ich 
um Berücksichtigung entstehender Mehrbedarfe durch das Er-
fordernis, eine ebenerdige Verbindung zwischen Stockwerken 
über einen oder mehrere Aufzüge zu schaffen. 

 Flächenmehrbedarf entsteht auch durch eine DIN-entspre-
chende Ausgestaltung von ausreichend PKW-Stellplätzen für 
Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen. In der Gestaltung 
von Quartiersgarage und Tiefgarage sollte für Rollstuhlfah-
rer/innen, Nutzer/innen von Rollatoren oder Menschen mit Kin-
derwagen eine ebenerdige Wegeverbindung zwischen den 
Parkdecks und der Straße bzw. eine entsprechende räumliche 
Verteilung DIN-entsprechender Parkplätze für Menschen mit 
Behinderungen auf dem ebenerdig zugänglichen Parkdeck ge-
achtet werden. 

 Zur notwendigen Erschließung des Grundstücks in Bezug auf 
die Vorgabe einer vollflächigen Bepflanzung in den Vorgärten 

 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - ist ein Angebotsbebau-
ungsplan, in dem keine detaillierten Vorgaben zur Barrierefreiheit von 
Hoch- und Straßenbauvorhaben getroffen werden können. 
Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben und Hinweise zur barrie-
refreien Gestaltung und zur Anzahl von Stellplätzen mit Mobilitätsbe-
einträchtigungen werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens bzw. im Rahmen der Erstellung der Straßenausbauplanung so-
wie der Ausführungsplanung für die öffentlichen Grünflächen berück-
sichtigt.  
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (INTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

gehören neben den genannten Einrichtungen auch Abstell-
plätze für E-Scooter, E-Rollstühle u.a. 

 Bei der Auswahl der zu pflanzenden Bäume an öffentlichen 
Verkehrsflächen bitte ich um eine Baumauswahl, die die Geh-
wegoberflächen langfristig nicht schädigt. 

 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Da die Stellungnahme die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 
unmittelbar betrifft, ist keine Abwägungsentscheidung erforderlich.  
 

 
10. Fachbereich Liegenschaften, 23-3 / 1  

Anschreiben vom 23.11.018 
 
Mit dem Vorhabenträger wurde bereits über die 25% Regelung ge-
sprochen. Eine vertragliche Vereinbarung wurde noch nicht geschlos-
sen. Dies sollte im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. Sobald 
die Vereinbarung vorliegt, werde ich mich bei ihnen mitteilen. 
 
Für den GB 1 folgende Hinweise: 
Die in der Legende der Plankarte gewählte Farbe Gelb für private Ver-
kehrsfläche finde ich im Plan nicht wirklich wieder. Die mit GFL zu-
sätzlich gekennzeichnete Fläche hat m.E. eine andere Farbe. Sollte 
die auch als Mischverkehrsfläche gekennzeichnete Fläche gemeint 
sein, sollte dies auch deutlicher dargestellt werden. 
Die Fläche des Kinderspielplatzes wird vermutlich in das Vermögen 
der Stadt Dortmund kommen. Ist das dargestellte Gehrecht wirklich er-
forderlich, wenn die Fläche der Öffentlichkeit gewidmet wird? Ich habe 
die Befürchtung, dass die so de facto entstehende Wegeverbindung 
über diese Fläche irgendwann von den Verantwortlichen für KSP ver-
sucht wird, als öff. Wegefläche dem FB 66 zuzuordnen. Die Hoffnung 
besteht, dass bei Fehlen der Darstellung "Gehrecht" in Plan, niemand 
auf die Idee der Trennung in zwei Nutzungen kommt. 
 
Lt. FB 51 löst der B-Plan-Entwurf einen zwei- bis dreigruppigen TEK-
Bedarf aus. Es ist jedoch geplant und mit FB 61 kommuniziert, dass 

 
 
 
 
Im Rahmen des städtebaulichen Vertrages verpflichtet sich der Vorha-
benträger dazu, eine Vereinbarung über die 25%-Regelung für das 
gesamte Wohngebiet mit der Stadt - Fachbereich Liegenschaften - ab-
zuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Träger der nördlich der Straße „An der Witwe“ geplanten KiTa be-
absichtigt in Abstimmung mit der Stadtverwaltung erforderliche zusätz-
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (INTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

die geplante TEK auf dem Grundstück An der Witwe/Krückenweg au-
ßerhalb des B-Plan-Bereichs größer geplant wird. Die Voraussetzun-
gen hierfür sind zurzeit noch in der Klärung. Sollte eine Vergrößerung 
realisiert werden, wird von 23/2-3 keine eigenständige TEK im B-Plan-
Bereich gefordert." 
 
Es sind noch Abstimmungen bzgl. einer TEK im Baugebiet zu treffen. 
Der Grund hierfür liegt darin, dass die Straße "An der Witwe" nicht 
überall 13,00 m breit ist. 
 
 

liche Gruppen herzustellen. Ein entsprechender Bauantrag wurde ge-
stellt. Falls erforderlich ist eine KITA jedoch auch im Rahmen der 
Festsetzungen des Bebauungsplanes innerhalb des neu geplanten 
Wohnquartiers realisierbar. " 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Planung wird dahingehend angepasst, 
dass die festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche eine Breite von 13 m 
aufweist. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
 

 
11. Ordnungsamt, 32-1 / 1 

Anschreiben vom 13.12.2018 
 
Beiliegend übersende ich das mir von der Bezirksregierung in Arns-
berg zugeleitete Ergebnis der Luftbildauswertung für das o. g. Bauvor-
haben. Die durch die Bezirksregierung in Arnsberg vorgenommene 
Auswertung der Luftbilder lasst im Bereich der von Ihnen angegebe-
nen Baufläche  
o eine vereinzelte Bombardierung  
 ein Bombenabwurfgebiet  
o ein Bombenabwurfgebiet, vereinzelter Artilleriebeschuss  
o ein starkes Bombenabwurfgebiet  
 _l_Blindgängerverdachtspunkt/e  
erkennen.  
Im Zuge des geplanten Bauvorhabens ergeben sich für die Kampfmit-
telbeseitigung folgende Erfordernisse:  
 Absuchen der zu bebauenden Flachen und Baugruben  
o Durchführung von Sondierbohrungen  
 Überprüfung der Blindgängereinschlagstelle/n  

 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenom-
men. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (INTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

o bei Ramm- oder Bohrarbeiten mit schwerem Gerät vorab Sondier-
bohrungen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen- Lippe  
o für Untergrunderkundungen und Spezialtiefbauarbeiten wird die An-
wendung der beigefügten Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvor-
schrift die Kampfmittelbeseitigung (TVV KpfMiBesNRW) für Baugrund-
eingriffe auf Flächen mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr, 
empfohlen. Die TVV KpfMiBesNRW finden Sie auch im Internet unter 
http://www.im.nrw.de/sch/725.htm  
 für Untergrunderkundungen und Spezialtiefbauarbeiten ist die An-
wendung der beigefügten Anlage 1 der Technischen Verwaltungsvor-
schrift für die Kampfmittelbeseitigung (TVV KpfMiBesNRW) für Bau-
grundeingriffe auf Flachen mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Ge-
fahr, erforderlich. Die TVV KpfMiBesNRW finden Sie auch im Internet 
unter http://www.im.nrw.de/sch/725.htm  
 
Die angekreuzte Maßnahme/n zur Kampfmittelbeseitigung bitte ich, 
mit dem beigefügten Antragsformular rechtzeitig vor Baubeginn über 
mich zu beantragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
 

 
12. Feuerwehr, Vorbeugender Brandschutz (37-4) - Infrastruktur 

Anschreiben vom 13.12.2018 
 
Gegen die oben genannte Maßnahme bestehen aus Sicht der Brand-
schutzdienststelle zunächst Bedenken. 
Die im Startgespräch vorgestellte Anbindung des Wohnbaugebietes 
im südlichen Bereich an den Krückenweg ist entfallen. Eine alternative 
Zufahrt ist nicht entwickelt worden. Deshalb ist entweder sicher zu 
stellen, dass die jederzeitige Befahrbarkeit von der Straße „An der 

 
 
 
 
 
 
Ein Anschluss des Plangebietes an den Krückenweg ist zur Vermei-
dung von Durchgangsverkehrs und zur Verkehrsstromlenkung nur als 
Fuß- und Radweg sowie für Notfälle (insbesondere für die Feuerwehr) 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (INTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Witwe“ gegeben bleibt (auch bei z.B. infrastrukturellen Baustellen wie 
Kanalbau, Straßenbau etc.) oder es eine zweite Zufahrt für die Feuer-
wehr (ggfs. auch abgepollert) einzuplanen. Eine Löschwassermenge 
von 1600 l/min über Hydranten in einem Umkreis von 200 Meter von 
jedem Objekt ist einzuplanen. Dabei ist zu beachten, dass die Entfer-
nung eines Hydranten von jedem Gebäude darf nicht mehr als 100 
Meter betragen darf. 5,50 m breite Aufstellflächen für die Kraftfahr-
drehleiter vor Gebäuden mittlerer Höhe sind zurzeit nicht erkennbar. 
Bei der Umsetzung ist also darauf zu achten, dass mindestens ein 
Fenster pro Nutzungseinheit nach Vorgaben des Bauordnungsrechts 
mit Leitern der Feuerwehr erreichbar ist, oder die Nutzungseinheiten 
über jeweils 2 bauliche Rettungswege verfügen. 
 
 
 

vorgesehen. Der Weg wird so bemessen, dass er im Notfall von Ein-
satzfahrzeugen benutzt werden kann; das Plangebiet ist somit im Be-
darfsfall auch von Süden aus befahrbar 
 
Die Hinweise zu den erforderlichen Löschwassermengen und Hydran-
ten in der Straßenfläche werden im Rahmen der Straßenausbaupla-
nung berücksichtigt. 
 
Im Rahmen der weiteren hochbaulichen Projektkonkretisierung findet 
zudem eine Abstimmung mit der Feuerwehr über notwendige Aufstell-
flächen, Rettungswege usw. statt. Eine abschließende Klärung kann 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
 

 
13. Jugendamt, Jugendhilfeplanung (51 / JHP) 

Anschreiben vom 18.12.2018 
 
Der B-Planentwurf Hom 258 mit 340 WE, davon viele familienuntaugli-
che Ein-Zimmer-Appartements, löst grundsätzlich einen eigenen Be-
darf für eine Tageseinrichtung für Kinder aus. Mit dem Stadtplanungs-
amt ist vereinbart, ein in der Ausführungsplanung befindliches Kita-
Neubauprojekt "An der Witwe/Krückenweg" um zwei Gruppen von fünf 
auf sieben zu erweitern. Es ist geplant, den zusätzlich entstehenden 
Kindergartenbedarf von zwei bis drei Gruppen über eine erweiterte 
Planung der geplanten Tageseinrichtung für Kinder "An der 
Witwe/Krückenweg" abzudecken. 

 
 
 
 
Mit dem Träger der nördlich an der Straße An der Witwe geplanten 
KiTa besteht eine Vereinbarung, zusätzliche Gruppen für den mit der 
Planungsumsetzung entstehenden KiTa-Platzbedarfe herzustellen. 
(Siehe Stellungnahme 66-3 / 1) 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (INTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Da der Spielflächenbedarf und damit die Festsetzung des Spielplatzes 
durch das neue Wohnquartier entsteht, ist der Ausbau des Spielplat-
zes durch den Bauträger auf dessen Kosten in Absprache mit dem Ju-
gendamt und dem Tiefbauamt -Stadtgrün- vorzunehmen. 
 

Die Herstellung des Spielplatzes erfolgt gem. Regelungsinhalt des 
städtebaulichen Vertrages durch die Vorhabenträgerin. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
 

 
14. Gesundheitsamt (53 / 3)  

Anschreiben vom 12.11.2018 
 
Folgende Bedenken möchte ich äußern: 

 Da insbesondere die Schallimmissionen in dem geplanten 
Quartier teilweise deutlich über den Orientierungswerten lie-
gen, schlage ich im Sinne des vorbeugenden Gesundheits-
schutzes vor, grundsätzlich für das gesamte Planungsgebiet 
passive Schallschutzmaßnahmen festzusetzen (und nicht nur 
für verschiedene Teilbereiche). 

 
 
 
 
 
 

 Es ist zu prüfen (vielleicht ist dies ja gutachterlich schon ge-
schehen, ich habe leider keinen Zugriff auf den digitalen Link), 
ob die Abstände zu den stromführenden Bahnleitungen einge-
halten werden. Der Abstandserlass NRW schreibt für 110 kV / 
16,7 Hz Hochspannungsfreileitungen einen Schutzabstand von 
5 m vor. In einem Entwurf zur 26. BImSchVVwV werden sogar 
Abstände von 10 m genannt. 

 

 
 
 
 
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die notwen-
digen Schalldämmmaße ermittelt und in Festsetzungen überführt. Bei 
Einhaltung der Festsetzungen ist davon auszugehen, dass gesunde 
Wohnverhältnisse sichergestellt sind. Darüber hinausgehende Fest-
setzungserfordernisse ergeben sich nicht. 
Für die Teilbaugebiete WA 2 und WA 3 sowie die festgesetzten Flä-
chen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen „S1“ wird der Schallschutz  über besondere Anforderungen an die 
Grundrisse gewährleistet.  
Darüber hinaus gilt für das gesamte WA die textliche Festsetzung 9.1 
zum passiven Schallschutz (Einhaltung Innenpegel). 
 
Die im WA 2 festgesetzten Baugrenzen wurden in einem 5 m Abstand 
zur westlichen Grundstücksgrenze festgesetzt. Da die Oberleitungen 
weitere ca. 5 m weiter westlich liegen, wird ein insgesamt ausreichen-
der Abstand gewährleistet. Die Baugrenzen im WA 3 orientieren sich 
am baulichen Bestand; gleichwohl beträgt auch hier der Abstand zwi-
schen Baugrenze und vorhandener Oberleitung ca. 5m. 
Im Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung zu elektromagneti-
schen Feldern kommt der Gutachter zudem zu folgendem Ergebnis: 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (INTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

Es ergeben sich an der geplanten Wohnbebauung keine erheblichen 
Einwirkungen durch elektromagnetische Felder. Maßnahmen zum 
Schutz vor elektromagnetischen Feldern oder Festsetzungen im Be-
bauungsplan sind nicht erforderlich. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
 

 
15. Umweltamt (StA 60) 

Anschreiben vom 30.11.2018 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Baumschutz: 
Bei der derzeitigen Planung ist noch nicht auf vorhandenen Baumbe-
stand Rücksicht genommen worden. 
 
 
 
 
Die drei Winter-Linden 1-3 sind sehr erhaltenswert (vgl. Ausführungen 
im Startergespräch). Laut Baum-Gutachten sind sie vital und ohne 
nennenswerte Schadmerkmale. Daher wird gefordert, die Linden als 
zu erhalten festzusetzen und die städtebauliche Planung entspre-
chend anzupassen (ggf. auch als Spielplatzfläche?). Die jeweilige Kro-
nenschirmfläche +1,5m ist von Bebauung/Anschüttung/Abgrabung 
freizuhalten. 
 
Die Bäume 4-14 erscheinen hingegen aufgrund ihres Standortes we-
niger für eine Erhaltungsfestsetzung geeignet. Hier kann in den Bau-
genehmigungsverfahren über die Notwendigkeit einer Fällgenehmi-
gung entschieden werden. 
 

 
 
 
 
 
Im Zuge der Planung wurden zwei Gutachten zum Baumbestand er-
stellt. Eines davon beschäftigt sich mit einer Vitalitätsbewertung, das 
andere mit den Vorgaben nach der Dortmunder Baumschutzsatzung. 
Im Ergebnis wurde eine Liste der nach Baumschutzsatzung schüt-
zenswerten Bäumen erstellt. Diese befindet sich im Kap. III Hinwiese 
11. Baumliste gemäß Baumeinmaß vom 11.07.2018. 
 
Die öffentliche Grünfläche Spielplatz wird entsprechend der vorge-
brachten Anregung ausgeweitet und in den Bereich der Winterlinden 
verschoben, sodass diese erhalten werden können. Eine Bebauung ist 
dort nicht mehr vorgesehen. Die Winter-Linden werden im Bebau-
ungsplan als zu erhaltenden Bäume festgesetzt. Die weiteren Vorga-
ben sind in der Ausführungsplanung für die öffentliche Grünfläche zu 
berücksichtigen. 
 
Die Festsetzung wurde aufgrund der gutachterlichen Bewertung ge-
troffen. Mit den festgesetzten Pflanzmaßnahmen erfolgen eine Auf-
wertung des städtebaulichen Erscheinungsbildes sowie eine „weiche 
Abgrenzung“ hin zur bestehenden Wohnbebauung entlang des Krü-
ckenweges. 
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Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (INTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
Artenschutz: 
Den Ausführungen des Artenschutzgutachtens kann dahingehend ge-
folgt werden, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
zu erwarten sind. 
 
Untere Wasserbehörde: 
Das Grundstück der ehemaligen Weichenfabrik Schreck-Mieves gilt 
nicht als erstmalig bebaut. Damit greifen die Anforderungen der §§ 55 
Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz und 44 Landeswassergesetz nicht. 
Aufgrund der bestehenden Untergrundsituation scheidet eine Versi-
ckerung des Niederschlagswassers aus. Ebenso ist die Einleitung von 
Niederschlagswasser in den Rüpingsbach nicht möglich, da hierzu die 
nördlich der Straße „An der Witwe“ liegenden gewerblich genutzten 
Grundstücke gekreuzt werden müssten. Der Zugriff auf diese Grund-
stücke ist aber nicht gegeben. 
Nach der Begründung des im Entwurf befindlichen B-Plans soll eine 
neue Entwässerung im Mischsystem entstehen. 
Unter den o. g. Voraussetzungen bestehen gegen eine ordnungsge-
mäße Entwässerung des geplanten Baugebietes Hom 258 keine 
grundsätzlichen Bedenken. 
 
Immissionsschutz: 
Auf der ehemaligen Weichenfabrik, bekannt als „Schreck-Mieves“, 
liegt im Stadtbezirk Hombruch, Ortsteil Barop, im Bereich zwischen 
dem Krückenweg, der Straße „An der Witwe“ und der Eisenbahnstre-
cke Dortmund-Witten. Seit 2013 liegt das Grundstück brach. 

Gleichzeitig dienen die Pflanzmaßnahmen der Verbesserung der 
kleinklimatischen Verhältnisse im Plangebiet durch Verringerung der 
Aufheizung versiegelter Flächen sowie als Schattenspender für unter-
halb der Baumkrone liegende Flächen. Es wurde für diesen Bereich 
ein kombiniertes Pflanz- und Erhaltungsgebot festgesetzt, da Ziel der 
Festsetzung nicht zwingend der Schutz der genannten Bäume ist, 
sondern die vorgenannte Abgrenzung und Eingrünung.  
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Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht (Lufthygiene) bestehen keine 
Bedenken gegen das Bauvorhaben. 
Für die Bebauung im allgemeinen Wohngebiet sind im Rahmen der 
zulässigen Nutzungen Beeinträchtigungen der Luftqualität lediglich in 
wohnsiedlungsüblichem Umfang zu erwarten. 
Weitergehende Beeinträchtigungen der Luftqualität sind mit Umset-
zung der Planung nicht zu erwarten. 
Für die Bebauung im allgemeinen Wohngebiet sind im Rahmen der 
zulässigen Nutzungen keine relevanten Staubemissionen zu erwarten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme hinsichtlich des Schutzes der 
Winterlinden zu folgen. 
 

 
16. Vermessungs- und Katasteramt, Geschäftsstelle des Gutachter-

ausschuss für Grundstückswertermittlung (62 / 6) 
Anschreiben vom 13.11.2018 

 
Bei Durchführung der im Bereich des o.g. Bebauungsplans Hom 258 
vorgesehenen städtebaulichen Maßnahme entstehen der Gemeinde 
Kosten. 
Die Flurstücke, die sich im Eigentum des Vorhabenträgers Alte Gleis-
fabrik GmbH & Co. KG befinden, wurden bei der Berechnung nicht be-
rücksichtigt. 
Für die Realisierung des Bebauungsplans muss nach den zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen das Flurstück 2298. Gemarkung Barop, 
Flur 3 erworben werden. Es befindet sich im Privateigentum. 
Aufgrund der Tatsache, dass das Grundstück als notwendige Erschlie-
ßung der hinteren Grundstücke dient und wegen der damit verbunde-
nen Baulasten und Wegerechte nicht bebaubar ist, sind als Bodenwert 
lediglich 10% des Bodenrichtwertes in Ansatz zu bringen. 

 
 
 
 
 
Gemäß Abstimmung zwischen Stadtverwaltung und Investor erfolgt 
der Ankauf des vorgenannten Grundstückes durch den Investor. 
Eine anschließende Übertragung an die Stadt wird über den städte-
baulichen Vertrag zur Herstellung der Erschließung geregelt. 
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Die Flächenangaben beruhen auf Informationen, die durch das StA 
61/4-3 bereitgestellt wurden. 
Der Bebauungsplan weist die Fläche zukünftig als Verkehrsfläche aus. 
Es ergibt sich für das Flurstück 2298, Gemarkung Barop, Flur 3 fol-
gender Bodenwert: 

 
Unsere Angabe bezieht sich ausschließlich auf den vorgelegten Plan-
entwurf und auf heutige Eigentumsverhältnisse, die wir dem Kataster 
entnommen haben. Bei einer Änderung des Planes ist eine neue Wer-
termittlung erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 
17. Amt für Wohnen und Stadterneuerung, Wohnraumförderung (64 

/ 1)  
Anschreiben vom 28.11.2018 

 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen aus Sicht des 
Amtes für Wohnen und Stadterneuerung grundsätzlich keine Beden-
ken. 
In diesem Zusammenhang mache ich darauf aufmerksam, dass zur 
Unterstützung des wohnungspolitischen Ziels der Sicherung von preis-
wertem Wohnraum der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung mit 
Beschluss vom 10.04.2014 beauftragt hat, bei der zukünftigen Wohn-
bauflächenausweisung in der Regel 25 % der geplanten Wohnungen 
für den geförderten Mietwohnungsneubau vorzusehen. Die jeweilige 
städtebauliche und sozialstrukturelle Situation sowie der Grundsatz 
der wirtschaftlichen Realisierbarkeit sind bei der Aufstellung von Be-
bauungsplänen zu berücksichtigen. Die Verwaltung soll dabei die zur 
Verfügung stehenden Instrumente nutzen. 
 
Wohnraumbedarf im vorliegenden Unterbezirk Nr. 613 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des städtebaulichen Vertrages hat sich der Vorhabenträ-
ger dazu verpflichtet, eine Vereinbarung über die 25%-Regelung für 
das gesamte Wohngebiet mit der Stadt - Fachbereich Liegenschaften 
- abzuschließen. 
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Vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfes an Wohnraum er-
scheint es sinnvoll, im vorliegenden Planungsgebiet bezahlbaren 
Wohnraum im Rahmen verschiedener Wohnungsangebote zu schaf-
fen. Die vorgesehene Mischung unterschiedlicher Gebäudetypologien, 
Wohnformen und Wohnungsgrößen zur Diversifizierung des Angebo-
tes wird begrüßt. Die Umsetzung der öffentlich geförderten Wohnein-
heiten sollte verteilt auf das gesamte Quartier erfolgen, um eine hete-
rogene soziale Durchmischung zu stärken und eine konzentrierte Zu-
ordnung zu vermeiden. 
 
Quartiersentwicklung, Nahmobilität, rollstuhlgerechter Wohnraum:  
Mit der vorliegenden Baulandentwicklung soll für unterschiedliche Ziel-
gruppen ein attraktives Wohnquartier in unmittelbarer Nähe zum 
Stadtteilzentrum Hombruch geschaffen werden. Im Zusammenhang 
mit der Inanspruchnahme von (öffentlichen Wohnraumfördermitteln 
können Zusatzdarlehen für diverse Maßnahmen, die zur Quartiersent-
wicklung und zur Schaffung von alternativen Nahmobilitätsangeboten 
beitragen, gewährt werden. Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen 
z. B. die Gestaltung von Quartiersplätzen, gemeinschaftlich nutzbaren 
Flächen zur Sport- und Freizeitgestaltung oder auch die Errichtung 
von Gemeinschaftsräumen, die zur Verbesserung der wohnungsna-
hen sozialen Infrastruktur beitragen. Aufwände für konzeptionelle sozi-
alplanerische Vorleistungen können ebenfalls berücksichtigt werden. 
Eine weitere Fördermöglichkeit besteht für die Errichtung von rollstuhl-
gerechten Wohnungen, die eine sinnvolle Ergänzung für dieses Quar-
tier mit vielfältigem Wohnraumangebot darstellen. 
Auf Grund der Anzahl der zu schaffenden Wohneinheiten und insbe-
sondere des daraus resultierenden Anteils an öffentlich gefördertem 
Wohnraum, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Gleichstellung besonderes Interesse an der Begleitung der Entwick-
lung des gesamten Quartiers. Im Januar findet eine gemeinsame Be-
reisung verschiedener Quartiersentwicklungsstandorte statt, bei der 
auch das Gelände der ehemaligen Weichenfabrik vorgestellt wird. 

Ein Mix verschiedener Wohnungstypologien ist Kernbestandteil des 
städtebaulichen Konzeptes. Unterschiedliche Wohnungstypologien er-
geben sich dabei auch aufgrund der Umnutzung der Bestandshallen, 
den geplanten Neubauten und den für die festgesetzten Höhenstaffe-
lungen sowie aufgrund der 25%-Regelung. 
 
 
 
 
 
Die vorgeschriebenen Wohnqualitäten für öffentlich geförderten 
Wohnraum werden für die konkreten Bauvorhaben im Zuge der An-
träge auf Wohnungsbauförderung nachgewiesen.   
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Erforderliche Wohnqualitäten für den öffentlich geförderten Woh-
nungsbau: 
Durch die Wohnraumförderungsbestimmungen, die bei Neubauten im 
öffentlich geförderten Bereich Anwendung finden, sind Wohnqualitä-
ten, wie u. a. die barrierefreie Bauweise gem. DIN 18040-2, vorge-
schrieben. Auch die Gestaltung von einem Drittel Grünfläche auf dem 
Grundstück stellt eine Qualitätsvorgabe der Bestimmungen dar. 
 
Die Bezahlbarkeit der Wohnungsmieten wird durch die Ausweisung 
von Wohnflächenobergrenzen sichergestellt. 
Abschließend teile ich mit, dass innerhalb meines Zuständigkeitsberei-
ches durch die vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen keine 
Kosten entstehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 
18. Amt für Wohnen und Stadterneuerung, Stadterneuerung (ehem. 

64 / 2, inzwischen neues Amt 67) 
Anschreiben vom 22.11.2018 

 
Der Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungspla-
nes Horn 258 -An der Witwe- befindet sich innerhalb des Sanierungs-
verdachtsgebietes ,,Alte Gleisfabrik und Umfeld“ Dortmund Hombruch. 
 
Die Vorbereitende Untersuchung zur Festlegung eines Sanierungsge-
bietes im Bereich ,,Alte Gleisfabrik und Umfeld“ Dortmund Hombruch 
ist noch nicht final abgeschlossen, so dass das Sanierungsgebiet for-
mell auch noch nicht beschlossen wurde. Dennoch sind die anzustre-
benden Ziele (Sanierungsziele) in der Ausrichtung des Bebauungspla-
nes zu berücksichtigen, wie auch auf Seite 15 f. der Begründung fest-
gehalten. Der aktuellste Stand des Entwurfes der Vorbereitenden Un-
tersuchung ist dieser Stellungnahme als Anlage beigefügt. Der Einsatz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorbereitenden Untersuchungen werden parallel zum weiteren 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt. 
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von Mitteln der Städtebauförderung ist innerhalb des Sanierungsge-
bietes und somit auch innerhalb des Geltungsbereiches des in Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplanes nicht vorgesehen. 
 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. Es 
ergibt sich daraus kein Abwägungserfordernis für die Bauleitplanung. 
 

 
19. Tiefbauamt, Beitragserhebung / Erschließungsverträge (66 / 1-2) 

Anschreiben vom 27.11.2018 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Hom 258 bestehen von 
Seiten 66/1-2 Beitragserhebung keine Bedenken. 
 
Nach derzeitigem Stand ist es angedacht, die öffentliche Verkehrsflä-
che An der Witwe (Hauptzufahrt) sowie die neu herzustellende Er-
schließungsanlage (innere Erschließung) durch einen Bauträger im 
Zuge eines städtebaulichen Vertrages über die Erschließung nach § 
11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB herstellen zu lassen. Sollte der Bauträger 
seinen Verpflichtungen aus dem zuvor genannten Vertrag nachkom-
men und der Stadt somit keine Kosten für die erstmalig endgültige 
Herstellung der hier infrage kommenden Erschließungsanlagen ent-
stehen, gelangen kein Erschließungsbeiträge nach §§ 127 ff. BauGB 
zur Einziehung. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es aus beitragsrechtlicher Sicht 
dringend geboten ist, die nordwestliche Privatstraße mit einer Baulast 
zugunsten der über sie erschlossenen Grundstücke zu belasten. Nach 
hiesiger Sicht ist das WA1-Gebiet nur über die Privatstraße erschlos-
sen. Bislang ist für den nordwestlichen Teil der Privatstraße eine be-
günstigende Baulast, für den nördlichen Teil des Geländes samt nord-
östlichem Teil der Privatstraße eine belastende Baulast eingetragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die öffentlichen Verkehrsflächen An der Witwe und die innere Er-
schließung des Quartiers werden durch den Vorhabenträger herge-
stellt. Hierzu wird ein städtebaulicher Vertrag über die Erschließung 
mit dem Vorhabenträger abgeschlossen. Erschließungsbeiträge für 
die Angrenzer entstehen damit nicht.  
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgt die Festsetzung ei-
nes Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes zugunsten der Erschließung des 
Baugebiets WA 1 im Bereich der Privatstraße. 
Der Eigentümer der Grundstücke hat der Eintragung einer entspre-
chenden Baulast schriftlich zugestimmt. Die Eintragung einer Baulast 
zugunsten der Erschließung der Quartiersgarage im WA 1, ist im Zuge 
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des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Diese ist für die An-
erkennung bauordnungsrechtlich erforderlicher Stellplätze in der Quar-
tiersgarage unabdingbar. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme hinsichtlich der angeregten Si-
cherung der der Nutzbarkeit der Privatstraße (durch Festsetzung zur 
Vorbereitung der Baulasteneintragung) zu folgen und sie im Übrigen 
zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 
20. Tiefbauamt, Geschäftsbereich Planung (66 / 3) 

Anschreiben vom 12.12.2018 
 
Zu den geplanten Festsetzungen bestehen von hier noch grundsätzli-
che Bedenken. Ich bitte daher im Zuge des Weiteren Verfahrens um 
Rücksprache zu den im Folgenden und in dem anliegenden Planaus-
schnitt (Anlage 1) aufgeführten Punkten:  
 
 
 
1. Befahrbarkeit der Verkehrsflächen:  
Grundlage dieser verkehrstechnischen Stellungnahme ist die Zielset-
zung, eine gesicherte Befahrbarkeit der Verkehrsflächen im Erschlie-
ßungsgebiet für 3-achsige Müllfahrzeuge und somit auch für Feuer-
wehrfahrzeuge gewährleisten zu können. Diese Vorgehensweise ba-
siert auf einer ämterübergreifenden Abstimmung zwischen den Stadt-
ämtern 61, 66 und 37 aus dem Jahre 2003.  
Zwischenzeitlich gab es in einzelnen Erschließungsgebieten bezüglich 
der Befahrbarkeit mit modernen Feuerwehrfahrzeugen Einwände 
durch StA 37. in diesem Zusammenhang wurde die Berücksichtigung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu den Pkt. 1. bis 4.: 
Die Straßenplanung wurde in Abstimmung mit dem Tiefbauamt über-
arbeitet und stellt die Grundlage für Festsetzung der Verkehrsflächen 
im Bebauungsplan dar. Dabei wurden die Erfordernisse von Müllfahr-
zeugen und Feuerwehrfahrzeugen berücksichtigt. Die Straßenausbau-
planung wird als nachrichtliche Darstellung in den Bebauungsplan 
übernommen, ist jedoch abgesehen von der festgesetzten besonde-
ren Zweckbestimmungen nicht Gegenstand von Festsetzungen.  
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der Verwaltungsvorschrift zur BauO NRW, § 5 eingefordert. Die dorti-
gen Festsetzungen gehen deutlich über den bisher zu Grunde geleg-
ten Flächenbedarf hinaus (siehe Feuerwehrschablonen, Anlage 2).  
Im Zuge der B-Planaufstellung ist daher sowohl eine dynamische 
Schleppkurvenuntersuchung als auch die Berücksichtigung der Feuer-
wehrbedarfsflächen einzufordern.  
 
2. Wendeanlagen:  
Die Wendeanlage der Straße „An der Witwe“ ist im Separationsprinzip 
herzustellen.  
Die „Planstraße A“ ist mittels einer Rampe an die verlängerte Straße 
„An der Witwe“ anzuschließen. Die Gehwege werden bis hinter die 
Rampe geführt (siehe Anlage 1).  
Die Gehwege sollen eine Breite von 2,50 m erhalten. Die Radien der 
Fahrbahn im Bereich der Wendeanlage sind mit 8,00 m (Hinterkante 
Gehweg 5,50 m) zu bemessen, die Wendestiche sind mit 19,00 m vor-
zusehen.  
Die ursprünglich als Wendeanlage im Bereich des Kindergartens an-
gedachte Fläche kann nach hiesigem Dafürhalten an den Kindergar-
ten veräußert werden und muss nicht Bestandteil des B-Planes wer-
den. Die Bebauungsplangrenze kann daher entsprechend angepasst 
werden. Solle der Kindergarten vor der Herstellung einer Wendemög-
lichkeit im Bereich „An der Witwe“/ „Planstraße A“ in Betrieb gehen, ist 
für die Feuerwehr und die Müllabfuhr sowie die Eltern der Kindergar-
tenkinder eine Wendemöglichkeit zu schaffen, die auch auf privatem 
Grund erstellt werden kann.  
 
3. Ausbaustandard der öffentlichen Verkehrsflächen:  
Die Straße „An der Witwe“ ist noch nicht endgültig ausgebaut. Nach 
hiesigem Kenntnisstand soll die Straße im Zuge, zumindest jedoch im 
direkten Nachgang zum Ausbau der Erschließungsanlage, endausge-
baut werden. Der Investor hat zugesagt, dass die Kosten für eine qua-
lifizierte Ausbauplanung der Straße „An der Witwe“ zu Übernehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auf eine besondere Zweckbestimmung wurde in diesem Bereich ver-
zichtet und die Flächengrößen sind ausreichend für eine Wendean-
lage im Separationsprinzip sowie die anschließende Rampe zur 
Mischverkehrsfläche bemessen. Die genannten Maße wurden beach-
tet.  
 
 
 
 
Der Geltungsbereich wurde entsprechend verkleinert. Das Weitere be-
trifft nicht den Bebauungsplan, sondern ist im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens für die Kindertageseinrichtung zu regeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Straßenplanung wurde nachrichtlich in den B-Plan übernommen. 
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Die Darstellung der Straße „An der Witwe“ im Bebauungsplanentwurf 
gibt bisher lediglich den Bestand wieder. Aus hiesiger Sicht sollten der 
zukünftige Querschnitt und die geänderte Lage im Bebauungsplan auf 
Grundlage der o.g. Straßenplanung bzw. der Vorplanung, nachricht-
lich dargestellt werden. Die Straßenbegrenzungslinien und die An-
schlusshöhen werden sich ändern. Davon ist auch die Stellplatzan-
lage betroffen. 
Gemäß Absatz 11, Einfriedungen, der textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - sind Einfriedungen bis 
max. 1,0 m Höhe zulässig. Die Höhe ist im Bereich der seitlichen Zu- 
und Abfahrten auf 0,50 m zu reduzieren, um eine Einsichtnahme in 
den öffentlichen Verkehrsraum zu gewährleisten. 
Die erforderliche Verkehrsfläche im Bereich „An der Witwe“ ist in der 
Plandarstellung zu dem Bebauungsplanentwurf nicht entsprechend 
den Vereinbarungen der letzten Gespräche dargestellt. Ich bitte daher 
die Planfestsetzungen auf Grundlage des anliegenden Planausschnit-
tes vorzunehmen (Anlage 1). 
Der anliegende Plan basiert auf einer Überlagerung eines Straßenent-
wurfes des Ingenieurbüro Dr. Leßmann vom 12.10.2018 (auch Anlage 
zum städtebaulichen Vertrag über die Erschließung), der Vermessung 
für den Kindergarten des Investors vom 8.11.2018 und der Darstel-
lung des Parkplatzes durch den Erschließungsträger vom 31.10.2018. 
Die Planüberlagerung wurde von hier im Bereich des Knotenpunktes 
„An der Witwe“ / „Planstraße A“ modifiziert und um den erforderlichen 
Parkplatz ergänzt. 
Die Bebauungsplangrenze ist entsprechend unserer Darstellungen zu 
ändern (dick gestrichelte Linie). 
Die gelb angelegte Fläche ist seitens der Stadt zu erwerben. Die 
durch das Büro Dr. Leßmann angegebene Flache ist jedoch noch ein-
mal zu überprüfen, da die Fläche im zukünftigen Parkstreifen, welche 
laut Mail vom 8.11.2018 des Architekten […] auch noch zum Kinder-
garten gehört, nicht rautiert dargestellt und ggf. auch nicht bei der Flä-
chenermittlung berücksichtigt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung zu den Einfriedungen wurde entsprechend den Vor-
gaben des Tiefbauamtes angepasst.  
 
 
 
Die Verkehrsfläche wurde im Nachgang in Abstimmung mit dem Tief-
bauamt angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich wurde um den Bereich der festgesetzten öffentli-
chen Parkplätze erweitert.  
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Sollte die gelb angelegte Fläche nicht erworben werden können, ist 
der Ausbau der Straße „An der Witwe“ nicht wie geplant möglich. Die 
Straße ist dann in ihrer Lage nach Süden zu verschieben. 
Die gärtnerisch genutzte Fläche am südlichen Fahrbahnrand (Haus-
nummer 6) wird für den Straßenausbau benötigt. Ein entsprechender 
Vorgang wurde seitens 61/4 initiiert. 
Grundsätzlich ist die gesamte, später öffentliche, Verkehrsfläche ein-
schließlich der öffentlichen Stellplätze und des Unterbaues nach den 
zum Ausbauzeitpunkt gültigen und allgemein anerkannten Regeln der 
Technik neu herzustellen (hier u.a. RStO, Richtlinien für den Straßen-
bau in Dortmund). Für ein einheitliches Gesamtbild ist die Mischver-
kehrsflache mit Betonpflaster nach den Richtlinien für den Straßenbau 
in Dortmund auszubauen. 
Die Straße „An der Witwe“ soll im Rahmen der Erschließungsmaß-
nahme „Alte Gleisfabrik“ mit einer Gesamtbreite von 13,00 m herge-
stellt werden. Dabei ist die Bestandsstraße im Separationsprinzip aus-
zubauen und über die bisherige öffentliche Flache hinaus zu verlän-
gern. 
Die innere Erschließung des Baugebiets erfolgt über eine Mischver-
kehrsfläche. Der Übergang vom Separationsprinzip hin zur Mischver-
kehrsflache wird über die Wendeanlage mit einer Rampe vollzogen 
(Anlage 1). Seitlich der Rampe werden auf beiden Seiten Gehwege 
geführt, die sich hinter der Rampe verjüngen und die Fußgänger auf 
die Mischverkehrsfläche führen. 
 
4. Knotenpunkt „An der Witwe“ / „Am Beilstück“ / „Krückenweg“  
Um einen Rückstau in den Einmündungsbereich „An der Witwe“ / „Am 
Beilstück“ zu verhindern, ist nach Aussage der Verkehrssteuerung 
eine Verlegung des Haltebalkens und der  
dazugehörigen Verkehrsschilder des Knotenpunktes „Am Beilstück“/  
„Krückenweg“ erforderlich. Diesbezüglich ist Rücksprache mit dem 
Tiefbauamt, Verkehrssteuerung, 66/3-3, zu halten.  
 

Hinsichtlich der für den Straßenausbau erforderlichen Flächen im Be-
reich des KITA-Grundstücks An der Witwe 1 wurde seitens des Eigen-
tümers Verkaufsbereitschaft an die Stadt signalisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde diesen Zielen 
entsprechend getroffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erforderlichen Anpassungen im genannten Kreuzungsbereich er-
folgen auf Kosten des Vorhabenträgers. Eine entsprechende Verein-
barung zur Übernahme der Kosten wurde im städtebaulichen Vertrag 
getroffen. 
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5. Stadtbahn  
Bezüglich der Stadtbahn werden seitens 66/3-2 keine Bedenken ge-
äußert.  
 
6. Private Zuwegung westlich der Straße „An der Witwe“:  
Bei der im Bebauungsplanentwurf mit „GFL“ gekennzeichneten Flache 
handelt es sich um eine private Zuwegung.  
Aus der neuen Wendeanlage, die an die Bestandsstraße „An der 
Witwe“ angrenzt, wird die private Zuwegung über eine Rampe ange-
fahren. Über die private Zuwegung werden die Teilbaugebiete WA1, 
WA4, das Parkhaus und das Gewerbegebiet erschlossen. lm WA1 
sind die privaten Gemeinschaftsstellplatze und Gemeinschaftsgaragen 
des gesamten Baugebiets untergebracht. Um die Erschließung über 
die private Zuwegung zu sichern sind folgende Regelungen umzuset-
zen:  
a) Die öffentlich-rechtliche Sicherung der Erschließung ist mittels Bau-
lasteintragung beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt der Stadt 
Dortmund vorzunehmen.  
b) Die privatrechtliche Sicherung der Erschließung ist durch die Eintra-
gung von entsprechenden Grunddienstbarkeiten zugunsten der jewei-
ligen Anwohner vorzunehmen. In diesen ist auch die bauliche Ausfüh-
rung der Wegeflache, deren Unterhaltung und die Verkehrssiche-
rungspflicht zu regeln.  
 
 
 
7. Mischverkehrsfläche:  
Die öffentliche Mischverkehrsfläche soll mit einer Breite von 6,00 m 
festgesetzt werden. Aus verkehrssicherheitstechnischer Sicht sind 
mind. drei Baumscheiben alternierend in der Mischverkehrsfläche an-
zuordnen, sodass Rasen verhindert wird. In der Mischverkehrsfläche 
sind ggf. (öffentliche Stellplätze an den Baumscheiben anzuordnen. 
Zusätzliche Baumscheiben werden zwischen den Stellplätzen in der 

 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgt die Festsetzung ei-
nes Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes. Die Eintragung von ggf. erfor-
derlichen Baulasten/Dienstbarkeiten erfolgt in von der Bauleitplanung 
unabhängigen Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans. Eine nach-
richtliche Darstellung der im Straßenraum befindlichen Stellplätze und 
Baumscheiben wird in der Plankarte ergänzt. Der konkrete Ort der An-
pflanzung ergibt sich jedoch erst im Rahmen der Planungskonkretisie-
rung insbesondere hinsichtlich der technischen Infrastruktur. 
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Wendeanlage errichtet. Stellplätze und Baumscheiben sind nachricht-
lich darzustellen.  
 
8. Fuß- und Radwege:  
Der öffentliche Fuß- und Radweg stellt die Nord-Süd-Verbindung für 
Fußgänger und Radfahrer sicher. Dieser ist nach den zum Ausbau-
zeitpunkt gültigen Regeln der Technik (hier u.a. RStO, Richtlinien der 
Stadt Dortmund, etc.) auszubauen. Darüber hinaus ist der Weg so 
festzusetzen, dass dieser im Notfall vom Rettungsdienst und der Feu-
erwehr befahren werden kann. Die Aufweitungen sind augenscheinlich 
ausreichend, dennoch ist ein Schleppkurvennachweis sowie eine 
Überprüfung mittels der Feuerwehrschablonen (Anlage 2) erforderlich.  
Nach Aussage unseres Radfahr- und Fußgängerbeauftragten ist die 
Wegeverbindung zum „Johannes-Hasselkuß-Weg“ und die Anbindung 
in ausreichender Breite zu berücksichtigen.  
 
Darüber hinaus wurde seitens des Beirats Nahmobilität ausgesagt, 
dass der Stichweg zur „Stockumer Straße“ mit in die Planung aufge-
nommen werden soll.  

 
 
 
 

Der straßenbegleitende Gehweg am „Krückenweg“ ist im Bereich des 
B-Plangebietes auf das erforderliche Maß zu verbreitern.  
 
9. Öffentliche und private Stellplätze  
Die Aufteilung des Parkplatzes wurde von hier nicht detailliert betrach-
tet. lm Rahmen der weiteren Planung ist der Parkplatz jedoch so zu 
entwickeln, dass die Zu- und Abfahrt der Mischverkehrsfläche gegen-
überliegt. Die private Zuwegung zu dem Parkhaus und dem Gewerbe-
gebiet ist mittels einer Rampe an die verlängerte Straße „An der 
Witwe“ anzuschließen.  

 
 
 
 
Die Wegeverbindung Johann-Haselkuß-Weg wird in Form eines Geh-
rechts für die Allgemeinheit im Bebauungsplan gesichert. Im Rahmen 
des städtebaulichen Vertrags verpflichtet sich der Vorhabenträger die 
Wegeverbindung herzustellen.  
 
Beim Krückenweg handelt es sich um eine öffentliche Verkehrsfläche, 
die keiner planungsrechtlichen Sicherung bedarf und daher nicht in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen wird. Ledig-
lich eine bislang private Fläche im westlichen Randbereich des Krü-
ckenweges ist bislang im Eigentum des Vorhabenträgers und wird im 
B-Plan als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt und anschließend 
zur Sicherung des Gehweges an die Stadt übertragen. Der südlich an 
das Ende des Krückenweges anschließende Stichweg zur Stockumer 
Straße (Arkadengang durch ein Bestandsgebäude) befindet sich ca. 
150 m südlich des Plangebietes und somit nicht in unmittelbarem 
räumlichen Zusammenhang. Eine planungsrechtliche Sicherung ist 
nicht erforderlich, da sich der Stichweg im städtischen Eigentum befin-
det.  
 
Dies wird im Rahmen der Festsetzungen zum Bebauungsplan berück-
sichtigt. 
 
 
Die Anzahl der herzustellenden öffentlichen Stellplätze wurde in Ab-
stimmung zwischen Stadtplanungsamt und Tiefbauamt angepasst. 
Dabei werden 45 Stellplätze auf der nördlich der Straße „An der 
Witwe“ als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetz-
ten Fläche hergestellt, die nunmehr vollständig als öffentliche Fläche 
vorgesehen ist. Des Weiteren finden sich einzelne Stellplätze entlang 
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Aus der Begründung (Abs. 9.2 Auswirkung auf den Verkehr / Verkehr-
liche Situation) geht hervor, dass 15 öffentliche Stellplätze im öffentli-
chen Raum für das Baugebiet ausreichend sind. Nach hiesigem Da-
fürhalten reichen 15 öffentliche Stellplätze nicht aus. Es sind mind. 
15% der geplanten Wohneinheiten als öffentliche Stellplätze vorzuse-
hen. Bei 340 geplanten Wohneinheiten entsprechen 15% mindestens 
50 öffentlichen Stellplätzen.  
lm Hinblick auf den Hol- und Bringverkehr der angrenzenden Kita ist 
sicherzustellen, dass dafür zusätzliche öffentliche Stellplätze vorgehal-
ten werden, damit der Verkehr insbesondere im Kreuzungsbereich 
nicht zum Erliegen kommt.  

 
 

10. Baumscheiben:  
Die Baumscheiben und Grünflächen sind im Bebauungsplan nach-
richtlich darzustellen.  
Die detaillierte Anordnung der Baumscheiben in der Mischverkehrsflä-
che, dem Parkplatz und der Straße „An der Witwe“ ist im Rahmen der 
Straßenplanung mit dem Tiefbauamt der Stadt Dortmund abzustim-
men.  
Ein entsprechender Schleppkurvennachweis zur Befahrbarkeit der 
Mischverkehrsfläche mit 3-achsigen Müllfahrzeugen und Feuerwehr-
fahrzeugen ist im Rahmen der zu erstellenden Straßenplanung zu füh-
ren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Straße „An der Witwe“ sowie entlang der festgesetzten Mischver-
kehrsfläche. Die vorgegebene Anzahl an öffentlichen Stellplätzen wird 
damit erreicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine entsprechende nachrichtliche Darstellung wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
Die öffentlichen Wegeflächen sind im Bebauungsplanverfahren durch 
die Verwaltung auf der Grundlage der städtischen technischen Regel-
werke für Erschließungsmaßnahmen vorgegeben worden. Die Fest-
setzung gewährleistet eine gesicherte Befahrbarkeit der Verkehrsflä-
chen für 3-achsige Müllfahrzeuge und Feuerwehrfahrzeuge. Insbeson-
dere der mit 3,50 m Breite festgesetzte F+R und die Ausbildung der 
Zufahrtsbereiche zu dem F+R berücksichtigen die Belange der Feuer-
wehr. In den Vorzonen der einzelnen Baufenster sind ausreichend 
große Flächen für das Aufstellen von Löschfahrzeugen in unmittelba-
rer Nähe zur zukünftigen Bebauung vorhanden. Darüber hinausge-
hende Flächenangebote auf zukünftig privaten Grundstücksflächen 
sind daher nicht erforderlich. Zudem ist der Fuß- und Radweg von der 
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Sollten keine Einbauten wie Stellplätze oder Baumscheiben  
innerhalb der Mischverkehrsfläche angeordnet werden können, ist 
eine Ausschilderung als verkehrsberuhigter Bereich (Vz. 325) nicht 
möglich.  
Alle Baumscheiben in dem Erschließungsgebiet sind nach den zum 
Ausbauzeitpunkt gültigen Richtlinien der Stadt Dortmund herzustellen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Baumscheiben eine offene Flä-
che von mind. 8 m² und einen durchwurzelten Raum von mind. 12 m³ 
aufweisen. Die Breite der Baumscheiben muss mind. 2,0 m betragen.  
 
 
 
11. Oberflächenentwässerung / Mittelrinnen:  
Das Oberflächen- und Schmutzwasser soll zukünftig über zwei Misch-
wasserkanäle abgeführt werden. Bezüglich des Überflutungsschutzes 
und der Führung etwaiger Notwasserwege ist EB 70 maßgeblich zu 
hören.  
 
 
 
 
 
 
 

Mischverkehrsfläche zum Krückenweg so bemessen, dass er im Not-
fall von Einsatzfahrzeugen benutzt werden kann; das Plangebiet ist 
somit im Bedarfsfall auch von Süden aus befahrbar. Es ergeben sich 
durch die Aufstellung von Löschfahrzeugen auf Verkehrsflächen/Flä-
chen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten somit keine unmittelbaren 
Hindernisse gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Die Einhaltung 
der notwendigen Radien und Schleppkurven wurde durch den Stra-
ßenplaner bestätigt. 
 
Die genannten allgemeinen Anforderungen an Baumscheiben / 
Pflanzstreifen sind durch eine entsprechende Festsetzung bauleitpla-
nerisch gesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet entwässert im Mischsystem ohne Rückhaltemaßnah-
men. Die geplante Höhenentwicklung der öffentlichen Verkehrsanla-
gen und damit verbunden der zukünftigen Geländehöhenentwicklung 
führt dazu, dass bei Überstauung des öffentlichen Mischwasserkanals 
das überschüssige Regenwasser über die öffentlichen Verkehrsanla-
gen ca. hälftig nach Norden beziehungsweise Süden aus dem Gebiet 
herausgeleitet wird. Im südlichen Bereich fließt das Regenwasser über 
den Krückenweg in die südlich gelegene Grün- /Sportplatzfläche. lm 
nördlichen Bereich in westlicher Richtung in die Straße „An der 
Witwe“. Die öffentlichen Verkehrsflächen im Erschließungsgebiet sind 
zwecks Überflutungssicherheit mit einer Mittelrinne und Bordanlagen 
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12. Zweiter Rettungsweg:  
Der 2. Rettungsweg für die geplanten Gebäude, einschließlich der 
Feuerwehraufstellflächen, ist grundsätzlich auf den Baugrundstücken / 
auf privatem Grund nachzuweisen, um eine Beeinträchtigung der 
Nutzbarkeit der öffentlichen Verkehrsfläche auszuschließen. Ist der 
Nachweis nicht möglich, kann in Ausnahmefällen der 2. Rettungsweg 
auch im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche nachgewiesen wer-
den. Allerdings sind die Feuerwehraufstell- und Anleiterflächen so an-
zuordnen, dass vorhandene bzw. geplante Bäume, Stellplätze, Leuch-
ten und andere Einbauten nicht tangiert werden.  
 
 
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung zu den 2. Rettungswegen aller 
Hochbauten im Erschließungsgebiet sind, genehmigt durch die Feuer-
wehr der Stadt Dortmund, spätestens zur Ab- und Übernahme der 
Verkehrsflächen durch das Tiefbauamt bei der Bauüberwachung des 
Tiefbauamtes der Stadt Dortmund vorzulegen.  
 
13. Kosten:  
Unter Berücksichtigung der vg. Ausführungen wurden in unserem 
Hause voraussichtlich entstehende Straßenbaukosten (ohne Beleuch-
tung), bemessen ab Oberkante Planum, in Höhe von 1.527.000,00 € 
überschlägig ermittelt.  
Hierin sind die Kosten für die Herstellung aller öffentlichen Straßen- 
und Wegeflächen im Plangebiet, nicht jedoch die Kosten für die Er-
tüchtigung der privaten Zuwegungsflächen enthalten. Darüber hinaus 
sind die Kosten für Grunderwerb, Bodenmassenbewegungen, Beseiti-
gung von Altlasten und Bergschäden, Anpassungsmaßnahmen auf 
privatem Grund, Kanalbau bzw. Entwässerungssystem. Versorgungs-
leitungen, Planungs-/ Ingenieurleistungen usw. nicht enthalten.  

geplant. Die Planung ist auf Grundlage der Abstimmung mit dem Ei-
genbetrieb Stadtentwässerung (EB70) erstellt und mit ihm abge-
stimmt. 
 
Da sich das Plangebiet Am Ende einer Sackgasse befindet, ist die 
Störung des öffentlichen Verkehrs im Brandfall nicht zu erwarten. 
Gleichwohl bestehen ausreichend Möglichkeit für eine Aufstellung von 
Löschfahrzeugen auf privaten Grundstücksflächen. Das Areal ist im 
Notfall in beide Richtungen ein- und ausfahrbar. Zweite, bauliche Ret-
tungswege innerhalb der Gebäude werden im Rahmen der hochbauli-
chen Planungskonkretisierung unabhängig vom vorliegenden Bebau-
ungsplan geplant. Sie sind im Rahmen der Genehmigungsplanung oh-
nehin darzustellen. Ergänzend findet eine Abstimmung hierzu mit der 
Feuerwehr statt. 
 
Es handelt sich um dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte Ver-
fahren. 
 
 
 
 
 
Die öffentlichen Verkehrsflächen An der Witwe und die innere Er-
schließung des Quartiers werden durch den Vorhabenträger herge-
stellt. Hierzu wird ein städtebaulicher Vertrag über die Erschließung 
mit dem Vorhabenträger abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen. 
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21. Stadtentwässerung (EB 70 / 2-1) 

Anschreiben vom 08.11.2018 
 
Vorrausetzung für den nördlichen Teil der inneren entwässerungstech-
nischen Erschließung ist die äußere entwässerungstechnische Er-
schließung, welche durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erst 
noch gesichert werden muss. Diese beinhaltet, wie im Vorentwurf der 
Begründung bereits beschrieben, im Bereich der Straße ,,An der 
Witwe“ sowie teilweise in der Straße ,,Am Beilstück“ die Neuanlage ei-
nes Mischwasserkanals zur Oberflächen- und Schmutzwasserentwäs-
serung seitens der Stadt Dortmund. 
Haushaltsmittel für die innere entwässerungstechnische Erschließung 
stehen seitens des Eigenbetriebes Stadtentwässerung zurzeit keine 
zur Verfügung. 
 
Folgende Änderungen bzw. Ergänzungen sind in der Begründung 
zum Bebauungsplan Hom 258 -An der Witwe- unter Punkt 9.6 vorzu-
sehen: 

 
 Innerhalb des……. (bleibt).  
 Die Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Plangebiet 

und des nördlich angrenzenden Kfz-Betriebs erfolgte ursprüng-
lich über einen privaten Kanal in den Rüpingsbach. Dieser Ka-
nal ist nicht mehr funktionstüchtig. 

 
Nachfolgender Absatz ist durch einen neuen Absatz zu ersetzen:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wurde entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Dortmund: Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe -                                        Abwägung der Stellungnahmen 
Seite 45 

 
 
 

Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB – Frühzeitige Beteiligung der Behörden und TÖB (INTERN) 

Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

 Im Bestand erfolgt für die vorhandenen Wohngebäude südlich 
der Straße „An der Witwe“ die Entwässerung für Oberflächen-
wasser und Schmutzwasser über einen vorhandenen Misch-
wasserkanal in der Straße „An der Witwe“. 

 Die vorhandenen Wohngebäude ,,An der Witwe“ 4 und 6 ent-
wässern im Bestand über einen privaten Mischwasserkanal für 
das Oberflächen- und Schmutzwasser. Zukünftig wird die Ent-
wässerung dieser Häuser durch einen neuen, noch zu errich-
tenden städtische Mischwassersammelkanal, welcher sich in 
der Straße ,,An der Witwe“ befinden wird, gesichert und die 
o.g. Wohngebäude werden daran angeschlossen. Das Wohn-
gebäude ,,An der Witwe“ 2 ist direkt an einen vorhandenen 
städtischen Mischwasserkanal in der Straße ,,Am Beilstück“ 
angeschlossen und es ist daher von dieser Maßnahme nicht 
betroffen. 

 Innerhalb des Areals der ehemaligen Weichenfabrik soll ein 
bestehender Mischwassersammelkanal, der zwischen ,,Krü-
ckenweg“ und ,,Ostenbergstraße“ verläuft und die Hallenge-
bäude im südlichen Abschnitt des Areals unterführt und ent-
wässert, aufgegeben werden. Die innerhalb des Plangebietes 
bis dato daran angeschlossenen vorhandenen Hallengebäude 
sind zukünftig an die neu herzustellenden Mischwasserkanäle 
anzuschließen. 

 Im Bereich der...(bleibt). 
 Die zukünftige Schmutz- und Oberflächenentwässerung des 

Plangebietes erfolgt für den nördlichen Teil der Liegenschaft 
der ehemaligen Gleisfabrik sowie für die vorhandenen Wohn-
gebäude ,,An der Witwe“ 4 und 6 nach Norden in den neu her-
zustellenden Mischwasserkanal in der Straße ,,An der Witwe“. 
Der südliche Teil der Liegenschaft wird nach Südosten in den 
bestehenden Mischwasserkanal im „Krückenweg“ entwässert. 

 
Neuer, zusätzlicher Absatz: 
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 Auf Basis einer Bemessung der neuen Mischwassersammel-

kanäle mit einer Regenspende r15, n=1 von 115,6 l/(s*ha) und 
einer Regenhäufigkeit von n=0,5/a sowie einer Regendauer 
von 10 Minuten ergibt sich ein Bemessungsregen mit 182,4 
l/(s*ha). Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben kann das an-
fallende Oberflächenwasser in die Mischwasserkanäle abge-
führt werden. 

Die Festsetzungen in den textlichen Ergänzungen zum Bebauungs-
plan hinsichtlich der Dachbegrünung sind zwingend zu beachten. 

 
Hinsichtlich des Überflutungs- bzw. Hochwasserschutzes kom-
men nachfolgende Anforderungen: 
Am 21.09.2017 fand für das B-Planverfahren ein Startergespräch 
statt. Bei diesem Gespräch wurde deutlich, dass die Wohnbaugrund-
stücke bei einem Eigentümer bzw. Eigentümergemeinschaft verblei-
ben sollen und nur die Erschließungsstraße öffentlich wird. Demzu-
folge ist die Überflutungsprüfung im Rahmen der Grundstücksentwäs-
serung gem. DIN 1986-100 durchzuführen. Für diesen Umstand hat 
Herr Lindemann 70/1-2 beim Startergespräch den entsprechenden 
Hinweis gegeben, dass für Privatgrundstücke >800 m² eine Überflu-
tungsprüfung erforderlich ist. 
Nach Überprüfung des Sachverhalts der öffentlichen Überflutungsvor-
sorge ist folgendes Ergebnis festzuhalten: 
Aus überflutungstechnischer Sicht bestehen gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Hom 258 - An der Witwe - Bedenken. Die Be-
denken stützen sich auf aktuell vorliegende Starkregengefahrenkarte 
(Stand Nov 2018, Tn=100 = Regen der alle 100 Jahre einmal aufritt, 
Datenstand DGM 2012) die für den Geltungsbereich teilweise Überflu-
tungen ausweist. 
Bei einem Starkregenereignis (Starkregengefahrenkarte (Tn=100) 
kommt es in dem nördlichen Geltungsbereich zu Oberflächenwasser-
zufluss aus dem äußeren Erschließungsbereich der Straße ,,An der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fragestellung wurde zwischenzeitlich zwischen dem Fachplaner 
und der Stadtverwaltung abgestimmt. Die Belange der Überflutungs-
vorsorge werden bei der Ausarbeitung der Straßenentwurfsplanung 
entsprechend berücksichtigt, so dass eine Gefährdung des Plangebie-
tes ausgeschlossen werden kann.  
 
Das Plangebiet entwässert im Mischsystem ohne Rückhaltemaßnah-
men. Die geplante Höhenentwicklung der öffentlichen Verkehrsanla-
gen und damit verbunden der zukünftigen Geländehöhenentwicklung 
führt dazu, dass bei Überstauung des öffentlichen Mischwasserkanals 
das überschüssige Regenwasser über die öffentlichen Verkehrsanla-
gen ca. hälftig nach Norden beziehungsweise Süden aus dem Gebiet 
herausgeleitet wird. Im südlichen Bereich fließt das Regenwasser über 
den Krückenweg in die südlich gelegene Grün- / Sportplatzfläche. lm 
nördlichen Bereich in westlicher Richtung in die Straße „An der 
Witwe“. Die Festsetzung von Notwasserwegen ist in Abstimmung mit 
EB 70 daher nicht erforderlich. Die öffentlichen Verkehrsflächen im Er-
schließungsgebiet sind zwecks Überflutungssicherheit mit einer Mittel-
rinne und Bordanlagen geplant. 
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Witwe“ sowie im südöstlichen äußeren Erschließungsbereich aus der 
Straße „Krückenweg“. 
 
Zum sicheren Transport und Rückhaltung des Überschusswassers ei-
nes Starkregens sind die Straßenflächen mittels Gradiente so zu ge-
stalten, dass das Wasser entweder schadlos aus dem 
Gebiet herausgeführt oder an geeigneter Stelle zurückgehalten und 
von dort sicher entsorgt wird. Hierfür ist ein Tn =100 zu Grunde zu le-
gen. 
Es ist sicherzustellen, dass der Oberflächenabfluss von den zukünfti-
gen öffentlichen Flächen nicht auf das private Wohngelände abgeleitet 
wird. Hierzu sind Maßnahmen wie z. B. Umgestaltung der Straße ggf. 
Notwasserwege ggf. zu dem Rüpingsbach vorzusehen. 
Notwasserwege sind vorrangig in öffentlichen Parzellen vorzusehen. 
Andernfalls ist eine grundbuchliche Sicherung erforderlich. 
Im süd-östlichen Bereich stellt sich die Überflutungssituation ähnlich 
dar. Über die Straße Krückenweg läuft das Wasser in das nördliche 
Gebiet des Geltungsbereiches und staut sich dort ebenfalls bis zu ei-
ner Höhe von 75 cm auf, bevor es über den Gleiskörper westlich des 
B-Plangebiets abtransportiert wird. 
 
Zur Entschärfung der Überflutungssituation im südlichen Bereich glei-
che Herangehensweise wie in nördlichen Bereich des B-Planverfah-
rens. Notwasserweg oder Retention.  
Im Rahmen der weiteren Bebauungsplanbearbeitung und im Zuge der 
Entwässerungsplanung ist zwingend ein Überflutungsgutachten aufzu-
stellen, das die innere und äußere Erschließung berücksichtigt, unter 
den zuvor beschriebenen Aspekten. Die Checkliste für Wassersensiti-
vität in Bebauungsplänen der Stufe II zur Überflutungsvorsorge ist bei 
der Überflutungsbetrachtung zu ebenfalls zu berücksichtigen.  
Bei positivem Ergebnis der Checkliste und Einhaltung der Vorgaben 
bestehen aus Sicht der Überflutungsvorsorge keine Bedenken mehr 
gegen den Hom 258 -An der Witwe-.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Abstimmung mit der Stadtentwässerung, kann die Überflutungs-
situation im Rahmen der Straßenausbauplanung gelöst werden.  
Durch eine entsprechende Berücksichtigung der Belange der Überflu-
tungsvorsorge bei der Ausarbeitung der Straßenentwurfsplanung er-
übrigen sich weitere Untersuchungen im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens.  
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Von Seiten der Grundstücksentwässerung werden nachfolgende 
Anforderungen gestellt:  
Wir weisen darauf hin, dass Baumaterialien verwendet werden sollten, 
die zu einem geringen Wasserabfluss führen (z.B. Dachbegrünung, 
Schotterrasen, Kies...).  
 
 
Ebenfalls sind Vorkehrungen zu treffen, die ein Abfließen von Nieder-
schlagswasser auf Fremdgrundstücke (öffentlichen Raum) verhindern. 
Jegliches Wasser, was auf dem Grundstück anfällt, ist dort mit ent-
sprechenden Maßnahmen zu bewirtschaften.  
Bei Grundstücken mit einer abflusswirksamen Fläche (Au) von 
>=800m² ist ein gesonderter Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-
100, Dez 2016, nach Gl. 20 und 21 zu führen und nachzuweisen. 
Ebenfalls sind Nachweise hinsichtlich der Notentwässerung bei Flach-
dächern zu führen. Hieraus resultierenden Wassermassen sind im 
Quartiersbereich durch Einrichten von oberirdischen Freiflächen bzw. 
unterirdischen Räume zu berücksichtigen. Es ist zu beachten, dass 
oberirdische genutzte Freiflächen temporär eingestaut werden und so-
mit nur mit besonderen Vorkehrungen zu nutzen sind. Der Bewuchs 
sollte Staunässe vertragen.  
An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass gemäß der Satzung über 
die Entwässerung der Grundstücke in der Stadt Dortmund vom 
21.07.2017 jedes Grundstück (=Wirtschaftseinheit) unmittelbar und 
gesondert ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrund-
stücken an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen ist.  

- Weichen Planungen von diesem Grundsatz ab, ist frühzeitig 
eine Ausnahmegenehmigung vor Einreichung des Entwässe-
rungsantrages bei der Grundstücksentwässerung der Stadt 
Dortmund, Stadtamt 70/1-2, zu beantragen / abzustimmen.  

- Die gemeinschaftlich genutzte Abwasseranlage (z. B. Sammel-
leitung, Revisionsschacht) ist für die Zeit des Betreibens durch 

 
 
 
Gem. Festsetzung sind Flachdächer oder Pultdächer mit einer Dach-
neigung bis 15° mindestens extensiv zu begrünen, dauerhaft zu erhal-
ten und fachgerecht zu pflegen. Es sind für die Neubauten ausschließ-
lich solche Dächer zulässig.  
 
Die genannten Überflutungsnachweise sind im Zuge des Baugeneh-
migungsverfahrens zu führen.  
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Stellungnahme Erwiderung / Beschlussvorschlag 

z.B. Wohneigentumsgesetz, Verpflichtungserklärungen, Ge-
stattungen, dingliche Rechte etc. zu sichern.  

- Es ist schriftlich zu dokumentieren, dass  
o die gemeinsame private Abwasseranlage von den Be-

teiligten nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik dauerhaft zu betreiben und zu unterhalten ist,  

o alle Vorkehrungen getroffen werden, die den Bestand 
sowie die Funktionstüchtigkeit / Dichtheit der Abwas-
seranlage sichern und  

o die damit verbundenen Kosten von den Beteiligten ge-
tragen werden.  

 
Eine Ablichtung dieser Dokumentation ist als Anlage dem späteren 
Entwässerungsantrag beizufügen.  
Für die Erteilung einer Anschlussgenehmigung an das städt. Kanal-
system ist die Bereitstellung einer Kanaldatenauskunft notwendig. 
Diese ist, solange die Kanalanlage sich nicht im Vermögen der Stadt-
entwässerung befindet, vom Erschließungsträger zu erteilen. Der 
Stadtentwässerung sind für die Auskünfte die entsprechenden 
Stutzenpläne, Aufmaßblätter, usw. zur Verfügung zu stellen worauf die 
Anschlussleitung / Stutzen zu erkennen sind.  
Es wird darum gebeten, das Grundstücksentwässerungskonzept früh-
zeitig mit der Grundstücksentwässerung abzustimmen.  
Für die Dimensionierung von Rohren und vorzuhaltende Rückhaltevo-
lumina der Grundstücksentwässerung sind die zurzeit gültigen Regen-
spenden (KOSTRA DWD 2010R, Spalte 14, Zeile 48, Dortmund (NW), 
Klassenfaktor 1) sowie die in der DIN 1986-100 (Dez 2016) in Tabelle 
9 aufgeführten Abflussbeiwerte zu verwenden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies bezieht sich auf dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerte 
und hiervon unabhängige Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen, soweit sie sich auf 
abwägungsrelevante Aspekte der Bauleitplanung bezieht. 
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22. Stadt Hagen  

als gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde der Städte Bo-
chum, Dortmund und Hagen  
Rathausstraße 11 
58095 Hagen 
Anschreiben vom 06.02.2019 

 
Die Unterlagen zum o.g. Bebauungsplanverfahren enthalten folgende 
Gutachten:  
 
1. Beurteilung der magnetischen Felder der DB-Bahnstromanlagen 
des Büros Müller-BBM vom  19.07.2018 (Bericht-Nr: M141302/01 
Rev. 02). Das Gutachten ist plausibel und nachvollziehbar. Die Grenz-
werte der 26. BImSchV werden weit unterschritten. Seitens der hiesi-
gen Behörde bestehen dazu keine Bedenken.  
 
2. Erschütterungstechnische Untersuchung des Büros Peutz Consult 
vom 25.09.2018 (Bericht M 6465-11). Neben den Erschütterungen 
wird auch der durch vorbeifahrende Züge ausgelöste Sekundärschall 
betrachtet. Das Gutachten ist plausibel und nachvollziehbar. Die An-
forderungen der DIN 4150 Teil 2 sowie der 24. BImSchV sind erfüllt. 
Bei Übernahme der auf Seite 23 des Gutachtens vorgeschlagenen 
textlichen Festsetzung bestehen seitens der hiesigen Behörde dazu 
keine Bedenken.  
 
3. Immissionsprognose zur Abschätzung der Geruchsbelastung des 
Büros Müller-BBM vom 21.08.2018 (Bericht-Nr: M139232/01). Unter-
sucht wurden die Auswirkungen der Lackieranlage eines Kfz-Betrie-
bes in der Straße „An der Witwe“. Das Gutachten ist plausibel und 
nachvollziehbar, alle Ansätze wurden ausreichend konservativ ausge-
wählt. Der Schwellenwertes der Geruchsimmissionsrichtlinie von 10 % 
der Jahresstunden für Wohn-/Mischgebiete ist deutlich unterschritten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplanentwurf enthält entsprechende Festsetzungen 
zum Schutz vor Erschütterungen. 
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Die Prognose weist eine maximale Immission im Vorhabengebiet von 
6 % aus. Damit bleibt für die Fa. eine Reserve für eine evtl. Auswei-
tung des Lackierbetriebes. Seitens der hiesigen Behörde bestehen 
dazu keine Bedenken.  
 
4. Schalltechnische Untersuchung der FIRU GfI mbH vom 18.09.2018 
(Bericht-Nr.: P17-  des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans Hom 258 - Krückenweg /An der Witwe 
der Stadt Dortmund befindet sich die Sportanlage des Rot-Weiß Barop 
1896 e.V. mit einem Fußballspielfeld. Der Gutachter geht hier von 3 
Spielen außerhalb der Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen aus. 
Diese Annahme ist unrealistisch. Es ist eher davon auszugehen, dass 
zum einen während der mittäglichen Ruhezeit von 13:00 - 15:00 Uhr 
(wenn auch vielleicht nicht durchgehend) gespielt wird. 
 
5. Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Horn 258 - 
Krückenweg /An der Witwe in Dortmund Bericht-Nr.2 P17-046/4 Ge-
räusche durch gewerblich betriebene Anlagen (Kfz Werkstätten/LKW 
Betrieb/Krankentransport) Untersucht wurden die Gewerbelärmeinwir-
kungen im Plangebiet auf dem nördlich des Plangebiet gelegenen 
Grundstücks „An der Witwe 7“. Hier befinden sich drei Reparaturbe-
triebe für Kraftfahrzeuge wobei bei einem Betrieb auch Lackierarbei-
ten durchgeführt werden. Hier wird lediglich die Geräuschsituation er-
fasst, die Gerüche durch die Lackieranlage werden in Punkt 3 dieses 
Schreibens beurteilt. Die Annahmen des Gutachters sind plausibel 
und nachvollziehbar. Eine Überprüfung der Situation vor Ort wurde 
von der hiesigen Behörde durchgeführt. Außer den Kfz-Werkstätten, 
des Lkw Betriebes, der Hebebühne auf dem freien Betriebsgelände 
und der Motorradwerkstatt befindet sich noch ein Betrieb für Kranken-
fahrten. Hier werden Kleintransporter/Busse genutzt. Hinweise für 
Krankentransporte zur Nachtzeit (22.00 h bis 06.00 h) liegen unserer 
Behörde nicht vor. 
 

 
 
 
 
 
Die Nutzung der Sportanalage wurde so angesetzt, dass die Immissi-
onsrichtwerte der 18. BImSchV an der nächstgelegenen vorhandenen 
Wohnbebauung eingehalten werden. In dem Fall werden die Immissi-
onsrichtwerte im Plangebiet um 2 dB(A) unterschritten. Nach einer er-
gänzenden Berechnung des Gutachters vom 25.02.2019 werden die 
Immissionsrichtwerte im Plangebiet auch bei einem weiteren Spiel in-
nerhalb der Ruhezeit am Sonntag eingehalten. Das Gutachten wurde 
entsprechend ergänzt. 
 
 
Bei Begehung der Liegenschaft sowie aufgrund der Betriebsbefragung 
bezüglich der nördlich der Straße „An der Witwe“ gelegenen Nutzun-
gen ergaben sich keine Hinweise auf einen Betrieb für Krankentrans-
porte. Der Hinweis ergab sich jedoch später bei Auswertung der Ge-
nehmigungsakten. Die Gesamtzahl der Kfz-Fahrten nach den Geneh-
migungsakten wurde mit den Angaben des Betriebes bzw. den Ansät-
zen des Gutachtens verglichen. Gemäß Genehmigungsakte / Be-
triebsangaben ergeben sich insofern für den Betrieb für Krankentrans-
porte 36 Fahrten zwischen 07:00 und 18:00 Uhr; der Gutachter hat zur 
Beurteilung 40 Fahrten angesetzt. Im Ergebnis befinden sich die An-
sätze des Gutachtens somit auf der sicheren Seite.  
Die schalltechnische Untersuchung und die Begründung zum Bebau-
ungsplan werden entsprechend ergänzt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Es wird empfohlen, der Stellungnahme zu folgen.  
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Keine Anregungen oder Bedenken: 
 
Extern: 

1. Telekom, Schreiben vom 27.11.2018 
2. Unitymedia NRW GmbH , Schreiben vom 01.11.2018 
3. Regionalverband Ruhr, Referat 15 Regionalplanung, Schreiben vom 07.11.2018 
4. Bezirksregierung Arnsberg - Dezernat 35 -, Schreiben vom 09.11.2018 
5. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, - Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen –, Schreiben vom 13.12.2018 
6. LWL – Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, Schreiben vom 14.11.2018 
7. Gelsenwasser AG Bezirksdirektion, schreiben vom 14.11.2018 
8. Open Grid Europe GmbH, Schreiben vom 30.10.2018 
9. Open Grid Europe GmbH, Schreiben vom 05.11.2018 
10. Dortmunder Netz GmbH, Abteilung NIP, keine Stellungnahme abgegeben 
11. Mark-E, Abteilung Wasserversorgung, Schreiben vom 06.11.2018 
12. Polizeipräsidium Dortmund, Direktion Verkehr - Führungsstelle -, Schreiben vom 08.11.2018 
13. Industrie- und Handelskammer, Schreiben vom 29.11.2018 
14. RWE Power AG, keine Stellungnahme abgegeben 
15. RWTH Aachen, Lehrstuhl und Institut für Markscheidewesen, Schreiben vom 14.12.2018  

 
 
Intern: 

16. Schulverwaltungsamt (40 / 2), Schreiben vom 28.11.2018 
17. Umweltamt, Untere Bodenschutzbehörde (60/3-3), Schreiben vom 11.12.2018 
18. Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Untere Denkmalbehörde (61 / 2-4) , Schreiben vom 13.12.2018 
19. Tiefbauamt, Straßenverkehrsbehörde (66 / 2), Schreiben vom 14.12.2018 
20. Tiefbauamt, Stadtgrün (66 / 5), Schreiben vom 26.11.2018 
21. Tiefbauamt, Technische Dienste (66 / 6), Schreiben vom 26.10.2018 

 
 



 

   Anlage 8 

 
 
 
 
 

Städtebaulicher Vertrag 
 
 

gemäß § 11 BauGB 
zum Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - 

 
 
 
 
 
 

zwischen der 
 

Stadt Dortmund, 
vertreten durch den Oberbürgermeister 

Friedensplatz 1, 44122 Dortmund 
 

– im Folgenden "Stadt" genannt – 
 
 

und der  
 

Alte Gleisfabrik GmbH & Co. KG, 
vertreten durch die Alte Gleisfabrik VerwaltungsGmbH,  

Brummelweg 18, 33415 Verl, 
diese vertreten durch 

den Geschäftsführer Herrn Jan H. Eitel, 
Brummelweg 18, 33415 Verl 

 
- im Folgenden "Projektentwicklerin" genannt – 
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Präambel 

Die Alte Gleisfabrik GmbH & Co. KG, Brummelweg 18, 33415 Verl, beabsichtigt das 
Gelände der ehemaligen Weichenfabrik, im Stadtbezirk Hombruch, Ortsteil Barop, im 
Bereich zwischen dem Krückenweg, der Straße An der Witwe und der 
Eisenbahnstrecke Dortmund-Witten (S5) städtebaulich neu zu ordnen. 

Seit 1904 wurden auf dem Gelände von der Schreck-Mieves GmbH Weichen 
hergestellt. Nach Übernahme durch die Balfour Beatty Rail GmbH wurde die 
Produktion im Jahre 2013 eingestellt. Seitdem liegt das Grundstück brach.  

Eine gewerbliche Folgenutzung hat sich nicht mehr ergeben. Auf dem Gelände 
befinden sich noch die ehemaligen Betriebsgebäude, insbesondere zwei größere 
Hallen an der westlichen Grundstücksgrenze. Aufgrund der Lage im Siedlungsbereich 
und der günstigen ÖPNV-Anbindung bietet sich eine Nutzungsänderung zugunsten 
des Wohnungsbaus an. 

Das Gelände wurde im Jahr 2017 von der Alte Gleisfabrik GmbH & Co. KG erworben. 
Die neue Eigentümerin beabsichtigt eine städtebauliche Neuordnung der Fläche mit 
dem Ziel der Entwicklung eines neuen Wohnquartiers mit urbanen Qualitäten. Die 
vorhandenen Hallen sollen nach Möglichkeit erhalten und zu Wohnzwecken umgebaut 
werden. Damit wird dem dringenden Bedarf an Wohnraum in der Stadt Dortmund 
Rechnung getragen. 

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben werden durch die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Hom 258 - An der Witwe -, dessen Geltungsbereich 
sich auf ca. 3,1 ha beläuft, geschaffen. Die zuständigen Beschlussgremien der Stadt 
haben dem Vorhaben und der geplanten Vorgehensweise im Grundsatz durch den am 
22.03.2018 gefassten Aufstellungsbeschluss zugestimmt.  

Die Planung und Ausführung im Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - 
festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen sowie der inneren 
entwässerungstechnischen Erschließung des geplanten Wohnquartiers werden über 
einen gesonderten städtebaulichen Vertrag über die Erschließung 
(Erschließungsvertrag) geregelt, der die Ausbaustandards sowie die Ausschreibungs- 
und Vergabemodalitäten regelt. 

Dies vorausgeschickt schließen die Stadt und die Projektentwicklerin auf der 
Grundlage des § 11 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634 / FNA 213-1) zur Sicherung der von der 
Projektentwicklerin zu erbringenden Leistungen und ihrer weiteren Pflichten folgenden 
Vertrag zu dem vorstehend bezeichneten Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe -:  
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§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

 

(1) Der städtebauliche Vertrag dient der Vorbereitung und Durchführung 
städtebaulicher Maßnahmen im Zusammenhang mit dem geplanten 
Wohnbaugebiet im Bereich der ehemaligen Weichenfabrik. Gegenstand dieses 
Vertrages sind ausschließlich folgende Maßnahmen, zu deren Umsetzung sich 
die Projektentwicklerin verpflichtet: 
 

 Herstellung der öffentlichen Grünflächen 
 Herstellung und Sicherung von Fußwegeverbindungen 
 Grünordnerische und landschaftspflegerische Maßnahmen 
 Dachbegrünung 
 Baumersatz 
 Anpassungen im Knotenpunkt An der Witwe / Am Beilstück / 

Krückenweg 
 Maßnahme zum Zwecke des Schallschutzes 
 Bergbauliche Sanierungsmaßnahmen 
 Sonstige Sanierungsmaßnahmen 
 Sicherung städtebaulicher Qualitäten 
 Anteil des geförderter Wohnungsbaus 

 
(2) Der Vertrag wird mit der Projektentwicklerin als Eigentümerin der Grundstücke: 

Grundbuch Dortmund, Gemarkung Barop, Blatt 35937, Flur 3, Flurstücke 369, 
370, 643, 1463, 1482, 1860, 1961, 2068, 2078, 2437 und 2468  geschlossen. Die 
Projektentwicklerin versichert, dass sie Eigentümerin dieser Flurstücke ist. 
 

(3) Die diesem Vertrag beigefügten Anlagen sind integraler Bestandteil dieses 
Vertrags:  

 Bebauungsplan Hom 258 An der Witwe -, Entwurf vom 15.10.2019  
(Anlage 1) 

 Begründung zum Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe -, Entwurf 
vom 15.10.2019 (Anlage 2) 

 Städtebauliche Konzept zum Quartier Alte Gleisfabrik (Anlage 3)  
 Freiraumplanerisches Konzept zum Quartier Alte Gleisfabrik  (Anlage 4) 
 Ermittlung der Kostenanteile der Projektentwicklerin für aufgrund der 

Planauswirkungen erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen (Anlage 5) 
 Kostenschätzung der grünordnerische Maßnahmen durch das Büro 

Ramboll Studio Dreiseitl GmbH, Überlingen (Anlage 6)  
 

 
§ 2 

Vorwegbindung des Rates der Stadt  

 

Die Vertragsparteien sind sich darüber im Klaren, dass sich bezüglich der 
Abwägung öffentlicher und privater Belange nach § 1 Abs. 7 BauGB keine 
Bindungen für den Rat der Stadt, seine Ausschüsse sowie die 
Bezirksvertretungen bei ihren Entscheidungen in dem Verfahren zu dem 
entsprechenden Bauleitplan ergeben und dass ihren Entscheidungen mit diesem 
Vertrag nicht vorgegriffen werden kann.  
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Materiell weitergehende Regelungen im Rahmen der gesetzlich 
vorgeschriebenen Plan- und Genehmigungsverfahren bleiben von den 
Regelungen dieses Vertrages unberührt. 
 
Ein Anspruch auf Aufstellung eines Bebauungsplanes kann durch diesen Vertrag 
nicht begründet werden (vgl. § 1 Abs. 3, Satz 2 BauGB). Eine Haftung der Stadt 
für etwaige Aufwendungen der Projektentwicklerin, die diese im Hinblick auf die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes und den Vollzug dieses Vertrages tätigen, 
ist ausgeschlossen. 
 
Überschreitungen der Zeit-Maßnahme-Planung der Projektentwicklerin, die von 
städtischer Seite zu vertreten sind, führen nicht zu Schadensersatzansprüchen 
gegen die Stadt. 
 
 

§ 3       
Herstellung der öffentlichen Grünflächen 

 

(1) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die im Bebauungsplan als „öffentliche 
Grünfläche“ festgesetzten Flächen entsprechend der Zweckbestimmungen  
„Kinderspielplatz“ und „Quartiersplatz“ mitsamt Fußwegen auf eigene Kosten 
herzustellen. Die Flächen sollen zu einem späteren Zeitpunkt (siehe hierzu Abs. 
9) kosten- und lastenfrei an die Stadt Dortmund übertragen werden. Sie 
verpflichtet sich ferner, für die öffentlichen Grünflächen die insgesamt 3-jährige 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sowie die damit verbundenen Bau- und 
Pflegekosten zu übernehmen. 
 

(2) Mit der Ausbauplanung für die öffentlichen Grünflächen ist ein 
Landschaftsarchitekturbüro von der Projektentwicklerin auf eigene Kosten zu 
beauftragen. Die Ausbauplanung für die öffentlichen Grünflächen 
„Kinderspielplatz“ und „Quartiersplatz“ hat durch das beauftragte Fachbüro in 
einvernehmlicher Abstimmung mit der Stadt Dortmund zu erfolgen. Bezüglich der 
Ausbauplanung für die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Kinderspielplatz“ ist im Besonderen Absatz 3, für die öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Quartiersplatz“ der Absatz 4 zu berücksichtigen. 
Verwiesen wird außerdem auf die Regelungen für die öffentlichen Grünflächen in 
§ 10 Sonstige Sanierungsmaßnahmen. 
 

(3) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich zur Herstellung des festgesetzten 
Kinderspielplatzes (öffentliche Grünfläche mit entsprechender 
Zweckbestimmung) auf eigene Kosten. Der Spielplatz ist für die Nutzung von 
Kleinkindern und Schulkindern bis zum Alter von 14 Jahren vorzusehen, 
entspricht der Spielplatz-Kategorie B / C und umfasst eine Fläche von ca. 1.100 
m².  
 
Die Ausstattung und Gestaltung des Kinderspielplatzes ist mit der Stadt – 
Jugendamt, Büro für Kinderinteressen (51/6-2) und Stadtgrün (66-5) – 
einvernehmlich abzustimmen. Die Stadt behält sich vor, gegebenenfalls die 
Anwohner bezüglich Ausstattung und Gestaltung des Spielplatzes in den 
Planungsprozess einzubinden; dem stimmt die Projektentwicklerin zu.  
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Für die Herstellung der öffentlichen Grünfläche „ Kinderspielplatz“ hat die 
Projektentwicklerin eine Sicherheitsleistung zu hinterlegen (vgl. § 15 des 
Vertrags). Grundlage für die Sicherheitsleistung sind die ermittelten 
Herstellungskosten von ca. 290.000 € (Geräte und Ausbau). 
 

(4) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich zur Herstellung des festgesetzten 
Quartiersplatzes (öffentliche Grünfläche mit entsprechender Zweckbestimmung) 
auf eigene Kosten.  
 
Die Gestaltung des Quartiersplatzes ist mit dem Grünflächenamt und dem 
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (61/4) – einvernehmlich abzustimmen. Die 
Beobachtungsöffnung des Schachts ist unter Beteiligung des 
Bergwerkseigentümers (E.ON SE) so in die neugestaltete Tagesoberfläche 
einzubinden, dass ihre Zugänglichkeit jederzeit gewährleistet ist.  

 
Aufgrund des sich im Bereich der öffentlichen Grünfläche befindlichen Schachts 
ist vor Beginn der Arbeiten eine Zustimmung des Bergwerkseigentümers und der 
Fachdienststelle (BR Arnsberg) einzuholen.  
 
Für die Herstellung der öffentlichen Grünfläche „ Quartiersplatz“ hat die 
Projektentwicklerin eine Sicherheitsleistung zu hinterlegen (vgl. § 15 des 
Vertrags). Grundlage für die Sicherheitsleistung sind die ermittelten 
Herstellungskosten von ca. 200.000 €. 
 

(5) Der Zeitpunkt der Realisierung der öffentlichen Grünflächen ist mit der Stadt 
Dortmund – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt – abzustimmen. Mit den 
Arbeiten zur Realisierung ist spätestens dann zu beginnen, wenn 40% der 
Gesamtfläche der festgesetzten Wohngebiete bebaut sind. Der Anteil ist zu 
bestimmen als das Verhältnis der realisierten Grundfläche der Hauptanlagen zur 
mit der festgesetzten Grundflächenzahl multiplizierten Nettobaufläche (Summe 
der Flächen innerhalb der Baugebiete i.S.v. § 19 Abs. 2 BauNVO) des 
Allgemeinen Wohngebietes. Der Beginn der Arbeiten ist dem Grünflächenamt 
mitzuteilen. 

 
(6) Die in diesem Paragraphen behandelten Arbeiten dürfen nur von einem 

Fachbetrieb des Garten- und Landschaftsbaus ausgeführt werden. Der Nachweis 
gilt als erbracht, sofern der Betrieb dem Verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e.V. angehört oder die Mitarbeiter eine Berufsausbildung zum 
Gärtner/Gärtnerin der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau abgeschlossen 
haben. 
Die Spielgeräte für den Kinderspielplatz müssen den Qualitätsanforderungen der 
Stadt Dortmund entsprechen. Die ausführende Firma hat nach Einbau der 
Geräte innerhalb einer Kalenderwoche eine sicherheitstechnische Prüfung durch 
eine anerkannte, unabhängige, dritte Prüfstelle (TÜV o.ä.) durchführen zu lassen. 
Insbesondere darf es sich bei der entsprechenden Prüfstelle nicht um einen 
Mitarbeiter, Angestellten o.ä. des Unternehmens, das die Spielgeräte hergestellt 
hat, handeln. Bis dahin obliegt der ausführenden Firma die 
Verkehrssicherungspflicht. 
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(7) Mit Fertigstellung der öffentlichen Grünflächen mit Zweckbestimmung 
„Kinderspielplatz“ und „Quartiersplatz“ ist Stadtgrün(66/5), das Jugendamt (Büro 
für Kinderinteressen), sowie Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (61/4) - 
zwecks Abnahme zu informieren. Die öffentlichen Grünflächen, ausgenommen 
der Pflanzungen, werden durch die Stadt Dortmund in einem gemeinsamen 
Termin mit dem beauftragten Unternehmen abgenommen. 

 
Nach Abschluss der Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 ist die Stadt 
Dortmund – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (61/4) und Stadtgrün (66/5) - 
zwecks Abnahme der Pflanzungen zu informieren. Die Bepflanzung der 
öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Kinderspielplatz“ und 
„Quartiersplatz“ werden durch die Stadt Dortmund in einem gemeinsamen 
Termin mit dem beauftragten Unternehmen abgenommen. 
Die Beseitigung der bei den Abnahmen festgestellten Mängel obliegt der 
Projektentwicklerin. 
 

(8) Im Anschluss an die Fertigstellungspflege ist seitens der Projektentwicklerin eine 
zweijährige Entwicklungspflege der Begrünungsmaßnahmen zur Erzielung eines 
funktionsfähigen Zustandes gemäß DIN 18919 durchzuführen. Während dieser 
Zeit nicht angegangene oder zerstörte Bepflanzungen sind zu Lasten der 
Projektentwicklerin zu ersetzen. Der funktionsfähige Zustand wird im Anschluss 
an die Entwicklungspflege in einer gemeinsamen Begehung mit der Stadt 
festgestellt und dokumentiert. Etwaige erforderliche Nachpflanzungen sind in der 
folgenden Pflanzperiode durch die Projektentwicklerin auf eigene Kosten 
durchzuführen. 

 

(9) Die stadtseitige Übernahme der öffentlichen Grünfläche „Kinderspielplatz“ und 
„Quartiersplatz“, ausgenommen der Pflanzungen, erfolgt mit der in Absatz 7 
beschriebenen Abnahme nach Fertigstellung der Flächen. Voraussetzung für die 
stadtseitige Übernahme der Grünfläche „Quartiersplatz“ ist, dass eine 
Zustimmung zu der Baumaßnahme durch den Bergwerkseigentümer und die 
Fachbehörde vorliegt. 
Die Übernahme der Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen „Kinderspielplatz“ 
und „Quartiersplatz“ erfolgt nach Beendigung der 3-jährigen Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege gemäß DIN 18916 und DIN 18919. 
 

(10) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die hinweislich im Bebauungsplan 
genannten FLL-Richtlinien für die Herstellung der Dachbegrünung und für die 
Pflanzung von Bäumen sowie die DIN-Normen 18915 und 18916 bei der 
Herstellung der öffentlichen Grünflächen im Plangebiet zu beachten.  

 

 

§ 4       
Herstellung und Sicherung von Fußwegeverbindungen 

 
(1) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die im Bebauungsplan festgesetzten 

Wegeverbindungen G3 (Fußweg in Richtung Johann-Hasselkuß-Weg) und G 4 
(Fußweg zur öffentlichen Grünfläche Spielplatz) in befestigter Bauweise 
herzustellen.  
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(2) Die Wegeverbindung G3 ist spätestens bis zur Fertigstellung der ersten 
Ausbaustufe der inneren Erschließung des Quartiers (Mischverkehrsfläche) 
herzustellen.  

 

(3) Die Wegeverbindung G 4 ist spätestens bis zur Fertigstellung öffentlichen 
Grünfläche Spielplatz herzustellen.  

 
(4) Zur rechtlichen Sicherung der im Bebauungsplan mit GL, G3 und G 4 

festgesetzten Gehrechte zu Gunsten der Allgemeinheit verpflichtet sich die 
Projektentwicklerin, auf Anforderung eine entsprechende beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit zu Gunsten der Stadt Dortmund einzurichten. 

 

(5) Für die Herstellung der der unter Absatz 1 genannten Wegeverbindungen hat die 
Projektentwicklerin eine Sicherheitsleistung zu hinterlegen (vgl. § 15 des 
Vertrags). Grundlage für die Sicherheitsleistung ist die Kostenschätzung des 
Tiefbauamtes, Straßenbau-Verwaltung, über die Herstellungskosten in Höhe von 
26.000,- € für die Wegeverbindung G3 und 32.000,- € für die Wegeverbindung 
G4. 

 

§ 5      
Grünordnerische und landschaftspflegerische Maßnahmen 

 

(1) Für die folgenden Pflanzmaßnahmen und Verpflichtungen sind die Vorgaben des 
Bebauungsplanes Hom 258 - An der Witwe - einschließlich der Begründung (s. 
Anlagen) maßgeblich. Die Projektentwicklerin sichert zu, dass sie im Zuge der 
Vergabe von Pflanzarbeiten die Pflanzqualitäten und die Pflanzenauswahl 
gemäß Angaben der Begründung und – sofern die Begründung keine 
weitergehenden Aussagen trifft – hinsichtlich der Pflanzenauswahl die 
Pflanzenauswahlliste (Anlage zur Begründung des Bebauungsplans) verwendet. 
 

(2) Es gelten nachstehend aufgeführte Grundsätze für die Gestaltung und 
Realisierung der Begrünungsmaßnahmen 

 Die Arbeiten sind von einem im Berufsregister zugelassenen 
Fachunternehmer auszuführen.  

 Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Herstellen der 
Vegetationstragschicht nach DIN 18915 und der Pflanzgrube gemäß DIN 
18916.  

 Berücksichtigung der FLL-Richtlinien für die Anpflanzung von Bäumen  

 Anpflanzung von Hochstammbäumen mit einem Stammumfang der 
Sortierung 20/25 

 Verankerung der Bäume und Schutz vor Beschädigungen sowie Sicherung 
der Baumscheibe 

 Die Projektentwicklerin verpflichtet sich die Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege für drei Jahre sicherzustellen. 
Die Projektentwicklerin verpflichtet sich insbesondere dafür Sorge zu tragen, 
dass die Verdichtung von späteren Pflanzflächen grundsätzlich vermieden 
wird.  
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(3) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die Pflanzmaßnahmen innerhalb des mit 
der Raute 1 im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzgebotes innerhalb der ersten 
Pflanzperiode nach Fertigstellung der Gebäude im östlich der Planstraße 
gelegenen Teil des Baugebietes WA 6 durchzuführen sowie die Pflanzung der im 
Bebauungsplan festgesetzten Einzelbäume mit Endausbau der Planstraße 
durchzuführen. 
Die Stadt Dortmund – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (61/4-4) – ist zwecks 
Veranlassung der Abnahme zu informieren. Die Beseitigung festgestellter 
Mängel bis zum Ablauf der Entwicklungspflege obliegt der Projektentwicklerin 
und ist von ihr kostenmäßig zu tragen. 
Die Pflicht zum Baumersatz nach der Baumschutzsatzung der Stadt Dortmund 
(siehe § 7 dieses Vertrages) bleibt unberührt. 
 

(4) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich zur Umsetzung der festgesetzten 
Pflanzgebote in den Allgemeinen Wohngebieten sowie der Dachbegrünung in 
allen Baugebieten – ausgenommen WA 1-3, sofern und soweit die dortigen 
Bestandsgebäude erhalten werden – gemäß der Festsetzungen des 
Bebauungsplans (§ 7).   
Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die Maßnahmen spätestens in der 
folgenden Pflanzperiode nach Realisierung der Baumaßnahmen innerhalb der 
jeweils betroffenen Baugebiete durchzuführen und das Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt (Geschäftsbereich 61/4) zwecks Abnahme zu informieren. Die 
Beseitigung festgestellter Mängel obliegt der Projektentwicklerin und ist von ihr 
kostenmäßig zu tragen. Sollten die grünordnerischen und 
landschaftspflegerischen Maßnahmen nicht durchgeführt werden, erfolgt die 
Ersatzvornahme durch die Stadt auf Kosten der Projektentwicklerin. 
Als Sicherheit für die Vertragserfüllung hat die Projektentwicklerin für die 
Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans HOM 258 eine 
Sicherheitsleistung zu hinterlegen (vgl. § 15 des Vertrags). Grundlage für die 
Sicherheitsleistung ist die Kostenschätzung des Büros Ramboll Studio Dreiseitl 
GmbH (Anlage 4 des Vertrages). 

 
(5) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die hinweislich im Bebauungsplan 

genannten FLL-Richtlinien für die Herstellung der Dachbegrünung und für die 
Pflanzung von Bäumen sowie die DIN-Normen 18915 und 18916 bei allen 
grünordnerischen und landschaftspflegerischen Maßnahmen sowie bei der 
Herstellung von Dachbegrünungen im Plangebiet zu beachten.  

 
 

§ 6 
Qualität der Dachbegrünung  

 

Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die Dachbegrünungen gemäß § 8 Abs. 2 
der textlichen Festsetzung im Bebauungsplan umzusetzen. Die 
Projektentwicklerin verpflichtet sich, bei der Realisierung der Dachbegrünungen 
die Qualitätskriterien der FLL- Dachbegrünungsrichtlinie (Forschungsgesellschaft 
Landesentwicklung Landschaftsbau e.V. „Richtlinie für die Planung, Ausführung 
und Pflege von Dachbegrünungen“ (www.fll.de)) in der jeweils gültigen Fassung 
(derzeit Stand 2018) einzuhalten. 
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Sofern die begrünten Dachflächen zusätzlich mit einer Photovoltaikanlage 
ausgestattet werden sollen, ist ein System wie z.B. die „Solarbasis-Module“ der 
Fa. Zinco, das „SolarGrünDach“ der Fa. Optima oder eine vergleichbare 
technische Lösung zu wählen. 
Der Nachweis hat im Rahmen des Bauantragsverfahrens ohne Systemfestlegung 
zu erfolgen. 
 
Die Projektentwicklerin verpflichtet sich die dreijährige Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege sicherzustellen. 

 
 

§ 7      
Baumersatz 

 

Mit Umsetzung der Planung gehen Laubbäume verloren, die nach der 
Baumschutzsatzung der Stadt Dortmund geschützt sind (siehe Baumtabelle im 
Anhang der Begründung). Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, für alle 
geschützten Bäume im Rahmen der noch zu stellenden Fällanträge bei der 
Unteren Naturschutzbehörde, Ersatz nach Baumschutzsatzung 
(Baumersatzpflanzungen oder Ersatzgeld) zu leisten. Nach den Festsetzungen 
des Bebauungsplans erforderliche Baumpflanzungen im Bereich von privaten 
Stellplatzanlagen und im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen werden nicht auf 
den Baumersatz angerechnet. 

 
 

§ 8 
Anpassung Knotenpunkt An der Witwe / Am Beilstück / Krückenweg 

 

Die Projektentwicklerin trägt die Kosten für die Maßnahmen des Tiefbauamtes 
einschließlich der Straßenverkehrsbehörde zur Anpassung des oben genannten 
Knotenpunktes zur Vermeidung eines Rückstaus in den Einmündungsbereich An 
der Witwe / Am Beilstück (zusätzliche Wartelinie und Beschilderung). Die Kosten 
betragen 550 € und sind unter Angabe der Debitoren-Nummer 666 204 829 vor 
Satzungsbeschluss oder vor Erteilung einer Baugenehmigung auf Basis des § 33 
BauGB auf das folgende Konto des Tiefbauamtes bei der Sparkasse Dortmund 
zu entrichten: [Bankverbindung: IBAN DE65 4405 0199 0001 1244 47].  

 
 

§ 9     
Maßnahmen zum Zwecke des Schallschutzes 

  
(1) Im Bereich des Knotenpunktes Krückenweg / Am Beilstück werden die im 

Hinblick auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung kritischen Werte von 70 
dB(A) tagsüber und 60 dB(A) nachts teilweise bereits in der Grundprognose – 
ohne die zusätzlichen, durch das Vorhaben ausgelösten Verkehre – 
überschritten. Im Planfall werden diese Überschreitungen gemäß der 
Schalltechnischen Untersuchung des Büros FIRU GfI (Stand: 05.07.2019) um 
weitere 0,2-0,4 dB(A) erhöht. 
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(2) Durch den planbedingten Zusatzverkehr erhöhen sich die Beurteilungspegel an 
den Nordfassaden der bestehenden Wohngebäude südlich entlang der Straße 
„An der Witwe“ gemäß der Schalltechnischen Untersuchung des Büros FIRU GfI 
(Stand: 05.07.2019) um bis zu 4 dB(A) am Tag und bis zu 5 dB(A) in der Nacht. 
An diesen Gebäuden („An der Witwe“  2, 4, 6) ergeben sich Pegelerhöhungen 
von gerundet mindestens 3 dB(A). Im Planfall ergeben sich an diesen Gebäuden 
in der Folge Beurteilungspegel durch Verkehrslärmeinwirkungen von bis zu 59 
dB(A) am Tag und bis zu 52 dB(A) in der Nacht. Dadurch wird der 
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete von 59 
dB(A) am Tag eingehalten und der Grenzwert von 49 dB(A) in der Nacht um bis 
zu 3 dB(A) überschritten. 

 
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 dargelegten Zunahmen erzeugen einen 

Handlungsbedarf. Dem soll durch ein Angebot für passive 
Schallschutzmaßnahmen Rechnung getragen werden. Dem Grunde nach 
kommen für passive Schallschutzmaßnahmen die zu Wohnzwecken genutzten 
Häuser in den vorgenannten Abschnitten in Frage. Konkret handelt es sich um 
folgende Häuser: 
 
- Am Beilstück 48 und 77  
- An der Witwe 2,4 und 6 
- Krückenweg 48 

 
Antragsberechtigt sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der o. g. Häuser. 
 

(4) Für die Gebäude Am Beilstück 48 und 77 werden die passiven 
Schallschutzmaßnahmen über das Schallschutzfensterprogramm der Stadt 
Dortmund abgewickelt und wie folgt umgesetzt: 
 

a. In der Bekanntmachung zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
Hom 258 – An der Witwe – werden die Adressen der für eine Erstattung 
in Frage kommenden Häuser durch die Stadt Dortmund veröffentlicht 
und die Anspruchsberechtigten aufgefordert, ihre Ansprüche bei der 
Stadt – Umweltamt – geltend zu machen. 

b. Auf Antrag des jeweiligen Eigentümers ermittelt die Stadt in jedem 
Einzelfall ob und ggf. in welchem Umfang bzw. auf welche Weise 
Maßnahmen des passiven Schallschutzes erforderlich sind. 

c. Ein Anspruch auf Erstattung besteht vom Zeitpunkt der Errichtung des 
ersten Gebäudes (nach der abschließenden Fertigstellungsanzeige der 
Hochbaumaßnahme gemäß § 84 Abs. 2 BauO NRW) im 
Bebauungsplanbereich an für einen Zeitraum von 3 Jahren zum 
Jahresende. Maßgeblich ist jeweils das Datum des Erstattungsantrages. 

 
Die Projektentwicklerin überweist zur Abgeltung solcher Ansprüche 5.720 € (in 
Worten: fünftausendsiebenhundertzwanzig Euro) an die Stadt; die Ermittlung 
dieser Summe ist der Anlage 5 dieses Vertrags zu entnehmen. Die Stadt 
kümmert sich um die in diesem Absatz geschilderte Abwicklung. Der Betrag ist 
zu zahlen, bevor für ein Vorhaben im Plangebiet eine Baugenehmigung oder ein 
Vorbescheid über die planungsrechtliche Zulässigkeit auf der Grundlage von § 
33 BauGB erteilt wird, oder, sofern dieser Fall nicht eintritt, vor der öffentlichen 
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Bekanntmachung des als Satzung beschlossenen Bebauungsplanes Hom 258 – 
An der Witwe –. 
 

(5) Für die Gebäude An der Witwe 2,4 und 6 und Krückenweg 48 werden die 
passiven Schallschutzmaßnahmen wie folgt umgesetzt: 
 

a. In der Bekanntmachung zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
Hom 258 – An der Witwe – werden die Adressen der für eine Erstattung 
in Frage kommenden Häuser durch die Stadt Dortmund veröffentlicht 
und die Anspruchsberechtigten aufgefordert, ihre Ansprüche bei der 
Stadt – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt – geltend zu machen. Die 
eingehenden Anträge werden an die Projektentwicklerin zur Bearbeitung 
weitergeleitet. 
 

b. Auf Antrag des jeweiligen Eigentümers ermittelt die Projektentwicklerin 
auf ihre Kosten durch einen Fachgutachter in jedem Einzelfall, ob und 
ggf. in welchem Umfang bzw. auf welche Weise Maßnahmen des 
passiven Schallschutzes erforderlich sind. 

 
c. Der Investor erstattet den betroffenen Eigentümern 75 % der 

erstattungsfähigen Kosten für die Durchführung der als erforderlich 
festgestellten Schallschutzmaßnahmen. Erstattungsfähig sind die Kosten 
für den Einbau von schallgedämmten Fenstern und Balkon- bzw. 
Terrassentüren in Wohnungen und schutzbedürftigen Räumen, die nicht 
nur zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt und die zu den 
Hauptverkehrsstraßen orientiert sind. Zum Aufenthalt bestimmte 
Wohnräume sind insbesondere Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer und 
Wohnküchen. Erstattungsfähig sind nur die objektiv erforderlichen und in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Schallschutzmaßnahme 
stehenden Kosten. 
Nicht erstattungsfähig sind Kosten für Maßnahmen in Räumen, die nur 
zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Hierzu 
zählen Bäder, Toiletten, Treppenhäuser und Flure, Küchen, Lagerräume 
und gewerblich genutzte Räume.  

 

d. Art und Umfang der durchgeführten Schallschutzmaßnahmen und der 
Kostenerstattung sind in einer von dem Investor und dem 
Erstattungsberechtigten zu unterzeichnenden Erklärung zu 
dokumentieren. Eine Durchschrift ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. 
erfolgter Kostenerstattung der Stadt (Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt) vorzulegen. 
 

e. Ein Anspruch auf Erstattung besteht vom Zeitpunkt der Bekanntmachung 
des Bebauungsplans an für einen Zeitraum von 3 Jahren. Maßgeblich ist 
jeweils das Datum des Erstattungsantrages.  

 
Als Sicherheit für die Vertragserfüllung hat der Investor eine Bürgschaft in Höhe 
von 40 % der geschätzten Gesamtkosten zu hinterlegen (vgl. § 15 des Vertrags). 
Grundlage für die Berechnung der Bürgschaft ist die Kostenzusammenstellung 
vom 11.10.2018 (FIRU Koblenz GmbH) die Anlage des Vertrages ist (Anlage 5). 
Die zu erwartenden, erstattungsfähigen Kosten für die passiven 



Seite 13 von 19 

 

Schallschutzmaßnahmen betragen: 17.175 Euro, woraus sich eine Bürgschaft in 
Höhe von 6.870 Euro ergibt (40 % der erstattungsfähigen Kosten). 

§ 10     
Sonstige Sanierungsmaßnahmen  

 

Die Einbautiefen und Materialqualitäten für die Bodensanierung im Bereich der 
öffentlichen Grünfläche „Kinderspielplatz“ und der öffentlichen Grünfläche 
„Quartiersplatz“ (laut Bebauungsplanentwurf) sind wie folgt zu realisieren: Nach 
den Dortmunder Einbauwerten ist der oberste Meter in der Qualität Z0 und 
darunter ein weiterer Meter mindesten in Z.1.1 Qualität herzustellen. 
Sandspielflächen im Bereich des Spielplatzes sind mit einer Grabesperre zu 
versehen, die ein Durchstoßen des 1 m tiefen Oberbodenauftrags ausschließt.  

 
 

§ 11 
Sicherung städtebaulicher Qualitäten 

 

(1) Die Projektentwicklerin sichert zu, das gemeinsam entwickelte städtebauliche 
Konzept und das freiraumplanerische Konzept zu realisieren (Anlage 3 und 4). 
Änderungen sind mit der Stadt Dortmund - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt 
(61/4 Geschäftsbereich Städtebau / Bauleitplanung) - abzustimmen. 
 

(2) Die Projektentwicklerin sichert zu, Architektur und Gestaltung der Bauvorhaben 
in den Allgemeinen Wohngebieten mit der Stadt Dortmund - Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt (61/4 Geschäftsbereich Städtebau / Bauleitplanung) - 
abzustimmen. Hierzu sind Entwürfe vor Einreichung des jeweiligen Bauantrages 
zur Prüfung und Zustimmung vorzulegen. Die Projektentwicklerin akzeptiert, dass 
sich die Stadt Dortmund vorbehält, im Einzelfall eine Projektpräsentation und -
beratung im Gestaltungsbeirat einzufordern und verpflichtet sich, dieser 
Forderung nachzukommen. 

 
(3) Aufgrund des geringen Abstandes zum Teilbaugebiet WA 2 ist die 

Lärmschutzwand so auszuführen, dass durch angeordnete transparente 
Elemente für jede Wohneinheit eine Blickbeziehung in die Landschaft ermöglicht 
wird. Die Projektentwicklerin verpflichtet sich, die Gestaltung der 
Lärmschutzwand der Stadt Dortmund - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt 
(61/4 Geschäftsbereich Städtebau / Bauleitplanung) - vor Einreichung des 
jeweiligen Bauantrages zur Prüfung und Zustimmung vorzulegen. 
 

(4) Diese Pflichten erlöschen nicht durch Eigentumsübertragung oder Einräumung 
von Erbbaurechten an Dritte (z.B. Bauträger); die Stadt Dortmund – 
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt – ist über den Verkauf von Flächen an 
Dritte zum Zwecke der Bebauung zu informieren. 
 
 

§ 12      
Energetische Standards 

 
(1) Für die Allgemeinen Wohngebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
ein Primärenergiefaktor der Wärmeversorgung von mindestens 0,6 einzuhalten. Im 
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Rahmen der weiteren Ausführungsplanung sind Maßnahmen zur Einhaltung des 
vorgenannten Energiestandards zu entwickeln und mit der Stadt Dortmund, 
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (61/4, Städtebau) einvernehmlich abzustimmen. 
Der abschließende Nachweis des Energiestandards ist einschließlich der Zertifizierung 
vor Einreichen der Bauantragsunterlagen dem vorgenannten Fachbereich vorzulegen. 
 
(2) Kommt der Vorhabenträger der Vereinbarung zur Umsetzung des Standards nach 
den Anforderungen der Stadt gem. Abs. (1) dieses Vertrages nicht nach, hat er eine 
Vertragsstrafe von 2.000 € (in Worten: zweitausend Euro) je Wohneinheit, die nicht 
den Anforderungen des Abs. (1) entspricht, an die Stadt zu leisten. Die Strafzahlung 
ist seitens der Stadt für Projekte des Klimaschutzes oder der Förderung 
energieeffizienten Bauens zu verwenden. 
 

 
§ 13    

25%-Regelung 

 

Die Projektentwicklerin erkennt die Beschlüsse des Rates der Stadt Dortmund vom 
01.09.1994 („Berücksichtigung städtischer Liegenschaften bei der Durchführung von 
Planungsverfahren“) und vom 10.04.2014 („Sicherung von bezahlbarem Wohnraum“) 
zur sogenannten „25%-Regelung“ an. Sie verpflichtet sich, vor der Bestätigung durch 
die Stadt Dortmund - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt -, dass die Bedingungen 
des § 33 Abs. 1 BauGB für das Vorliegen der frühzeitigen Planreife des 
Bebauungsplanes Hom 258 erfüllt sind, eine Vereinbarung über die 25%-Regelung für 
das gesamte Wohngebiet mit der Stadt - Fachbereich Liegenschaften - gemäß der 
vorgenannten Ratsbeschlüsse abzuschließen.  

 
 

§ 14 
Allgemeine Kostentragung 

 

(1) Die Projektentwicklerin trägt die Vermessungs-, Notar- und Grundbuchkosten 
sowie sonstige Kosten, die im Zusammenhang mit der Planung, der Realisierung 
und der Vorbereitung (z.B. Verträge) des Vorhabens entstehen. Soweit die Stadt 
bezüglich der vorstehenden Kosten selbst kostenpflichtig wird, stellt die 
Projektentwicklerin die Stadt frei und übernimmt die Kosten, sofern die Stadt mit 
der Projektentwicklerin die entstehenden Kosten vorab abgestimmt hat oder der 
Projektentwicklerin die Gelegenheit geben hat, die kostenpflichtigen Maßnahmen 
selbst durchzuführen bzw. zu beauftragen. Sie sind auf Anforderung der Stadt 
innerhalb eines Monats zu entrichten. 
 

(2) Die Erhebung von Gebühren, Kosten und Beiträgen nach den einschlägigen 
Bestimmungen ist, soweit nicht in diesem Vertrag angesprochen, gesondert zu 
betrachten und im Rahmen des geltenden Rechts zu regeln.  
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§ 15 
Sicherheitsleistung und Erfüllungszwang 

 

(1) Vor einer Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Vorbescheides über die 
planungsrechtliche Zulässigkeit auf der Grundlage von § 33 Abs. 1 BauGB, 
spätestens jedoch vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes, hat die 
Projektentwicklerin eine unbefristete, selbstschuldnerische Bürgschaft eines 
innerhalb der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder 
Kreditversicherers, unter Verzicht auf das Recht der Einrede der Anfechtung, der 
Aufrechnung und der Vorausklage nach den §§ 770 und 771 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) in Höhe der Herstellungs- und Pflegekosten in einer 
Gesamthöhe von 618.070 € (in Worten: sechshundertachtzehntausendsiebzig 
Euro) beizubringen, d.h. zur 
 

a. Sicherung der voraussichtlichen Herstellungskosten der 
grünordnerischen und landschaftspflegerischen Maßnahmen gemäß § 5: 
Hierüber ist von der Projektentwicklerin eine Bürgschaftserklärung in der 
Höhe von 54.400,- € (in Worten: Vierundfünfzigtausendvierhundert Euro) 
abzugeben; 

b. Sicherung der voraussichtlichen Kosten der Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege der landschaftspflegerischen Maßnahme gemäß § 5.  
Hierüber ist von der Projektentwicklerin eine Bürgschaftserklärung in der 
Höhe von 8.800,- € (in Worten: Achttausendachthundert Euro) 
abzugeben; 

c. Sicherung der Herstellungskosten für die öffentliche Grünfläche - 
Kinderspielplatz gem. § 3. Hierüber ist von der Projektentwicklerin eine 
Bürgschaftserklärung in der Höhe von 290.000,- € (in Worten: 
Zweihundertneunzigtausend Euro) abzugeben; 

d. Sicherung der Herstellungskosten für die öffentliche Grünfläche - 
Quartiersplatz gem. § 3; Hierüber ist von der Projektentwicklerin eine 
Bürgschaftserklärung in der Höhe von 200.000,- € (in Worten: 
Zweihunderttausend Euro) 

e. Sicherung der Kosten für die Herstellung der Fußwegeverbindungen 
gem. § 4. Abs. 2. Hierüber ist von der Projektentwicklerin eine 
Bürgschaftserklärung in der Höhe von 26.000 € (in Worten: 
Sechsundzwanzigtausend Euro) abzugeben; 

f. Sicherung der Kosten für die Herstellung der Fußwegeverbindungen 
gem. § 4. Abs. 3. Hierüber ist von der Projektentwicklerin eine 
Bürgschaftserklärung in der Höhe von 32.000 € (in Worten: 
Zweiunddreißigtausend Euro) abzugeben; 

g. Sicherung der passiven Schallschutzmaßnahmen gem. § 9. Hierüber ist 
von der Projektentwicklerin eine Bürgschaftserklärung in Höhe von 
6.870 ,--€ (in Worten: sechstausendachthundertsiebzig Euro) 
abzugeben.  
 

Diese Bürgschaftserklärungen sind unterteilt in die oben aufgeführten 
Teilmaßnahmen (Buchstabe a bis g) zu erbringen. 

 
(2) Der verbürgte Betrag vermindert sich auf Antrag der Projektentwicklerin jeweils 

um die Kosten der durch sie oder den von ihr beauftragten General- oder 
Einzelunternehmer erbrachten und der Stadt Dortmund nachzuweisenden 
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Leistungen, höchstens jedoch bis zur Höhe der noch auszuführenden 
Restarbeiten. Die jeweilige Minderungssumme muss mindestens 10.000,-- € 
betragen. Nach erfolgter Vorlage und Prüfung der Rechnungen für die 
Maßnahmen durch die Stadt - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (61/4) - 
erfolgt die Verminderung der Bürgschaftssumme.  
 

(3) Mängel, die nach Abnahme der oben angeführten Maßnahme festgestellt 
werden, sind von der Projektentwicklerin vor einer weiteren Verringerung der 
Bürgschaftssumme zu beseitigen. 

 

(4) Der Stadt steht die Bürgschaft aus § 15 Absatz 1 a), dieses Vertrags über die 
Herstellungskosten der landschaftspflegerischen Maßnahmen bis zur 
Teilabnahme (nach der Herstellung) durch das Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt der Stadt zu. 
 

(5) Der Stadt steht die Bürgschaft aus § 15 Absatz 1 b) dieses Vertrags über die 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen bis zur Abnahme (nach Ende der Entwicklungspflege) durch das 
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt der Stadt zu. 
 

(6) Der Stadt steht die Bürgschaft aus § 15 Absatz 1 c) und f) dieses Vertrags über 
die Herstellungskosten der Maßnahmen bis zur Abnahme (nach der Herstellung) 
durch Stadtgrün(66/5) und das Jugendamt der Stadt zu. 

 

(7) Der Stadt steht die Bürgschaft aus § 15 Absatz 1 d) dieses Vertrags über die 
Herstellungskosten der Maßnahmen bis zur Abnahme (nach der Herstellung) 
durch Stadtgrün(66/5) der Stadt zu. 

 

(8) Der Stadt steht die Bürgschaft aus § 15 Absatz 1 e) dieses Vertrags über die 
Herstellungskosten der Maßnahmen bis zur Abnahme (nach der Herstellung) 
durch das Tiefbauamt zu. 

 

(9) Der Stadt steht die Bürgschaft aus § 15 Absatz 1 g) dieses Vertrags über die 
Herstellungskosten der Maßnahmen bis zum Ablauf der in § 9 Abs. 5 e) 
genannten Frist zu. 

 

(10) Für den Fall der Insolvenz oder der Zahlungsunfähigkeit der Projektentwicklerin 
tritt diese hiermit ihre Gewährleistungs- und sonstigen Ansprüche aus Dienst-, 
Werk-, und Lieferverträgen sowie eventuelle Ansprüche aus Sicherheiten der 
bauausführenden Unternehmer an die Stadt ab. Die Stadt nimmt diese Abtretung 
unter der o.g. Bedingung der Insolvenz bereits jetzt an. 

 

(11) Kommt die Vorhabenträgerin ihren Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht 
oder nicht rechtzeitig nach, so ist die Stadt berechtigt, die Erfüllung aller 
Verpflichtungen, für die eine Sicherheitsleistung vereinbart wurde, auf Kosten der 
Vorhabenträgerin entweder selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu 
lassen. Dabei sind die beabsichtigten Maßnahmen anzukündigen. Die Stadt 
haftet in einem solchen Fall nicht für die Erfüllung der Verträge der 
Vorhabenträgerin mit den bauausführenden Unternehmen oder anderen 
Vertragspartnern. 
Für den Fall der Ersatzvornahme stimmt die Vorhabenträgerin einer 
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Inanspruchnahme ihrer Grundstücke zur Durchführung der beabsichtigten 
Maßnahmen zu. 

 
 

§ 16 
Verwertung von Urheberrechten, Überlassung von Untersuchungen 

 
(1) Die Projektentwicklerin verpflichtet sich gegenüber der Stadt, in allen Verträgen 

mit Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros, die sich auf Planungs- und 
Gutachterleistungen für öffentliche oder künftig öffentliche Flächen beziehen, 
Folgendes zu vereinbaren: 
„Die Stadt Dortmund hat das Recht, die Unterlagen mit sämtlichen 
Voruntersuchungen der Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros für die 
erforderlichen Planungs- und Bauleistungen zum vorgesehenen Zweck der 
Bebauungsplanung und deren anschließender Realisierung zu nutzen und zu 
ändern. Die Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros und ihre 
Rechtsnachfolger sind gegenüber der Stadt Dortmund verpflichtet, 
Abweichungen von den Unterlagen zu gestatten. Die Stadt Dortmund wird ihr 
Nutzungsinteresse mit dem Bestandsinteresse des Urheberberechtigten 
abwägen und eine möglichst geringe Beeinträchtigung des urheber-rechtlich 
geschützten Werkes anstreben. Dies gilt auch für das ausgeführte Werk. Vor 
einer wesentlichen Änderung oder Erweiterung der Planunterlagen und des 
ausgeführten Werkes sind die Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros von 
der Stadt Dortmund, soweit zumutbar, zu hören. § 14 Urheberrechtsgesetz bleibt 
hiervon unberührt.  
Veröffentlichungen dürfen die Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros nur 
unter Namensangabe auch der Stadt vornehmen. Die Architektur-, Planungs- 
und Ingenieurbüros bedürfen zu Veröffentlichungen der Einwilligung der Stadt 
Dortmund. Diese kann ihre Einwilligung nur aus wichtigen Gründen verweigern. 
Die vorgenannten Absätze gelten auch, wenn das Vertragsverhältnis zwischen 
der Projektentwicklerin und den Architektur-, Planungs- und Ingenieurbüros, 
gleich aus welchem Grund, vorzeitig endet. Die Wahrnehmung der vorgenannten 
Rechte durch die Stadt Dortmund ist mit den von der Projektentwicklerin 
vereinbarten Honoraren abgegolten. Die Architektur-, Planungs- und 
Ingenieurbüros machen keine weiteren urheberrechtlichen Ansprüche gegenüber 
der Stadt Dortmund mehr geltend.“ 
 

(2) Die Projektentwicklerin sichert der Stadt zu, dass diese die schutzrechtsfähigen 
Werke Dritter (z.B. Urheberrechte an Gutachten, Planungen etc.), die die 
Projektentwicklerin beauftragt hat und zum Zwecke der Bauleitplanung, des 
Baugenehmigungsverfahrens, der Planung öffentlicher Verkehrs- und 
Grünflächen sowie der Planfeststellung der Stadt überlässt, zu den vorgenannten 
Zwecken ohne die Verletzung gewerblicher Schutzrechte uneingeschränkt 
nutzen, verwerten und ändern kann. Soweit die Stadt für eine Verletzung solcher 
gewerblichen Schutzrechte von Dritten in Anspruch genommen wird, kann sie 
verlangen, dass die Projektentwicklerin sie von dieser Inanspruchnahme 
freistellen. Dies gilt auch für die Kosten der Rechtsverteidigung. Die Stadt wird 
solche Ansprüche Dritter nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der 
Projektentwicklerin vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
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§ 17 
Rechtsnachfolge 

 

(1) Die Projektentwicklerin ist berechtigt, sämtliche Rechte und Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag mit für sie schuldbefreiender Wirkung ganz oder teilweise auf 
einen Dritten zu übertragen. Die Übertragung – unter Befreiung der 
Projektentwicklerin – bedarf der Zustimmung der Stadt, die diese nur aus 
wichtigem Grund verweigern darf. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann 
vor, wenn eine lückenlose Übertragung der Rechte und Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag nicht erfolgt, wenn der Dritte keine ausreichende Gewähr für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Pflichten bietet, insbesondere eine 
ausreichende Bonität nicht gegeben ist oder die Sicherheitsleistungen gemäß § 
15 dieses Vertrages nicht beigebracht werden. 
 

(2) Bei Übertragung der Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag an einen 
Dritten haftet die Projektentwicklerin gesamtschuldnerisch neben dem jeweiligen 
Rechtsnachfolger für die Erfüllung der Verpflichtungen dieses Vertrages, soweit 
sie nicht in schriftlicher Form von der Stadt aus der gesamtschuldnerischen 
Haftung entlassen wird. 
 

(3) Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten auch für die jeweiligen 
Rechtsnachfolger der Vertragsparteien. Sie verpflichten sich, alle mit diesem 
Vertrag begründeten Rechte und Verpflichtungen ihren Rechtsnachfolgern 
aufzuerlegen und diese wiederum zu verpflichten, sie auch ihren 
Rechtsnachfolgern aufzuerlegen. 

 
 

§ 18 
Allgemeine Vertragsbestimmungen 

 

(1) Die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen gelten vorbehaltlich etwaiger 
Rechte Dritter. 
 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages – insbesondere in 
Ermangelung der gesetzlich vorgeschriebenen Form – unwirksam sein, hat dies 
auf die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen keinen Einfluss. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle solcher unwirksamen Bestimmungen 
neue wirksame Bestimmungen zu vereinbaren, die den unwirksamen 
Bestimmungen nach Sinn und Zweck möglichst nahe kommen. 
 

(3) Die Wirksamkeit des Vertrages ist nicht von der Vollständigkeit seiner Anlagen 
abhängig. 
 

(4) Soweit die Projektentwicklerin zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen 
von der Stadt übermittelte personenbezogene Daten Dritter speichert oder sonst 
verarbeitet, verpflichtet sich die Projektentwicklerin zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes NRW. Alle 
Informationen, Geschäftsvorgänge und Unterlagen, die der Projektentwicklerin im 
Zusammenhang mit den vertraglichen Leistungen bekannt werden, unterliegen 
der Verschwiegenheitspflicht gegenüber Dritten, es sei denn, die Stadt stimmt 



Seite 19 von 19 

 

einer Veröffentlichung schriftlich zu. Diese Pflicht bleibt auch nach Beendigung 
des Vertrages bestehen. Die Projektentwicklerin legt ihren von diesem Vertrag 
betroffenen Mitarbeitern eine entsprechende Verpflichtung auf. Diese 
Verpflichtung besteht auch nach Beendigung dieses Vertrages fort. Auf etwaig 
darüber hinausgehende Regelungen der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung wird verwiesen. 
 

(5) Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung des Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht das Gesetz ein weiter gehendes 
Formerfordernis enthält. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden bestehen zwischen der 
Projektentwicklerin und der Stadt nicht.  
 

(6) Bezüglich der vereinbarten Verpflichtungen ist der Gerichtsstand Dortmund. 
Erfüllungsort für die vertraglichen Leistungen ist Dortmund. 
 

(7) Dieser Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung abgeschlossen, dass 
der Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - als Satzung bekannt gemacht und 
damit rechtsverbindlich wird oder dass für ein Vorhaben im Plangebiet eine 
Baugenehmigung oder ein Vorbescheid über die planungsrechtliche Zulässigkeit 
auf der Grundlage von § 33 BauGB erteilt wird. 
 

(8) Der Vertrag wird nebst Anlagen zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält 
eine Ausfertigung des Vertrages nebst Anlagen. Die Anlagen sind integraler 
Bestandteil dieses Vertrags. 
 

(9) Die Projektentwicklerin verzichtet auf die Geltendmachung von Rechtsbehelfen 
gegen den Bebauungsplan Hom 258 - An der Witwe - oder einzelne seiner 
Festsetzungen. 

 
Dortmund, den              Dortmund, den               
Für die Stadt Dortmund   Für die Projektentwicklerin  
 
 
 
________________________  ________________________ 
Ludger Wilde      
Stadtrat     Geschäftsführer 
 
 
 
Dortmund, den               
Für die Stadt Dortmund    
 
 
________________________    
Ullrich Sierau      
Oberbürgermeister     
 
 
Anlagen 


	Pläne und Ansichten
	PKO 17-005 DO Gleisfabrik E 2019-04-11 Fr-500
	OLE1


	Pläne und Ansichten
	PKO 17-005 DO Gleisfabrik E 2019-04-11 Fr-500 TF
	OLE1



